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riums des Innern vom 29. August 2017 (MBl. NRW. 
S. 846).

§ 3
Staatskanzlei

Der Ministerpräsident bedient sich zur Erledigung sei-
ner Aufgaben der Staatskanzlei. Sie untersteht seinen 
Weisungen; sie wird vom Chef der Staatskanzlei geleitet. 
Der Chef der Staatskanzlei koordiniert die politische 
und fachliche Arbeit der Landesregierung. Frauen im 
Amt des Chefs der Staatskanzlei führen die Bezeichnung 
„Chefi n der Staatskanzlei“. Einem Mitglied der Landes-
regierung kann eine Parlamentarische Staatssekretärin 
oder ein Parlamentarischer Staatssekretär für besondere 
Regierungsaufgaben beigegeben werden.

§ 4 
Stellvertretung des Ministerpräsidenten

(1) Ist der Ministerpräsident an der Wahrnehmung der 
Geschäfte allgemein verhindert, so vertritt ihn das ge-
mäß Artikel 52 Absatz  3 Satz  2 der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen mit seiner Stellvertretung 
beauftragte Mitglied der Landesregierung in seinem ge-
samten Geschäftsbereich.

(2) Erklärt sich der Ministerpräsident nicht für allge-
mein verhindert, so bestimmt er im Einzelnen den Um-
fang seiner Vertretung.

II.
Ministerinnen und Minister

§ 5
Geschäftsbereiche der Ministerinnen und Minister

(1) Bei Arbeiten, die den Geschäftsbereich mehrerer Mi-
nisterien betreffen, hat das federführende Ministerium 
die anderen frühzeitig zu beteiligen. 

(2) Die Entscheidung über etwaige Meinungsverschie-
denheiten zwischen Mitgliedern der Landesregierung er-
folgt durch Beschluss der Landesregierung. 

(3) Meinungsverschiedenheiten sind der Landesregie-
rung erst dann zu unterbreiten, wenn ein persönlicher 
Verständigungsversuch zwischen den beteiligten Mitglie-
dern der Landesregierung oder, im Falle ihrer Verhinde-
rung, zwischen ihren Vertreterinnen oder Vertretern ohne 
Erfolg geblieben ist. 

(4) Der Ministerpräsident kann Meinungsverschieden-
heiten vor der Beratung im Kabinett zunächst in einer 
Ministerbesprechung mit den beteiligten Mitgliedern der 
Landesregierung unter seinem Vorsitz erörtern.

§ 6
Vertretung der Ministerinnen und Minister

(1) Ist ein Mitglied der Landesregierung verhindert, so 
wird es als Mitglied der Landesregierung durch das von 
dem Ministerpräsidenten in einer geschäftsleitenden Be-
stimmung festgelegte Mitglied der Landesregierung ver-
treten. Ist das nach dieser Regelung zur Vertretung beru-
fene Mitglied der Landesregierung ebenfalls verhindert, 
bestimmt sich die Vertretung nach der von dem Minister-
präsidenten festgelegten amtlichen Vertretungsregelung. 
Hilfsweise bestimmt das jeweilige Mitglied der Landes-
regierung seine Vertretung.

(2) Ein Mitglied der Landesregierung wird in seinem Ge-
schäftsbereich durch die Staatssekretärin oder den 
Staatssekretär, bei deren oder dessen Verhinderung 
durch die dazu bestimmte Beamtin oder Arbeitnehmerin 
oder den dazu bestimmten Beamten oder Arbeitnehmer 
des Ministeriums, vertreten.

§ 7
Abwesenheit der Ministerinnen und Minister

(1) Die Mitglieder der Landesregierung stellen sicher, 
dass sie für den Ministerpräsidenten jederzeit erreichbar 
sind. Urlaubszeiten, Abwesenheiten von mehr als drei 
Tagen und Reisen nach Orten außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland sind dem Ministerpräsidenten recht-

I.

1102

Neufassung der Geschäftsordnung
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (GOLR)

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten

Vom 3. September 2019

Die Landesregierung hat gemäß Artikel 54 Absatz 2 der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. 
Juni 1950 (GV. NRW. S.  127), die zuletzt durch Gesetz 
vom 11. April 2019 (GV. NRW. S.  202) geändert worden 
ist, folgende Geschäftsordnung beschlossen:

I. 
Ministerpräsident

§ 1
Geschäftsleitung des Ministerpräsidenten

(1) Die vom Ministerpräsidenten bestimmten Richtlinien 
der Landespolitik (Artikel 55 Absatz  1 der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen) sind für die Mitglie-
der der Landesregierung verbindlich; sie sind von ihnen 
in ihrem Geschäftsbereich selbständig und unter eigener 
Verantwortung zu verwirklichen.

(2) Der Ministerpräsident ist aus den Geschäftsbereichen 
der einzelnen Mitglieder der Landesregierung über alle 
Maßnahmen und Vorhaben von landespolitischer Bedeu-
tung frühzeitig zu unterrichten, insbesondere über sol-
che Maßnahmen und Vorhaben, die für die Bestimmung 
der politischen Richtlinien sowie für die Leitung der Ge-
schäfte der Landesregierung von Bedeutung sein können. 
Er kann allgemein und im Einzelfall Auskünfte verlan-
gen und die Einheitlichkeit in der Durchführung der po-
litischen Richtlinien sicherstellen. Der Ministerpräsident 
schlägt im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen 
Mitglied der Landesregierung die Ernennung der Staats-
sekretärinnen und Staatssekretäre vor. Die Aufstellung 
der Finanzplanung gemäß §  28 Absatz  1 der Landes-
haushaltsordnung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) 
in der jeweils geltenden Fassung erfolgt auf der Grund-
lage einer vorausgegangenen laufenden, wechselseitigen 
und engen Abstimmung der Finanzplanung mit der Re-
gierungsplanung zwischen dem für Finanzen zuständi-
gen Mitglied der Landesregierung und dem Ministerprä-
sidenten.

(3) Hält ein Mitglied der Landesregierung eine Änderung 
oder Erweiterung seines Geschäftsbereichs für erforder-
lich, so gibt es dem Ministerpräsidenten hiervon Kennt-
nis und erbittet seine Entscheidung. Maßnahmen von all-
gemeiner politischer Bedeutung auf einem Gebiet, für 
das der Ministerpräsident noch keine Richtlinien be-
stimmt hat, bedürfen seiner Zustimmung.

(4) In Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Minister-
präsidenten einzuholen.

(5) Frauen im Amt des Ministerpräsidenten führen die 
Bezeichnung „Ministerpräsidentin“.

§ 2
Einheitlichkeit der Geschäftsführung – GOLR, GGO

(1) Der Ministerpräsident wirkt auf die Einheitlichkeit 
der Geschäftsführung innerhalb der Landesregierung 
hin; er leitet die Geschäfte entsprechend den Vorschriften 
des III. Abschnitts der GOLR.

(2) Ergänzend zu den Bestimmungen der Geschäftsord-
nung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (GOLR) 
gelten die Bestimmungen der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung für die Ministerien des Landes Nordrhein- 
Westfalen (GGO).

(3) Für die Kabinettausschüsse gelten die Rahmenrege-
lungen für den Geschäftsablauf der Kabinettausschüsse 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Anlage 1 zur 
Geschäftsordnung der Landesregierung Nordrhein- 
Westfalen – GOLR -).

(4) Ergänzend gilt die Geschäftsordnung des Krisensta-
bes der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (GO KS 
Land) in der Fassung der Bekanntmachung des Ministe-
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zeitig vorher anzuzeigen. Ausgenommen sind Reisen zu 
Organen der Europäischen Union.

(2) Sind bei Reisen nach Orten außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland Sachgespräche mit Vertreterinnen 
oder Vertretern der dortigen Regierungen beabsichtigt, 
ist der Ministerpräsident rechtzeitig vorher zu unterrich-
ten; gleiches gilt für den Empfang von Vertreterinnen 
oder Vertretern solcher Regierungen.

III.
Landesregierung

§ 8
Kabinettvorlagen

(1) Der Landesregierung sind zur Beratung und Be-
schlussfassung alle Angelegenheiten von allgemein poli-
tischer, wirtschaftlicher, sozialer, fi nanzieller oder kultu-
reller Bedeutung zu unterbreiten,

insbesondere

a)   alle Entwürfe von Landesgesetzen und sonstigen Vor-
lagen, die dem Plenum des Landtags zur Beschluss-
fassung zugeleitet werden, 

b)   Formulierungshilfen zu Gesetzentwürfen und Ände-
rungsanträgen zu Gesetzentwürfen, soweit diese poli-
tische Bedeutung besitzen,

c)   alle Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesre-
gierung, 

d)   Entwürfe von Bundesgesetzen und sonstige Vorlagen, 
soweit sie zur Verabschiedung der Mitwirkung des 
Bundesrates bedürfen, 

e)   Entwürfe von Staatsverträgen und Verwaltungsab-
kommen sowie deren Änderung oder Kündigung,

f)   alle sonstigen Angelegenheiten, für welche Grundge-
setz, Landesverfassung oder Gesetz dieses vorschrei-
ben, 

g)   Meinungsverschiedenheiten zwischen Mitgliedern der 
Landesregierung (§ 5 Absatz 2).

(2) Ist ein Ministerium zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen oder Verwaltungsvorschriften ermächtigt, so sind die 
Entwürfe zur Beratung der Landesregierung zu stellen, 
sofern sie von besonderer politischer oder sonst grund-
sätzlicher Bedeutung sind.

(3) Der Erlass von Rechtsverordnungen, die auf landes-
gesetzlichen Ermächtigungen beruhen und die zu Ein-
nahmeminderungen oder zu zusätzlichen Ausgaben im 
laufenden Haushaltsjahr oder in künftigen Haushalts-
jahren führen können, bedarf, wenn sie nicht der Lan-
desregierung zur Beratung und Beschlussfassung vorzu-
legen sind, der vorherigen Zustimmung des für Finanzen 
zuständigen Mitglieds der Landesregierung. Wird hierbei 
keine Übereinstimmung zwischen den beteiligten Mit-
gliedern der Landesregierung erzielt, ist die Entschei-
dung der Landesregierung herbeizuführen. Entsprechen-
des gilt für die Genehmigung von Rechtsvorschriften an-
derer Stellen durch ein Ministerium.

§ 9
Personalentscheidungen –

Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter

(1) Die Landesregierung beschließt über Personalvor-
schläge

1.   zur Ernennung, Entlassung, Versetzung in den Ruhe-
stand, zum Hinausschieben des Ruhestandseintritts, 
zur Erklärung des Einverständnisses zu einer Verset-
zung in den Landesdienst und zur Versetzung zu ei-
nem anderen Dienstherrn von Beamtinnen oder 
Beamten und Richterinnen oder Richtern des Landes, 
denen ein Amt der Besoldungsgruppen B 3, R 3 und 
höher verliehen ist oder wird, sowie von entsprechen-
den Beamtinnen oder Beamten ohne Amt, 

2.   zu jeder Übertragung eines Amtes nach § 37 Absatz 1 
des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), in der jeweils geltenden Fas-
sung, sowie zur Ablösung aus einem solchen Amt, 

3.   zur Versetzung einer Beamtin oder eines Beamten 
nach §  37 Absatz  1 des Landesbeamtengesetzes in 
den einstweiligen Ruhestand. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übertragung eines 
anderen Amtes mit gleichem Grundgehalt und anderer 
Amtsbezeichnung in den Besoldungsgruppen B 3 oder R 
3 und höher sowie für die Übertragung eines Amtes mit 
gleicher Amtsbezeichnung und gleichem oder höherem 
Grundgehalt als B 3 und R 3. § 1 Absatz 2 Satz 3 bleibt 
unberührt.

(3) Die Vorschläge sind von dem zuständigen Mitglied 
der Landesregierung unter Mitteilung des Ergebnisses 
der Stellungnahmen der für Inneres und Finanzen zu-
ständigen Ministerien vorzulegen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 fi nden keine Anwendung auf die 
Beamtinnen und Beamten des Landesrechnungshofs. 

Die Präsidentin oder der Präsident, die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident und die anderen Mitglieder des 
Landesrechnungshofs werden nach ihrer Wahl durch den 
Landtag von der Landesregierung ernannt. Die Landes-
regierung beschließt auch über ihre Entlassung und Ver-
setzung in den Ruhestand gemäß § 3 Absatz 1 und 4 des 
Gesetzes über den Landesrechnungshof Nordrhein- 
Westfalen vom 19. Juni 1994 (GV. NRW. S. 428) in der je-
weils geltenden Fassung. 

Für die übrigen Beamtinnen und Beamten des Landes-
rechnungshofs gilt die Verordnung über die Ernennung, 
Entlassung und zur Ruhesetzung von Beamtinnen und 
Beamten im Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs 
vom 9. Januar 1973 (GV. NRW. S. 49) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 10
Personalvorschläge – Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer

(1) Die Landesregierung beschließt über Personalvor-
schläge

1.   zur Einstellung und Höhergruppierung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern (Übertragung ein-
gruppierungsrelevanter Tätigkeiten), die eine außer-
tarifl iche Vergütung oberhalb der Besoldungsgruppe 
A 16 analog erhalten oder erhalten sollen, 

2.   zur Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, die eine Vergütung nach Entgelt-
gruppe 13 oder Ä 1 TV-L/ TVöD/ TV-Ärzte oder eine 
höhere Vergütung erhalten oder erhalten sollen, über 
das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze hinaus, 

3.   zur Einstellung von Ruhestandsbeamtinnen oder Ru-
hestandsbeamten als Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, mit Vergütung nach Entgeltgruppe 13 oder Ä 
1 TV-L/ TVöD/ TV-Ärzte oder höherer Vergütung.

(2) Die Vorschläge sind von dem zuständigen Mitglied 
der Landesregierung unter Mitteilung der Stellungnah-
men der für Inneres und Finanzen zuständigen Ministe-
rien vorzulegen.

§ 11
Sonstige Personalvorschläge

(1) Soweit die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, 
zur Erklärung des Einverständnisses zu einer Versetzung 
in den Landesdienst und zur Versetzung zu einem ande-
ren Dienstherrn von Beamtinnen oder Beamten und 
Richterinnen oder Richtern der Besoldungsgruppen A 15 
und A 16, B 2 und R 2 und der Besoldungsordnungen C 
und W auf die obersten Landesbehörden übertragen und 
von ihnen nicht weiter übertragen worden ist, bedürfen 
diese Personalmaßnahmen der vorherigen Zustimmung 
der für Inneres und Finanzen zuständigen Ministerien. 
Wird hierbei zwischen den beteiligten obersten Landes-
behörden keine Übereinstimmung erzielt, ist die Ent-
scheidung der Landesregierung herbeizuführen. 

Satz 1 gilt nicht, 

a)   für die Berufung von Beamtinnen oder Beamten der 
Besoldungsordnungen C und W, soweit sie die jeweils 
maßgeblichen Voraussetzungen des § 36 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
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rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 547) in der jeweils gelten-
den Fassung, oder § 36 Absatz 4 i. V. m. § 36 Absatz 1 
des Hochschulgesetzes beziehungsweise § 18 des Ge-
setzes über die Fachhochschulen für den öffentlichen 
Dienst im Lande Nordrhein-Westfalen (Fachhoch-
schulgesetz öffentlicher Dienst – FHGöD -) vom 29. 
Mai 1984 (GV. NRW. 1984 S. 303) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 36 Absatz 1, Ab-
satz 2 und Absatz 4 des Hochschulgesetzes erfüllen, 

b)   für die Versetzung von Beamtinnen oder Beamten der 
Besoldungsgruppe A 15 zu anderen Dienstherren.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übertragung eines 
Amtes mit gleicher Amtsbezeichnung und gleichem oder 
höherem Endgrundgehalt als A 15 und A 16, B 2 und R 2 
und der Besoldungsordnungen C und W.

(3) Absatz 1 fi ndet ebenfalls Anwendung auf die Verset-
zung in den Ruhestand von Beamtinnen oder Beamten 
und Richterinnen oder Richtern der Besoldungsgruppen 
A 13 Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt bis A 16, der 
Besoldungsordnungen B, C, W und R, 

a)   soweit die Beamtinnen oder Beamten und Richterin-
nen oder Richter das 60. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, 

b)   soweit Beamtinnen oder Beamte auf Zeit im Hoch-
schulbereich in den Ruhestand versetzt werden sol-
len. 

§ 28 des Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Be-
amtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatus-
gesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) 
in der jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt. 

(4) Einstellung und Höhergruppierung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern (Übertragung eingruppie-
rungsrelevanter Tätigkeiten) der Entgeltgruppen 13, 14, 
15, Ä1, Ä2, Ä3, und Ä4 TV-L/ TVöD/ TV-Ärzte und einer 
außertarifl ichen Vergütung analog der Besoldungsgruppe 
A 16 und der Abschluss von Privatdienstverträgen mit 
Bezügen in Angleichung an die Besoldungsordnung W 
bedürfen der vorherigen Zustimmung der für Inneres 
und Finanzen zuständigen Ministerien. Dies gilt nicht 
für die Einstellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern der Entgeltgruppe 13 TV-L/ TVöD, soweit es 
sich um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung im 
Sinne der Protokollerklärung Nummer 1 zu Teil I bezie-
hungsweise zu Teil II Abschnitt  6 der Entgeltordnung 
zum TV-L handelt, und die Einstellung von Ärztinnen 
und Ärzten der Entgeltgruppe Ä 1 TV-L/ TV-Ärzte. Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Für die Beamtinnen und Beamten des Landesrech-
nungshofs gilt die Verordnung über die Ernennung, Ent-
lassung und Zurruhesetzung von Beamtinnen und Beam-
ten im Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs.

§ 12
Urkunden für Beamte

(1) Ernennungs- und Entlassungsurkunden und Urkun-
den über den Eintritt in den Ruhestand oder den einst-
weiligen Ruhestand für

a)   Beamtinnen oder Beamte des Landes, die gemäß § 37 
Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes jederzeit in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, 

b)   Beamtinnen oder Beamte der obersten Landesbehör-
den der Besoldungsgruppe B 3 und höher 

werden von dem Ministerpräsidenten und dem zuständi-
gen Mitglied der Landesregierung vollzogen.

(2) Urkunden für

a)  Beamtinnen oder Beamte der Staatskanzlei, 

b)  Mitglieder des Landesrechnungshofes 

unterzeichnet der Ministerpräsident. 

(3) In allen anderen Fällen vollzieht das zuständige Mit-
glied der Landesregierung die Urkunden, soweit nicht 
weitere Delegationen vorliegen. 

§ 13
Ressortabstimmung

(1) Alle Angelegenheiten, die der Landesregierung unter-
breitet werden, sind vorher zwischen den beteiligten 
Ressorts unter Einbeziehung der Staatskanzlei abzu-
stimmen, sofern nicht im Einzelfall die Dringlichkeit der 
Entscheidung eine Ausnahme erfordert. Bei Kabinettvor-
lagen ist anzugeben, ob dies geschehen ist. 

(2) Die bei der Abstimmung strittig gebliebenen Punkte 
sind in der Kabinettvorlage mit kurzer Begründung der 
vorgeschlagenen Lösung darzustellen. 

(3) Bei Vorlagen an die Landesregierung, deren Durch-
führung sich fi nanziell auf öffentliche Haushalte aus-
wirkt, hat das federführende Ministerium die voraus-
sichtlichen Kosten der Durchführung und die zu erwar-
tenden Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit-
zuteilen, die Auswirkungen auf die mittelfristige 
Finanzplanung darzustellen und anzugeben, ob das für 
Finanzen zuständige Ministerium und bei fi nanziellen 
Belastungen der Kommunen das für Kommunales zu-
ständige Ministerium nach Kenntnis der Vorlagen Wider-
spruch erhoben haben. Fehlt dieser Hinweis, so sorgt die 
Staatskanzlei dafür, dass die Stellungnahme nachgeholt 
wird.

(4) Die Beratung von Vorlagen, die keine oder unzurei-
chende Angaben über die fi nanziellen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Maßnahme enthalten, ist auf Antrag des 
für Finanzen zuständigen Mitglieds der Landesregierung 
zu vertagen, bis die entsprechenden Angaben vorliegen. 

§ 14
Bundesratsvorlagen

Vorlagen des Bundesrates sind, bevor sie der Landesre-
gierung zur Beschlussfassung vorgelegt werden, zu-
nächst in einer Besprechung der Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre zu beraten. Die in der Staatssekre-
tärbesprechung gemeinsam erarbeiteten Entscheidungs-
vorschläge werden in einer Sitzungsniederschrift festge-
legt; die Niederschrift wird den Mitgliedern der Landes-
regierung rechtzeitig vor der Kabinettsitzung übersandt. 
Im Einzelfall kann bei politisch besonders bedeutsamen 
Vorlagen eine Abstimmung im Kabinett vorgeschaltet 
werden. 

§ 15
Sitzungsvorbereitung

(1) Die Sitzungen der Landesregierung werden durch 
den Chef der Staatskanzlei nach näherer Anweisung der 
oder des Vorsitzenden festgelegt. Er veranlasst die Einla-
dung zu den Sitzungen unter Beifügung der durch den 
Ministerpräsidenten genehmigten Tagesordnung.

(2) Die von den Mitgliedern der Landesregierung vorge-
legten Entwürfe und Ausführungen sind dem Chef der 
Staatskanzlei zuzuleiten; die Staatskanzlei stellt sie un-
verzüglich allen Mitgliedern der Landesregierung zu.

(3) Die Übersendung der Kabinettvorlagen hat so recht-
zeitig zu erfolgen, dass für eine sachliche Prüfung vor 
der Beratung noch ausreichend Zeit bleibt. Einzelheiten 
bestimmt der Ministerpräsident durch geschäftsleitende 
Entscheidung. 

(4) Die Sitzungen der Landesregierung werden in einer 
Staatssekretärbesprechung unter Vorsitz des Chefs der 
Staatskanzlei vorbereitet. Die Besprechungen und die 
Besprechungsniederschriften sind vertraulich. Die Ent-
scheidung über die Teilnahme weiterer Personen trifft 
der Chef der Staatskanzlei.

§ 16
Kabinettsitzungen

(1) Die Landesregierung fasst ihre Beschlüsse grundsätz-
lich in gemeinschaftlicher Sitzung.

(2) Die Sitzungen der Landesregierung fi nden unter dem 
Vorsitz des Ministerpräsidenten, im Falle seiner Verhinde-
rung unter dem Vorsitz der Stellvertreterin oder des Stell-
vertreters des Ministerpräsidenten, statt. Ist auch die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter verhindert, so führt 
den Vorsitz das von dem Ministerpräsidenten oder seiner 
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Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter besonders be-
zeichnete Mitglied der Landesregierung oder mangels sol-
cher Bezeichnung das Mitglied der Landesregierung, das 
am längsten ununterbrochen der Landesregierung ange-
hört; bei mehreren Mitgliedern der Landesregierung mit 
gleicher Amtszeit übernimmt den Vorsitz das an Lebens-
jahren älteste Mitglied der Landesregierung.

(3) Die Sitzungen der Landesregierung sind vertraulich. 
Vor allem sind Mitteilungen über Ausführungen einzel-
ner Mitglieder der Landesregierung, über das Stimmver-
hältnis und über den Inhalt der Niederschrift – abgese-
hen von Auszügen für den Dienstgebrauch der Ministe-
rien – ohne besondere Ermächtigung des Ministerpräsi-
denten unzulässig. 

§ 17
Teilnehmer an Kabinettsitzungen

(1) An den Sitzungen der Landesregierung nehmen außer 
dem Ministerpräsidenten und den Mitgliedern der Lan-
desregierung regelmäßig der Chef der Staatskanzlei, die 
Parlamentarische Staatssekretärin oder der Parlamenta-
rische Staatssekretär für besondere Regierungsaufgaben, 
die Regierungssprecherin oder der Regierungssprecher 
und die Schriftführerin oder der Schriftführer teil. Über 
die ständige Teilnahme weiterer Personen an der Kabi-
nettsitzung entscheidet der Ministerpräsident.

(2) Hält ein Mitglied der Landesregierung die Hinzuzie-
hung einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs 
oder auch einer Beamtin oder eines Beamten oder einer 
Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers seines Minis-
teriums außer der Staatssekretärin oder dem Staatsse-
kretär für erwünscht, so hat es dieses dem Ministerpräsi-
denten anzuzeigen. Über die Zulassung entscheidet der 
Ministerpräsident. Staatssekretärinnen und Staatssekre-
täre und weitere Beamtinnen und Beamte und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nehmen an der Sitzung 
nur für die Dauer der Verhandlungen über den Punkt 
teil, zu dem sie hinzugezogen sind. Der Ministerpräsi-
dent kann die Entscheidung auf den Chef der Staats-
kanzlei delegieren.

(3) Die oder der Vorsitzende kann die Sitzung auf die 
Mitglieder der Landesregierung beschränken.

§ 18
Beschlussfassung des Kabinetts

(1) Jedes Mitglied der Landesregierung kann sich in der 
Kabinettsitzung durch ein anderes Mitglied der Landes-
regierung nach Maßgabe des § 6 Absatz 1 vertreten und 
durch dieses seine Stimme abgeben lassen. Die Landes-
regierung ist beschlussfähig, wenn einschließlich der 
oder des Vorsitzenden wenigstens ein Viertel der stimm-
berechtigten Mitglieder der Landesregierung anwesend 
ist und die Anwesenden wenigstens die Hälfte sämtlicher 
Stimmrechte vertreten.

(2) Die Landesregierung fasst ihre Beschlüsse mit Stim-
menmehrheit. Leitet ein Mitglied der Landesregierung 
mehrere Geschäftsbereiche, so hat es nur eine Stimme. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Mi-
nisterpräsidenten.

§ 19
Widerspruch des für Finanzen zuständigen Mitglieds 

der Landesregierung

(1) Beschließt die Landesregierung über Angelegenhei-
ten, die sich auf den Entwurf des Haushaltsplans und 
der Finanzplanung oder auf Maßnahmen im Rahmen des 
Haushaltsvollzugs beziehen, sind die §§  28, 29 und 116 
der Landeshaushaltsordnung zu beachten.

(2) Beschließt die Landesregierung über einen Gesetz- 
oder Verordnungsentwurf oder eine andere Maßnahme 
von fi nanzieller Bedeutung gegen oder ohne die Stimme 
des für Finanzen zuständigen Mitglieds der Landesregie-
rung, so steht ihr oder ihm innerhalb einer Woche ein Wi-
derspruchsrecht zu. Wird Widerspruch erhoben, ist über 
die Angelegenheit in einer weiteren Sitzung der Landes-
regierung erneut abzustimmen. Die Durchführung der 
Angelegenheit, welcher das für Finanzen zuständigen 
Mitglied der Landesregierung widersprochen hat, muss 
unterbleiben, wenn sie nicht in der neuen Abstimmung 

in Anwesenheit des für Finanzen zuständigen Mitglieds 
der Landesregierung von der Mehrheit der Mitglieder 
der Landesregierung beschlossen wird und der Minister-
präsident mit der Mehrheit gestimmt hat.

(3) Beschlüsse der Landesregierung, aus denen sich Aus-
wirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des 
Landes ergeben, ersetzen nicht eine nach der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen oder nach der Lan-
deshaushaltsordnung erforderliche Einwilligung des für 
Finanzen zuständigen Mitglieds der Landesregierung. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen nach § 116 Satz 2 und 
3 der Landeshaushaltsordnung.

§ 20
Widerspruch des für Inneres oder Justiz zuständigen 

Mitglieds der Landesregierung

§  19 Absatz  2 gilt entsprechend, wenn das für Inneres 
oder für Justiz zuständige Mitglied der Landesregierung 
gegen einen Gesetz- oder Verordnungsentwurf oder eine 
Maßnahme der Landesregierung wegen Unvereinbarkeit 
mit dem geltenden Recht Widerspruch erhebt. 

§ 21
Protokollierung

(1) Über die Sitzungen der Landesregierung wird eine 
Niederschrift aufgenommen, die von der Schriftführerin 
oder dem Schriftführer erstellt, vom Chef der Staats-
kanzlei unterzeichnet und vom Ministerpräsidenten ge-
nehmigt wird. Die Niederschrift wird den Mitgliedern 
der Landesregierung umgehend auf elektronischem Wege 
zugesandt.

(2) Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn die betei-
ligten Mitglieder der Landesregierung nicht innerhalb 
von drei Werktagen nach ihrer Zustellung Einwendun-
gen gegen den Inhalt oder die Fassung erheben. Über die 
Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten entscheidet der 
Chef der Staatskanzlei.

(3) Wird fristgerecht widersprochen und hilft der Minis-
terpräsident diesem nicht ab, ist die Angelegenheit noch-
mals der Landesregierung zu unterbreiten.

§ 22
Kabinettbeschluss im Umlaufverfahren

Erscheint eine mündliche Erörterung im Kabinett nach 
der Bedeutung der Angelegenheit nicht erforderlich oder 
aus Zeitgründen nicht möglich, so kann ein Kabinettbe-
schluss auf schriftlichem Wege (Umlaufverfahren) her-
beigeführt werden, sofern die sachgerechte Willensbil-
dung der Mitglieder der Landesregierung gewährleistet 
ist. Die Entscheidung über die Einleitung trifft der Chef 
der Staatskanzlei. Auf Verlangen eines Mitglieds der 
Landesregierung ist die Angelegenheit zur mündlichen 
Erörterung ins Kabinett zu bringen. Umlaufbeschlüsse 
sind in der nächsten ordentlichen Kabinettsitzung be-
kannt zu geben.

§ 23
Ausfertigung der Gesetze und Verordnungen

(1) Die vom Landtag verabschiedeten Gesetze werden 
unverzüglich vom Chef der Staatskanzlei der Landesre-
gierung vorgelegt. Die Landesregierung beschließt die 
Ausfertigung des Gesetzes und verfügt die Verkündung. 
Die Gesetze werden zunächst von dem zuständigen Mit-
glied der Landesregierung und etwa beteiligten Mitglie-
dern der Landesregierung, dann vom Ministerpräsiden-
ten unterzeichnet und anschließend im Gesetz- und 
 Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
verkündet.

(2) Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften der 
Landesregierung werden von dem zuständigen Mitglied 
der Landesregierung und dem Ministerpräsidenten un-
terzeichnet, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften eines Mitglieds der Landesregierung werden 
von diesem, soweit jedoch der Geschäftsbereich mehrerer 
Mitglieder der Landesregierung berührt wird, von den 
beteiligten Mitgliedern der Landesregierung unterzeich-
net.
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(3) Unter der Bezeichnung „Die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen“ sollen – abgesehen von Fällen besonde-
rer Ermächtigung durch die Landesregierung – nur der 
Ministerpräsident oder mit ihm das zuständige oder alle 
Mitglieder der Landesregierung zeichnen. 

IV. 
Auftreten der Landesregierung nach Außen

§ 24
Außenvertretung

Die Landesregierung überträgt die Vertretung des Lan-
des nach außen gemäß Artikel 57 Satz 2 der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen auf den Ministerprä-
sidenten. 

§ 25
Öffentlichkeitsarbeit

(1) Äußerungen eines Mitglieds der Landesregierung, die 
in der Öffentlichkeit erfolgen oder für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, müssen mit den vom Ministerpräsidenten 
gegebenen Richtlinien der Politik in Einklang stehen. 
Gleiches gilt für Äußerungen der Parlamentarischen 
Staatssekretärin oder des Parlamentarischen Staatsse-
kretärs für besondere Regierungsaufgaben. 

(2) Die Leitung des Landespresse- und Informationsam-
tes koordiniert die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesregierung.

§ 26
Teilnahme an Veranstaltungen

(1) Der Ministerpräsident und die Mitglieder der Lan-
desregierung nehmen als offizielle Vertreterinnen oder 
Vertreter der Landesregierung in der Regel nur an sol-
chen Veranstaltungen teil, die nach ihrer politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sonstigen Zielsetzung 
für das gesamte Land von Bedeutung sind.

(2) Das federführende Mitglied der Landesregierung un-
terrichtet den Ministerpräsidenten rechtzeitig über die 
in seinem Zuständigkeitsbereich vorgesehenen größeren 
Veranstaltungen. Der Ministerpräsident entscheidet, ob 
er sich an der Veranstaltung beteiligt. Gegebenenfalls be-
traut er ein Mitglied der Landesregierung – in der Regel 
das federführende Mitglied – mit der Vertretung. Nach 
Fühlungnahme mit dem zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung kann er auch eine Staatssekretärin oder ei-
nen Staatssekretär mit der Vertretung beauftragen.

(3) Bei sonstigen Veranstaltungen obliegt die Vertretung 
der Landesregierung einem teilnehmenden Mitglied der 
Landesregierung. Nimmt kein Mitglied der Landesregie-
rung teil, so kann das zuständige Mitglied der Landesre-
gierung die Vertretung der Landesregierung seiner stän-
digen Vertreterin oder seinem ständigen Vertreter, einer 
oder einem anderen Angehörigen des Ministeriums, der 
zuständigen Regierungspräsidentin oder dem zuständi-
gen Regierungspräsidenten oder im Einzelfall der Lei-
tung der fachlich und örtlich zuständigen Landesoberbe-
hörde oder Landesmittelbehörde übertragen.

(4) Finanzielle Unterstützungen zur Durchführung von 
Veranstaltungen werden grundsätzlich nur in Ausnah-
mefällen und auch nur dann gewährt, wenn es sich um 
größere Veranstaltungen gemäß Absatz 1 handelt. 

V. 
Geschäftsverkehr mit dem Landtag

§ 27
Allgemeines

Der Geschäftsverkehr zwischen der Landesregierung 
und dem Landtag, vertreten durch die Präsidentin bezie-
hungsweise den Präsidenten des Landtags ist, soweit es 
sich um Angelegenheiten des Artikels 55 Absatz  1 der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen handelt, 
dem Ministerpräsidenten vorbehalten; soweit es sich um 
Angelegenheiten des Artikels 55 Absatz 2 der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen handelt, bleibt er 
grundsätzlich dem jeweils zuständigen Mitglied der 

Landesregierung überlassen. In wichtigen Fällen ist dem 
Ministerpräsidenten eine Abschrift zuzuleiten.

§ 28
Entwürfe und Vorlagen der Landesregierung

(1) Entwürfe von Regierungsvorlagen sollen vor einer 
Beschlussfassung durch die Landesregierung den Mit-
gliedern des Landtags oder seiner Ausschüsse grundsätz-
lich nicht vorgelegt werden, soweit eine Unterrichtung 
des Landtags nicht in Artikel 40 der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen oder einer Vereinbarung zwi-
schen Landesregierung und Landtag vorgesehen ist. Aus-
nahmen bedürfen der Zustimmung der Landesregierung. 

(2) Entwürfe von Rechtsverordnungen werden dem 
Landtag beziehungsweise seinen Ausschüssen grund-
sätzlich nicht zur Beratung vorgelegt, es sei denn, dass 
durch Gesetz oder Vereinbarung zwischen Landesregie-
rung und Landtag etwas anderes bestimmt ist. Gleiches 
gilt für Verwaltungsvorschriften. 

(3) Die von der Landesregierung beschlossenen Vorlagen 
werden vor dem Landtag durch das in der Sache zustän-
dige Mitglied der Landesregierung vertreten; die Vertre-
tung in den Ausschüssen des Landtags kann, wenn zwin-
gende Gründe vorliegen, auch durch Beauftragte des zu-
ständigen Mitglieds der Landesregierung erfolgen. Die 
Vertretung hat einheitlich zu erfolgen, auch wenn ein-
zelne Mitglieder der Landesregierung anderer Auffas-
sung sein sollten. Gegen die Auffassung der Landesregie-
rung zu wirken, ist den Mitgliedern der Landesregie-
rung, der Parlamentarischen Staatssekretärin oder dem 
Parlamentarischen Staatssekretär für besondere Regie-
rungsaufgaben und allen unmittelbar oder mittelbar be-
teiligten Beamtinnen oder Beamten oder Arbeitnehme-
rinnen oder Arbeitnehmern untersagt, sofern nicht die 
Landesregierung im Einzelfall etwas anderes gestattet.

§ 29
Plenaranträge, parlamentarische Anfragen

(1) Das zuständige Mitglied der Landesregierung nimmt 
im Landtag zu Plenaranträgen, in Aktuellen Stunden so-
wie zu Mündlichen Anfragen namens der Landesregie-
rung Stellung. § 28 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Die Staatskanzlei leitet Kleine Anfragen den zustän-
digen Ministerien zur Beantwortung zu. Die unterzeich-
nete Antwort ist fünf Werktage vor Ablauf der durch die 
Präsidentin des Landtags beziehungsweise den Präsi-
denten des Landtags gesetzten Frist der Staatskanzlei 
zuzuleiten. Die Absendung darf erst nach Freigabe der 
Antwort durch den Chef der Staatskanzlei erfolgen. 

(3) Antworten auf Große Anfragen sollen innerhalb der 
in der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-West-
falen vorgesehenen Frist vom fachlich zuständigen Mi-
nisterium fertiggestellt und nach der Befassung des Ka-
binetts der Präsidentin beziehungsweise dem Präsiden-
ten des Landtags zugeleitet werden. Das zuständige 
Mitglied der Landesregierung beantwortet diese namens 
der Landesregierung. Anträge auf Fristverlängerung sind 
dem Kabinett zur Entscheidung vorzulegen.

VI. 
Geschäftsverkehr mit weiteren Verfassungsorganen

§ 30
Geschäftsverkehr mit dem Bundespräsidenten, 

Bundeskanzler und Bundestag

Der Geschäftsverkehr zwischen der Landesregierung 
und dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler und 
dem Bundestag ist dem Ministerpräsidenten vorbehal-
ten. Wird in Ausnahmefällen davon abgesehen, so ist dem 
Ministerpräsidenten gleichzeitig eine Abschrift zuzulei-
ten.

§ 31
Geschäftsverkehr mit dem Bundesrat

(1) Der Geschäftsverkehr zwischen der Landesregierung 
und dem Bundesrat wird von dem Ministerpräsidenten 
wahrgenommen. Unberührt hiervon bleibt der unmittel-
bare Geschäftsverkehr der Mitglieder der Landesregie-
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rung und der Ministerien mit dem Bundesrat, soweit er 
sich auf die Ausschussarbeiten und die Europakammer 
(Artikel 52 Absatz 3 a des Grundgesetzes für die Bundes-
republik Deutschland) bezieht.

(2) Der Schriftverkehr mit dem Bundesrat wird über das 
für Bundesangelegenheiten zuständige Ministerium be-
ziehungsweise die Staatskanzlei geleitet; eine Abschrift 
zum dortigen Verbleib ist jeweils beizufügen.

(3) Das für Bundesangelegenheiten zuständige Ministe-
rium beziehungsweise die Staatskanzlei stellt sicher, 
dass die ihm beziehungsweise ihr im Rahmen von § 2 des 
Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 
12. März 1993 (BGBl.  I S. 313) in der jeweils geltenden 
Fassung, über den Bundesrat zugeleiteten Unterlagen 
und Informationen in Angelegenheiten der Europäischen 
Union unverzüglich an die fachlich zuständigen Ministe-
rien und – in jeweils einer Ausfertigung – an die Staats-
kanzlei zur Aufnahme in die Zentrale Dokumentation in 
Angelegenheiten der Europäischen Union weitergeleitet 
werden.

§ 32
Vertretung im Bundesrat und in Europäischen Gremien

§  28 Absatz  3 gilt entsprechend für die Vertretung des 
Landes Nordrhein-Westfalen im Bundesrat, in der Euro-
pakammer und in den Ausschüssen des Bundesrates. Die 
Vertretung in Organen und Gremien der Europäischen 
Union richtet sich nach den hierfür geltenden besonde-
ren Bestimmungen.

§ 33
Geschäftsverkehr zwischen Landes- und 

Bundesministerien

Die Mitglieder der Landesregierung und die Ministerien 
verkehren mit den Mitgliedern der Bundesregierung und 
den obersten Bundesbehörden unmittelbar, soweit es sich 
nicht um Angelegenheiten handelt, die in ihrer Bedeu-
tung über den Verantwortungsbereich des einzelnen Mit-
glieds der Landesregierung hinausgehen. Zur Sicherstel-
lung der Einheitlichkeit von Erklärungen und Maßnah-
men sind dabei andere Ministerien, deren Zuständigkeit 
berührt ist, und in politisch bedeutsamen Fällen die 
Staatskanzlei zu beteiligen. Entsprechendes gilt für den 
Verkehr mit den Institutionen der Europäischen Union.

§ 34
Stellungnahmen des Ministerpräsidenten gegenüber 

 Verfassungsgerichten

Stellungnahmen in Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht oder dem Verfassungsgerichtshof für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann der Ministerpräsident 
auf Vorschlag des zuständigen Mitglieds der Landesre-
gierung namens der Landesregierung ohne Beschlussfas-
sung des Kabinetts abgeben. 

VII. 
Persönliche Rechtsstellung der Mitglieder 

der Landesregierung

§ 35
Angabe der Vermögensverhältnisse und 

externen Tätigkeiten

(1) Der Ministerpräsident und die Mitglieder der Lan-
desregierung verpfl ichten sich für die Dauer ihrer Amts-
zeit zur Angabe ihrer Vermögensverhältnisse und exter-
nen Tätigkeiten. Die Angaben erfolgen spätestens sechs 
Wochen nach Amtsantritt und sind bis zum 30. Juni eines 
jeden Kalenderjahres nach der erstmaligen Angabe zu 
aktualisieren. 

Dabei ist das als Anlage 2 beigefügte Formblatt zu ver-
wenden.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 werden nach den Bestim-
mungen der Agenda der Unabhängigen Kommission für 
die Prüfung der Angaben der Mitglieder der Landesre-
gierung zu Vermögensverhältnissen und externen Tätig-
keiten – Ministerehrenkommission – (Anlage 3) verwahrt, 
geprüft und verwaltet.

(3) Unbeschadet von Absatz  1 Satz  1 sind wesentliche 
Änderungen der Vermögensverhältnisse und externen 
Tätigkeiten, die im Laufe der Amtszeit eintreten, binnen 
6 Wochen dem für die Verwahrung der Unterlagen ver-
antwortlichen Mitglied der Ministerehrenkommission 
mitzuteilen.

(4) Die Verpfl ichtung nach Absatz  1 Satz  1 bezieht sich 
nicht auf die Angabe der Vermögensverhältnisse und ex-
ternen Tätigkeiten von Dritten, für die das Mitglied der 
Landesregierung gesetzliche Zeugnisverweigerungs-
rechte oder Verschwiegenheitspfl ichten geltend machen 
kann.

§ 36
Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten durch 

Mitglieder der Landesregierung in den Gelderwerb 
 bezweckenden Unternehmungen

(1) Der Ministerpräsident und die Mitglieder der Landes-
regierung verpfl ichten sich, die Wahl in den Vorstand, Ver-
waltungsrat oder Aufsichtsrat industrieller oder ähnlicher 
den Gelderwerb bezweckender Unternehmungen nach 
Artikel 64 Absatz  3 Satz  1 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen grundsätzlich nicht anzunehmen.

(2) Genehmigungen zur Beibehaltung der Tätigkeit im 
Vorstand, Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat einer in Ab-
satz  1 genannten Unternehmung (Artikel 64 Absatz  3 
Satz  2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfa-
len) werden grundsätzlich nicht erteilt.

(3) Unberührt bleiben Mitgliedschaften nach §  18 des 
Landesministergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Juli 1999 (GV. NRW. S. 218) in der jeweils 
geltenden Fassung. Der Ministerpräsident und die Mit-
glieder der Landesregierung verpfl ichten sich jedoch, die 
Wahl in ein Gremium im Sinne des § 18 des Landesmi-
nistergesetzes nur nach Billigung durch die Landesregie-
rung anzunehmen, hilfsweise diese unverzüglich herbei-
zuführen.

§ 37
Ausführungsbestimmungen zu § 15 

Korruptions bekämpfungsgesetz

Der Ministerpräsident und die übrigen Mitglieder der 
Landesregierung erfüllen Auskunftsersuchen nach §  15 
Satz 1 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbe-
kämpfung und zur Einrichtung und Führung eines Verga-
beregisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbe-
kämpfungsgesetz – KorruptionsbG) vom 16. Dezember 
2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der jeweils geltenden Fas-
sung geändert worden ist, soweit es für die jeweilige Ein-
zelfallprüfung notwendig ist, gegenüber dem Landes-
rechnungshof. Die Ministerehrenkommission kann gemäß 
§ 5 Satz 1 der Anlage 3 zur GOLR mit Zustimmung des 
betroffenen Mitglieds der Landesregierung dem Landes-
rechnungshof die notwendigen Auskünfte erteilen. Die 
persönliche Auskunftspfl icht bleibt daneben bestehen.

§ 38
Ausführungsbestimmungen zu § 16 Korruptions-

bekämpfungsgesetz

(1) Die Mitglieder der Landesregierung geben gemäß 
§  16 Satz  1 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes dem 
Ministerpräsidenten spätestens sechs Wochen nach ihrem 
Amtsantritt und jeweils zum 30. Juni Auskunft nach 
Maßgabe der Anlage 4. Darüber hinaus informieren sie 
den Ministerpräsidenten, sofern sich eine Veränderung 
hinsichtlich der nach Satz 1 anzuzeigenden Sachverhalte 
ergeben hat.

(2) Die Landesregierung veröffentlicht die Angaben des 
Ministerpräsidenten und der Mitglieder der Landesre-
gierung nach § 16 Satz 1 des Korruptionsbekämpfungs-
gesetzes in geeigneter Form.

§ 39
Ausführungsbestimmungen zu den Karenzregelungen 

der §§ 4a bis 4c Landesministergesetz

(1) Die Anzeige einer beabsichtigten Erwerbstätigkeit 
oder sonstigen Beschäftigung im Sinne des § 4a Absatz 1 
des Landesministergesetzes erfolgt gegenüber dem Mi-
nisterpräsidenten. Der Ministerpräsident zeigt diese sei-
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ner Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter nach Arti-
kel 52 Absatz  3 Satz  2 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen an.

(2) Der Ministerpräsident, im Falle des Absatz  1 Satz  2 
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter des Minister-
präsidenten, holt die Stellungnahme der Ministerehren-
kommission nach §  4b Absatz  2 des Landesministerge-
setzes ein. 

(3) Die Landesregierung trifft ihre Entscheidung nach 
§  4b Absatz  1 des Landesministergesetzes durch Kabi-
nettbeschluss auf der Grundlage einer Beratungsunter-
lage des Chefs der Staatskanzlei.

(4) Der Ministerpräsident, im Falle des Absatz  1 Satz  2 
seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter, teilt dem 
(ehemaligen) Mitglied der Landesregierung sowie der 
Ministerehrenkommission die Entscheidung der Landes-
regierung mit. Ferner wird die Entscheidung unter Mit-
teilung der Empfehlung der Ministerehrenkommission in 
dem Internetauftritt der Landesregierung veröffentlicht.
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 Anlage 1 

Rahmenregelungen für den Geschäftsablauf der Kabinettausschüsse der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
(§ 2 Abs. 3 und Anlage 1 zur Geschäftsordnung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen - 
GOLR -) 
 

§ 1 
Aufgaben, Vorsitz, Geschäftsführung 

(1) Aufgabe der Kabinettausschüsse ist es, Entscheidungen des Kabinetts vorzubereiten. 
 
(2) Vorsitzender der Kabinettausschüsse ist der Ministerpräsident. Er bestimmt die 
Stellvertretung durch ein Mitglied der Landesregierung. Der Vorsitz kann auf ein Mitglied der 
Landesregierung übertragen werden (Beauftragte Vorsitzende oder Beauftragter 
Vorsitzender). 
 
(3) Die Geschäfte der Kabinettausschüsse werden von der Staatskanzlei geführt. Der 
Ministerpräsident kann die Geschäftsführung auf ein Mitglied der Landesregierung 
übertragen. 
 

§ 2 
Mitgliedschaft 

Ständige Mitglieder eines Kabinettausschusses sind die Mitglieder der Landesregierung, 
deren Geschäftsbereich regelmäßig und nicht nur unwesentlich betroffen ist. Andere 
Mitglieder der Landesregierung werden von Fall zu Fall hinzugezogen, wenn Gegenstände 
beraten werden, die ihren Geschäftsbereich betreffen. Über die Hinzuziehung von Mitgliedern 
der Landesregierung, 
die nicht Mitglied des betreffenden Kabinettausschusses sind, soll nach Möglichkeit 
bei der Festsetzung der Tagesordnung entschieden werden. 
 

§ 3 
Vorbereitung der Sitzungen 

Die Sitzungen der Kabinettausschüsse sollen durch interministerielle Besprechungen sachlich 
vorbereitet werden; in diesen Besprechungen sind die Staatskanzlei und die Ministerien der 
ständigen Mitglieder des betreffenden Kabinettausschusses und, falls erforderlich, weitere 
Ministerien vertreten. Soweit interministerielle Arbeitseinheiten bestehen, sollen sie die 
sachliche Vorbereitung übernehmen; die Staatskanzlei ist zu beteiligen. 
 

§ 4 
Einberufung und Tagesordnung 

(1) Tagesordnungen sowie Zeit und Ort der Sitzungen der Kabinettausschüsse werden durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden in Abstimmung mit dem Chef der Staatskanzlei 
festgelegt. 
 
(2) Die Staatskanzlei veranlasst die Übermittlung der Einladungen nebst Tagesordnung an die 
ständigen Mitglieder und die hinzugezogenen Mitglieder der Landesregierung, die 
Regierungssprecherin oder den Regierungssprecher sowie andere Personen, die regelmäßig 
hinzugezogen werden. Mitglieder der Landesregierung, die nicht Mitglieder im Sinne von § 2 
sind, erhalten Einladungen und Tagesordnungen nachrichtlich. 
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§ 5 
Vorlagen 

(1) Kabinettausschussvorlagen leiten die Mitglieder der Landesregierung dem Chef der 
Staatskanzlei im Original mit den erforderlichen Abdrucken mindestens eine Woche vor der 
Beratung zu. Die Staatskanzlei übermittelt die Kabinettausschussvorlagen unverzüglich an die 
Mitglieder des Kabinettausschusses und die hinzugezogenen Mitglieder der Landesregierung 
sowie – nachrichtlich – an die übrigen Mitglieder der Landesregierung, die 
Regierungssprecherin oder den Regierungssprecher und andere Personen, die regelmäßig 
hinzugezogen werden. 
 
(2) Durch den Ministerpräsidenten oder die Vorsitzende oder den Vorsitzenden kann die 
Verteilung von Vorlagen auf Mitglieder der Landesregierung, die Mitglied des 
Kabinettausschusses sind, beschränkt werden. 
 
(3) Die Anzahl der Abdrucke kann der Chef der Staatskanzlei – generell oder für einzelne 
Kabinettausschüsse – festlegen. 
 

§ 6 
Teilnahme an den Sitzungen 

(1) An den Sitzungen der Kabinettausschüsse nehmen die ständigen Mitglieder sowie die 
hinzugezogenen Mitglieder der Landesregierung, ferner der Chef der Staatskanzlei und die 
Regierungssprecherin oder der Regierungssprecher, im Verhinderungsfall die 
Staatssekretärinnen oder Staatssekretäre, die Vertreterin oder der Vertreter des Chefs der 
Staatskanzlei und der Regierungssprecherin oder des Regierungssprechers sowie die jeweilige 
Schriftführerin oder der jeweilige Schriftführer teil. Die Kabinettausschüsse können in 
Ausnahmefällen andere 
Personen regelmäßig hinzuziehen. 
 
(2) Jedes Mitglied der Landesregierung hat das Recht, an den Sitzungen der 
Kabinettausschüsse persönlich teilzunehmen. Der Ministerpräsident kann die Teilnahme auf 
ständige Mitglieder beschränken. Die oder der Stellvertretende oder die oder der Beauftragte 
Vorsitzende kann die Teilnahme auf Mitglieder der Landesregierung beschränken. 
 
(3) Ständige Mitglieder des Kabinettausschusses und hinzugezogene Mitglieder der 
Landesregierung können sich von der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär begleiten 
lassen. Hält ein ständiges Mitglied des Kabinettausschusses oder ein hinzugezogenes Mitglied 
der Landesregierung ausnahmsweise die Begleitung einer Mitarbeiterin oder eines 
Mitarbeiters unterhalb der Staatssekretär-Ebene für erwünscht, ist dies dem Chef der 
Staatskanzlei unter Benennung 
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters schriftlich anzuzeigen; über die Zulassung der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters zur Sitzung und die Dauer der Teilnahme entscheidet die 
oder der Vorsitzende. 
 
 

§ 7 
Sitzungsniederschrift 

 
(1) Über die Sitzungen der Kabinettausschüsse werden in der Regel Niederschriften in der 
Form von Kurzprotokollen erstellt; sie unterliegen den gleichen Vertraulichkeitsgrundsätzen 
wie die Niederschriften über Kabinettsitzungen. 
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(2) Vor der Versendung der Niederschriften holt die Schriftführerin oder der Schriftführer die 
Zustimmung der oder des Vorsitzenden sowie des Chefs der Staatskanzlei ein. 
 
(3) Eine Ausfertigung der Niederschrift erhalten nachrichtlich die Mitglieder der 
Landesregierung, die nicht Mitglied des betreffenden Kabinettausschusses sind, und die 
Regierungssprecherin oder der Regierungssprecher. Andere Personen, die regelmäßig 
hinzugezogen werden, sind auf Wunsch in geeigneter Weise zu unterrichten. 
 
(4) Die Verteilung der Niederschriften kann auf Mitglieder der Landesregierung, die ständige 
Mitglieder der Kabinettausschüsse sind, beschränkt werden. 
 
(5) Der Finanzministerin oder dem Finanzminister sind alle Vorschläge, Berichte und sonstige 
Unterlagen der Kabinettausschüsse vor einer Übersendung an das Kabinett zuzuleiten, bei 
finanziellen Auswirkungen für die Kommunen auch der für Kommunales zuständigen 
Ministerin oder dem für Kommunales zuständigen Minister, um ihr oder ihm Gelegenheit zu 
geben, darin ihre oder seine abweichende Auffassung, Gegenvorschläge oder Widerspruch 
vortragen zu können. 
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Angabe der Vermögensverhältnisse und externen Tätigkeiten  
gegenüber der Ministerehrenkommission (§ 35 GOLR) 

 
 
Name, Vorname: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Amtsbezeichnung: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

A) Beteiligung an Unternehmen; Wertpapiervermögen 

1. Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften (außer Aktiengesellschaften) 

Name und Sitz Rechtsform Anteil in % ggf. letzte Dividende 
(Jahr, Höhe) 

    

    

    

2. Weitere finanzielle Beteiligungen 

2.1 Aktien 

Unternehmen Anzahl der 
Aktien 

Gegenwartswert1 Insgesamt 

    

    

    

  

                                            
1 Hier ist der amtliche Mittelkurs der Aktie zum 31. Dezember des Vorjahres maßgeblich. 

Anlage 2 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 19 vom 24. September 2019 411

2.2. Sonstige Wertpapiere 

Art der Wertpapiere Anzahl Gegenwartswert2 Insgesamt 

    

    

    

B) Treuhänderisch gehaltenes Vermögen 

Treugeber Art des Vermögens Wert des Vermögens3 

   

   

   

C) Grundvermögen 

Grundstücksbezeichnung Eigentumsanteil in % Verkehrswert/Verkaufspreis 
nach objektiven Kriterien4 

abzüglich bestehender 
Belastungen 

    

    

    

  

                                            
2 Bei (noch) nicht börsennotierten Wertpapieren ist die Kursnotiz des amtlichen Kursblattes bzw. der Börsenzeitung am 
31.12. des Vorjahres maßgeblich. 
3 Zur Feststellung des Wertes bedarf es nicht der Bewertung durch Sachverständige; falls eigene Schätzungen nicht 
ausreichen, können Zweifelsfälle im Rahmen der Erörterung mit den Mitgliedern der Ministerehrenkommission ausge-
räumt werden. 
4 Auch hier bedarf es keiner Bewertung durch Sachverständige; vielmehr sollte der „Verkaufspreis“ angegeben werden, 
zu dem die Immobilie nach eigener Einschätzung auf Grund objektiver Kriterien wie Grundstücksgröße, Art und Um-
fang der Bebauung, Alter und Erhaltungszustand der Gebäude etc. verkauft werden würde, die bestehenden Belastungen 
sind daher als „Abzugsposten“ gesondert anzugeben. 
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D) Externe Tätigkeiten 

1. Vorstand, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Beirat oder vergleichbares Gremium in einer juristi-
schen Person, Personengesellschaft, Stiftung, Behörde oder vergleichbaren Einrichtung 

Einrichtung Funktion Entgelt: Abführung an 
das Land in Höhe von 
(§ 18 Abs. 1 Landes-
ministergesetz) 

Entgelt: Selbstbehalt 
in Höhe von 

    

    

    

2. Nach Billigung durch die Landesregierung beibehaltene Berufstätigkeit (Artikel 64 Absatz 2 
Satz 2 Landesverfassung) 

 

3. Andauernde Einkünfte bzw. vermögenswerte Vorteile aus früherer Berufs- oder Amtstätigkeit 

 

4. Funktionen5 in Parteien und Vereinen 

4.1 Parteiämter 

Bezeichnung der Partei Funktion in der Partei 

  

  

  

  

                                            
5 Mit „Funktionen“ sind „Ämter“ gemeint, die über die bloße Mitgliedschaft hinausgehen. 
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4.2 Vereinsämter 

Name des Vereins Funktion im Verein ggf. Entgelt (Aufwandsentschä-
digung) 

   

   

   

5. Sonstige ehrenamtliche Funktionen6 

Name der Organisation Funktion ggf. Entgelt (Aufwandsentschä-
digung) 

   

   

   

E) Berufstätigkeit des Ehegatten 

 

 
 
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 
 
 
_____________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
 

                                            
6 Auch hier sind nur Tätigkeiten gemeint, die über die bloße Mitgliedschaft hinaus gehen. 
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 Anlage 3 

Agenda der Unabhängigen Kommission für die Prüfung der Angaben der Mitglieder 
der Landesregierung zu Vermögensverhältnissen und externen Tätigkeiten 
(Ministerehrenkommission) 
 
 

§ 1 
Aufgabe 

Die Ministerehrenkommission verwahrt, prüft und verwaltet die Angaben, die die Mitglieder 
der Landesregierung gemäß § 35 GOLR zu ihren Vermögensverhältnissen und externen 
Tätigkeiten erklären. 
 

§ 2 
Zusammensetzung; Verpflichtung zur Vertraulichkeit 

(1) Die Ministerehrenkommission besteht aus drei Mitgliedern, die mit ihrem Einvernehmen 
durch den Ministerpräsidenten berufen werden. Diese sind Amtsträger im Sinne von Artikel 34 
Grundgesetz, § 839 BGB und unentgeltlich tätig. Sie erhalten Reisekosten unter sinngemäßer 
Anwendung der für Landesbeamte geltenden Vorschriften und Ersatz ihrer Auslagen. 
 
(2) Die Zugehörigkeit zur Ministerehrenkommission endet mit dem Tode, dem Austritt des 
Mitgliedes und mit jeder Beendigung des Amtes des Ministerpräsidenten. Der Austritt ist 
gegenüber dem Ministerpräsidenten schriftlich zu erklären. Eine erneute Berufung ist zulässig. 
Im Fall der Beendigung der Zugehörigkeit zur Ministerehrenkommission bleibt ihre Pflicht zur 
Rückgabe der Angaben und zur Verwahrung der Unterlagen gemäß § 6 Absatz 2 bestehen. 
 
(3) Vorbehaltlich der §§ 4 Absatz 2 sowie 5 ist jedes Mitglied der Ministerehrenkommission 
verpflichtet, die Vertraulichkeit der ihm zugänglich gemachten Angaben über die 
Vermögensverhältnisse und externen Tätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung zu 
wahren. 
 

§ 3 
Verwahrung der Angaben 

Ein vom Ministerpräsidenten mit seinem Einvernehmen hierzu berufenes Mitglied der 
Ministerehrenkommission nimmt die Angaben der Vermögensverhältnisse und externen 
Tätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung vertraulich entgegen, verwahrt sie und macht 
sie den übrigen Mitgliedern in geeigneter Weise vertraulich zugänglich. 
 

§ 4 
Prüfung der Angaben 

(1) Die Mitglieder der Ministerehrenkommission prüfen die Angaben der 
Vermögensverhältnisse und externen Tätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung auf ihre 
Richtigkeit und auf etwaige Interessenkonflikte mit dem Amt. Sie können hierzu mit dem 
betroffenen Mitglied der Landesregierung Rücksprache nehmen. 
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(2) Zu rechtlichen Vorfragen, die die tatbestandlichen Voraussetzungen der Angaben zu - lit. B 
(treuhänderisch gehaltenes Vermögen), - lit. D 1 (Vorstand, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, 
Beirat oder vergleichbares Gremium in einer juristischen Person, Personengesellschaft, 
Stiftung, Behörde oder vergleichbaren Einrichtung) sowie - lit. D 2 (nach Billigung durch die 
Landesregierung beibehaltene Berufstätigkeit) der Anlage 2 zur GOLR betreffen, kann die 
Ministerehrenkommission von einem von dem Ministerpräsidenten benannten Mitarbeiter der 
Staatskanzlei, in der Regel der Justitiar und seine Stellvertretung, eine rechtliche Stellungnahme 
erbitten. Die Einholung der rechtlichen Stellungnahme setzt das Einverständnis des betroffenen 
Mitglieds der Landesregierung bzw. des Ministerpräsidenten voraus, sofern seine Angaben den 
Gegenstand der Stellungnahme bilden. Der Mitarbeiter der Staatskanzlei unterliegt insofern der 
Pflicht zur Vertraulichkeit im Sinne des § 2 Absatz 3. Er übermittelt seine Stellungnahme an 
die Ministerehrenkommission, die wiederum diese an das jeweilige Mitglied der 
Landesregierung bzw. an den Ministerpräsidenten weiterleitet, soweit dieser betroffen ist. Die 
Ministerehrenkommission ist an die Stellungnahme weder gebunden noch besteht eine Pflicht 
zur Erläuterung, aus welchen Gründen sie einer Stellungnahme nicht folgt. 
 
(3) Über das Ergebnis der Prüfung, das einstimmig sein oder unterschiedliche Prüfergebnisse 
der einzelnen Mitglieder der Ministerehrenkommission enthalten kann, wird das betroffene 
Mitglied der Landesregierung unterrichtet. Die Unterrichtung umfasst auch die einstimmigen 
oder die jeweils unterschiedlichen Empfehlungen der Mitglieder der Ministerehrenkommission 
zur Behandlung der Vermögensbestandteile und zu den externen Tätigkeiten des betroffenen 
Mitglieds der Landesregierung. 
 
(4) Die Ministerehrenkommission unterrichtet die Ministerpräsidentin oder den 
Ministerpräsidenten über den Abschluss der Prüfung. Die Mitteilung erschöpft sich in der 
Auskunft, dass das Verfahren abgeschlossen wurde. 
 

§ 5 
Informationsweitergabe 

Das Ergebnis der Prüfung, die Empfehlungen und die zugrunde liegenden Angaben kann die 
Ministerehrenkommission nur im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitglied der 
Landesregierung Dritten bekannt geben. Unberührt bleibt das Recht der 
Ministerehrenkommission, den Ministerpräsidenten über nicht ausgeräumte 
Meinungsverschiedenheiten mit dem betroffenen Mitglied der Landesregierung über die 
Prüfung der Angaben nach § 4 zu unterrichten. Lassen sich Meinungsverschiedenheiten 
zwischen der Ministerehrenkommission und dem Ministerpräsidenten nicht ausräumen, die 
seine Anzeige gegenüber der Ministerehrenkommission betrifft, so kann die 
Ministerehrenkommission zwei Mitglieder der Landesregierung, die der Ministerpräsident 
benennt, hierüber unterrichten. 
 

§ 6 
Rückgabe der Angaben; Verwahrung von Unterlagen 

(1) Der Ministerehrenkommission ist das Ende der Amtszeit eines Mitglieds der 
Landesregierung anzuzeigen. Das für die Verwahrung der Unterlagen verantwortliche Mitglied 
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(§ 3) übersendet danach unverzüglich die Angaben der Vermögensverhältnisse und externer 
Tätigkeiten einschließlich gefertigter Kopien an das ausgeschiedene Mitglied der 
Landesregierung. Entsprechendes gilt im Falle der Beendigung des Amtes des 
Ministerpräsidenten (§ 2 Absatz 2 Satz 1). 
 
(2) Die Ministerehrenkommission ist verpflichtet, weitere Unterlagen, die sie selbst erstellt 
bzw. die ihr zugehen und die nicht unter Absatz 1 fallen, bis zum Ende der Wahlperiode 
aufzubewahren, die auf das Ausscheiden des Mitglieds aus der Landesregierung folgt. 
Entsprechendes gilt für Unterlagen, die den Ministerpräsidenten betreffen. Die gleiche Frist zur 
Aufbewahrung gilt für den Mitarbeiter der Staatskanzlei im Sinne des § 4 Absatz 2. 
 

§ 7 
Sonstige Bestimmungen 

Bestimmungen des geltenden Rechts, die die Angabe von Vermögensverhältnissen oder 
externer Tätigkeiten durch Mitglieder der Landesregierung sowie den Datenschutz betreffen, 
bleiben unberührt. 
 

§ 8 
Änderung der Agenda 

Änderungen dieser Agenda bedürfen eines einstimmigen Beschlusses aller Mitglieder der 
Landesregierung und des Einvernehmens aller Mitglieder der Ministerehrenkommission. 
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Erklärung gemäß § 16 Satz 1 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbe-
kämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-

Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG) 
 

Stand:       
 

<Name> 
 

Bereich Nr. Organisation Funktion Beginn 
Ausgeübter Beruf  
(§ 16 Satz 1 Nr. 1 
KorruptionsbG) 

1.1 Land Nordrhein-
Westfalen 

Minister/in  

Beraterverträge 
(§ 16 Satz 1 Nr. 1 
KorruptionsbG) 

1.2    

Mitgliedschaften in Auf-
sichtsräten und anderen 
Kontrollgremien im Sinne 
des § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG  
(§ 16 Satz 1 Nr. 2 
KorruptionsbG) 

2.1    

 2.2    

Mitgliedschaft in Organen 
von verselbständigten Auf-
gabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form der in § 1 Abs. 1 
und 2 des Landesorganisati-
onsgesetzes genannten 
Behörden und Einrichtungen 
(§ 16 Satz 1 Nr. 3 
KorruptionsbG) 

3.1    

 
 

3.2    

Mitgliedschaft in Organen 
sonstiger privatrechtlicher 
Unternehmen 
(§ 16 Satz 1 Nr. 4 
KorruptionsbG) 

4.1    

 4.2    

Funktionen in Vereinen und 
vergleichbaren Gremien 
(§ 16 Satz 1 Nr. 5 
KorruptionsbG) 

5.1    

 5.2    

 
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 
___________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

Anlage 4 

 –  MBl. NRW. 2019 S. 400
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203030

Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation 
und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

(SGB IX) im öffentlichen Dienst im Land 
Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums des Innern
 –  21-42.12.01  – 

Vom 11. September 2019

I.
Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 9. Juli 2019 
folgende Grundsätze beschlossen, die ich mit der Bitte 
um Beachtung bekannt gebe:
1.  Allgemeines
2.  Geschützter Personenkreis
3.   Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Interes-

sen der schwerbehinderten Menschen
4.  Beschäftigungspfl icht
5.  Einstellung
6.  Personalaktenführung
7.  Ausbildung und Prüfung
8.  Beschäftigung
9.  Barrierefreiheit
10.  Einzelregelungen zum Ausgleich der Behinderung
11.  Arbeitsplatzwechsel
12.  Beurteilung
13.  Fortbildung
14.  Berufsförderung
15.   Prävention und betriebliches Eingliederungsmana-

gement
16.  Rehabilitation
17.  Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
18.  Schwerbehindertenvertretung
19.  Inklusionsvereinbarung

1
Allgemeines

1.1
Eingliederung

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 473) – im Folgenden 
SGB IX – geändert worden ist, bezweckt insbesondere die 
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen und unterstützt das Bemühen, sie in ihren Fähigkei-
ten und Kenntnissen entsprechend zu beschäftigen, in ih-
rem berufl ichen Fortkommen zu fördern und ihre Beschäf-
tigung durch notwendige Präventionsmaßnahmen zu 
sichern. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen schwer-
behinderter Frauen Rechnung getragen. Soweit in dieser 
Richtlinie Vorschriften des SGB IX zitiert werden, handelt 
es sich um Regelungen des SGB IX in der am Tag der Ver-
öffentlichung dieses Runderlasses geltenden Fassung. 
Durch die Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation 
und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX) im 
öffentlichen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen – im 
Folgenden Richtlinie – wird die besondere Fürsorge und 
Förderungspfl icht des Landes als Dienstherr und Arbeit-
geber gegenüber schwerbehinderten Beschäftigten kon-
kretisiert. Insbesondere soll durch sie die Einstellung ar-
beitsloser schwerbehinderter Menschen gefördert werden. 
Daher ist die Richtlinie nicht nur Arbeits- und Informati-
onsunterlage, sondern zusätzlich eine für die Anwende-
rinnen und Anwender verbindliche Vorschrift zur Ausle-
gung und Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen. Un-
abhängig vom SGB IX ist das Benachteiligungsverbot des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610) – im Folgenden 
AGG – geändert worden ist, das Behindertengleichstel-
lungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 
(GV. NRW. S. 766), das zuletzt durch das Gesetz vom 11. 

April 2019 (GV. NRW. S. 207) – im Folgenden BGG NRW – 
geändert worden ist, und das Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezem-
ber 2006 (BGBl. II 2008 S. 1419) (UN Behindertenrechts-
konvention) zu beachten. Unbenommen davon sind alle 
übrigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten, die den 
Umgang mit schwerbehinderten und behinderten Men-
schen regeln.

1.2
Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Dienststellen des Landes. 
Dienststellen im Sinne der Richtlinie sind die Behörden, 
Einrichtungen und Betriebe des Landes sowie die Hoch-
schulen (Universitäten einschließlich der Fachhochschu-
len) und die Organe der Rechtspfl ege (Gerichte, Staats-
anwaltschaften, Vollzugsanstalten und Gnadenstellen). 
Das Land wird sich aus seiner besonderen Fürsorge-
pfl icht heraus dafür einsetzen, dass diese Richtlinie auch 
für Träger der genehmigten oder vorläufi g erlaubten und 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Ersatzschulen 
sowie für Beteiligungsgesellschaften des Landes als auch 
bei Veräußerungen oder Privatisierungen solcher Ersatz-
schulen oder Beteiligungsgesellschaften übernommen 
wird. Wird der Begriff „Dienstherr“ benutzt, betrifft die 
Regelung grundsätzlich auch den Bereich, in dem das 
Land Nordrhein-Westfalen als Arbeitgeber angespro-
chen ist. Personalvertretung im Sinne dieser Richtlinie 
sind alle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz 
vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), in der jeweils 
geltenden Fassung, – im Folgenden LPVG NRW – sowie 
nach dem Richter- und Staatsanwältegesetz vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 812), in der jeweils geltenden 
Fassung, – im Folgenden LRiStaG NRW – zu bildenden 
Personalvertretungen. Den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden sowie den sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts wird empfohlen, entspre-
chend zu verfahren.

1.3
Durchführung der Regelungen zur Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen

Die Inklusionsämter bei den Landschaftsverbänden, die 
die Aufgaben der Integrationsämter nach dem SGB IX 
wahrnehmen, die Integrationsfachdienste, die örtlichen 
Fachstellen für schwerbehinderte Menschen im Arbeits-
leben, die Agenturen für Arbeit einschließlich der Zent-
ralstelle für Arbeitsvermittlung in Bonn und die Arbeits-
gemeinschaften beziehungsweise die zugelassenen kom-
munalen Träger unterstützen die Dienststellen bei der 
Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am berufl ichen Leben und 
setzen diese Regelungen in enger Zusammenarbeit um. 
Hierzu stehen insbesondere differenzierte behinderungs-
spezifi sche Beratungsangebote als auch fi nanzielle För-
derungsmöglichkeiten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 
zur Verfügung.

1.4
Schulungspfl icht

Damit die gesetzlichen Fürsorge- und Förderungspfl ich-
ten sachdienlich und wirkungsvoll erfüllt werden kön-
nen, müssen sich alle für Personalangelegenheiten zu-
ständigen Beschäftigten sowie alle Vorgesetzten mit den 
Vorschriften des SGB IX und sonstigen einschlägigen 
Bestimmungen vertraut machen. Jede zugunsten der 
schwerbehinderten Menschen getroffene Bestimmung ist 
großzügig anzuwenden, ein eingeräumtes Ermessen ist 
großzügig auszuüben. Das SGB IX und ergänzende Re-
gelungen sind regelmäßig in Fortbildungsveranstaltun-
gen zu behandeln.

2
Geschützter Personenkreis

2.1
Defi nition Personenkreis

Schwerbehinderte Menschen im Sinne dieser Richtlinie 
sind die schwerbehinderten und die ihnen gleichgestell-
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ten behinderten Menschen nach den Vorschriften des 
SGB IX. Für behinderte Menschen mit einem Grad der 
Behinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, die 
nicht Gleichgestellte im Sinne des §  151 SGB IX sind, 
soll im Einzelfall geprüft werden, ob besondere, der Be-
hinderung angemessene Fürsorgemaßnahmen im Sinne 
dieser Richtlinie in Betracht kommen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber im 
Sinne der Richtlinie sind auch gleichgestellte behinderte 
Bewerberinnen und Bewerber, soweit diese gesetzlich 
nicht ausgenommen sind.

Beschäftigte im Sinne der Richtlinie sind Beamtinnen 
und Beamte sowie Tarifbeschäftigte des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

Soweit die Begrifflichkeit Beamtinnen und Beamte ver-
wendet wird, umfasst diese gleichzeitig Richterinnen, 
Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

2.2
Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft

Als Nachweis der Schwerbehinderung dient der Ausweis 
im Sinne des § 152 Absatz 5 SGB IX. In Ausnahmefällen 
kann der Nachweis auch durch Vorlage von Bescheiden, 
amtlichen Bescheinigungen, Gerichtsentscheidungen 
und Ähnlichem erbracht werden. Als Nachweis der 
Gleichstellung gilt die Feststellung der Agentur für Ar-
beit.

2.3
Hilfe bei der Antragstellung

Beschäftigte, die eine Antragstellung als schwerbehin-
derte oder gleichgestellte behinderte Menschen beab-
sichtigen, können hierbei die Hilfestellung der Schwer-
behindertenvertretung beanspruchen. Wenn ein solcher 
Antrag gestellt wurde, ist zu empfehlen, die Dienststelle 
hiervon schriftlich zu unterrichten. Bis zur Entscheidung 
über den Antrag sind sie unter Vorbehalt als schwerbe-
hinderte oder als gleichgestellte behinderte Menschen zu 
behandeln. Ist die Schwerbehinderung offenkundig, ent-
fällt der Vorbehalt.

2.4
Grenzen des Schwerbehindertenschutzes

Der Schwerbehindertenschutz endet mit Erlöschen des 
gesetzlichen Schutzes gemäß § 199 Absatz 1 und 2 SGB 
IX oder bei befristeter Gleichstellung mit Ablauf der 
Frist nach § 151 Absatz 2 Satz 3 SGB IX, für die zeitwei-
lige Dauer der Entziehung des Schwerbehindertenschut-
zes gemäß § 200 SGB IX.

Erlöschen und Entzug des Schwerbehindertenschutzes 
sind von den Beschäftigten der Dienststelle mitzuteilen. 
Sämtliche Nachteilsausgleiche gelten in der Nachwir-
kungsfrist des §  199 Absatz  1 SGB IX zugunsten der 
schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinder-
ten Menschen weiter.

2.5
Hinweispfl icht bei Erlöschen des Schwerbehinderten-
schutzes

Führen dienstliche Maßnahmen zum Erlöschen, zur Ent-
ziehung oder zur Einschränkung des Schwerbehinder-
tenschutzes, zum Beispiel bei Auslandseinsätzen, sind 
die schwerbehinderten Menschen darauf hinzuweisen.

3
Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Interessen 
der schwerbehinderten Menschen

3.1
Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers

Bei allen Dienststellen sind Inklusionsbeauftragte des 
Arbeitgebers gemäß §181 SGB IX zu bestellen, auch 
wenn keine Schwerbehindertenvertretung besteht. Die 
Inklusionsbeauftragte beziehungsweise der Inklusions-
beauftragte des Arbeitgebers sollen nach ihrer Bestel-
lung an Schulungsmaßnahmen der Inklusionsämter oder 
an vergleichbaren Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. 

Sie achten vor allem darauf, dass dem Arbeitgeber oblie-
gende Verpfl ichtungen erfüllt werden.

3.2

Zusammenarbeit innerhalb der Behörden

Im Interesse schwerbehinderter Menschen ist eine enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schwer-
behindertenvertretung, Personalvertretung, Gleichstel-
lungsbeauftragten oder Dienststellenleitung und den In-
klusionsbeauftragten des Arbeitgebers zu gewährleisten. 
Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit den übrigen 
in § 182 SGB IX genannten Stellen. Dabei genügt nicht 
ein Verweis auf andere Informationsquellen, wie bei-
spielsweise die Personalratssitzungen, vielmehr ist der 
Anspruch durch regelmäßige Zusammenkünfte mit der 
Dienststellenleitung beziehungsweise den Inklusionsbe-
auftragten des Arbeitgebers zu erfüllen.

3.3

Unterrichtungs- und Anhörungspfl icht

Bei allen Angelegenheiten der Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen im Sinne von §  178 Absatz  2 SGB 
IX sind die Schwerbehindertenvertretungen unverzüg-
lich und umfassend zu unterrichten. Darüber hinaus ist 
die Schwerbehindertenvertretung vor einer Entschei-
dung, die nach § 178 Absatz 2 SGB IX einen einzelnen 
oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe be-
rühren, anzuhören. Hierzu gehört insbesondere das 
Recht auf Anhörung der Schwerbehindertenvertretung 
vor dem Erlass einer Disziplinarverfügung beziehungs-
weise vor der Erhebung einer Disziplinarklage sowie vor 
einer vorläufi gen Dienstenthebung und der Einbehal-
tung von Bezügen. Keine Entscheidungen im Sinne des 
Satzes 2 sind beispielsweise dienstliche Beurteilungen 
oder die Einleitung von Disziplinarverfahren. Die 
Pfl icht, in diesen Fällen gemäß Satz 1 die Schwerbehin-
dertenvertretung zu unterrichten, bleibt unberührt. Hin-
sichtlich der Beteiligung bei dienstlichen Beurteilungen 
sind die Regelungen unter Nummer 12 der Richtlinie zu 
beachten. Soweit Personalführungsmaßnahmen und Per-
sonalentscheidungen delegiert werden, ist sicherzustel-
len, dass die Beteiligungsrechte der Schwerbehinderten-
vertretung gewahrt bleiben.

3.4

Beteiligungsrechte

Bei Angelegenheiten im Sinne der §§  72 bis 77 LPVG 
NRW, die alle Beschäftigten einer Dienststelle betreffen, 
ist § 178 Absatz 2 SGB IX zu beachten. In Zweifelsfällen 
ist die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen. Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen sich die Zuständigkeit 
gemäß § 78 LPVG NRW ergibt.

Bei Angelegenheiten, die für die Beschäftigten mehrerer 
Ressorts von allgemeiner Bedeutung sind und die 
schwerbehinderten Beschäftigten als Gruppe berühren, 
wird der jeweils zuständigen Hauptschwerbehinderten-
vertretung empfohlen, die übrigen betroffenen Haupt-
schwerbehindertenvertretungen anzuhören.

3.5

Unterrichtung Personalvertretungen

Mitteilungen an die Personalvertretungen über beabsich-
tigte Maßnahmen, die schwerbehinderte Menschen be-
treffen, müssen einen Hinweis auf die Eigenschaft als 
schwerbehinderte oder gleichgestellte behinderte Men-
schen enthalten.

3.6

Ordnungswidrigkeiten

Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichtbeachtung eines 
der in § 238 SGB IX aufgeführten Tatbestände stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar. Alle mit Schwerbehindertenan-
gelegenheiten befassten Beschäftigten, besonders die In-
klusionsbeauftragten des Arbeitgebers, haben darauf zu 
achten, dass keine Ordnungswidrigkeiten im Sinne von 
§ 238 SGB IX begangen werden.
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4
Beschäftigungspfl icht

4.1
Pfl icht zur Beschäftigung

Die Pfl icht zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen trifft gemäß § 154 SGB IX in vollem Umfang auch 
Arbeitgeber der öffentlichen Hand und damit alle 
Dienststellen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen be-
sonders zu berücksichtigen. Auf die Verpfl ichtung, gerade 
auch besonders betroffene schwerbehinderte Menschen 
im Sinne des § 155 Absatz 1 Nummer 1 und 2 SGB IX zu 
beschäftigen sowie Ausbildungsplätze gemäß §  155 Ab-
satz 2 SGB IX mit diesen schwerbehinderten Menschen 
zu besetzen, wird ausdrücklich hingewiesen. Dabei ist zu 
beachten, dass ein schwerbehinderter Mensch bei der be-
rufl ichen Ausbildung auf zwei Pfl ichtplätze angerechnet 
wird. Gleiches gilt bei Übernahme in ein Beschäfti-
gungsverhältnis im Anschluss an die Ausbildung für die 
Dauer des ersten Beschäftigungsjahres gemäß § 159 Ab-
satz 2 SGB IX. Derartige Arbeitsplätze sind nach Mög-
lichkeit zu erhalten oder nach Möglichkeit entspre-
chende neue zu schaffen.

4.2
Berufsausbildung

Während der Zeit einer Berufsausbildung sind auch be-
hinderte Jugendliche und junge Erwachsene, deren Grad 
der Behinderung weniger als 30 beträgt oder für die ein 
Grad der Behinderung nicht festgestellt ist, schwerbe-
hinderten Menschen gemäß §  151 Absatz  4 SGB IX 
gleichgestellt. Die Gleichstellung gilt nur für Leistungen 
des Inklusionsamtes im Rahmen der berufl ichen Orien-
tierung und der Berufsausbildung.

4.3
Übererfüllung der Mindestquote

Wegen der sozialpolitischen Bedeutung des gesetzlichen 
Auftrages ist es dringend erforderlich, dass geeignete Be-
werberinnen und Bewerber über die Mindestquote hin-
aus eingestellt werden. Dadurch wird es ermöglicht, die 
unterschiedlichen Bedingungen der Dienststellen inner-
halb eines Geschäftsbereiches und der einzelnen Ge-
schäftsbereiche im Hinblick auf die Erfüllung der Min-
destquote auszugleichen. Wird die Mindestbeschäfti-
gungsquote nicht erreicht, vergeben – soweit rechtlich 
und tatsächlich möglich – die Dienststellen der Ge-
schäftsbereiche Aufträge an Werkstätten für behinderte 
Menschen und Blindenwerkstätten in möglichst großem 
Umfang, mindestens 50 Prozent des entsprechenden Be-
darfs, damit das Land insoweit keine Ausgleichsabgabe 
zahlen muss. Auf den gemeinsamen Runderlass des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, des Ministeriums für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung und des Ministeriums der Fi-
nanzen „Berücksichtigung von Werkstätten für behin-
derte Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge“ vom 29. Dezember 2017 
(MBl. NRW. 2018 S. 22), in der jeweils geltenden Fassung, 
wird hingewiesen.

5
Einstellung

5.1
Einstellungsverfahren

Die Verpfl ichtung zur bevorzugten Einstellung und Be-
schäftigung bestimmter Personenkreise nach anderen 
Gesetzen entbindet den Dienstherrn nicht von der 
Pfl icht, schwerbehinderte Menschen gemäß §  205 SGB 
IX zu beschäftigen.

5.2
Prüfungspfl icht bei Einstellung

§ 164 SGB IX verpfl ichtet den Dienstherrn unter Beteili-
gung der Schwerbehindertenvertretung zu prüfen, ob 
freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, 
insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit, der Arbeits-

gemeinschaft oder den zugelassenen kommunalen Trä-
gern als arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten 
Menschen, besetzt werden können. Für öffentliche Ar-
beitgeber ist zusätzlich die Vorschrift des § 165 SGB IX 
zu beachten.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Ausbildungsverhält-
nisse der schwerbehinderten Menschen und der gleichge-
stellten behinderten Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Sinne von § 151 Absatz 4 SGB IX.

5.3
Verfahrensschritte

Bei dieser Prüfung ist wie folgt zu verfahren:

5.3.1
Hinweispfl icht

In allen Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen, 
dass die Bewerbung schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter behinderter Menschen erwünscht ist. Bei 
Bewerbungen ist zu prüfen, ob sie von schwerbehinder-
ten Menschen stammen. In Zweifelsfällen sind entspre-
chende Rückfragen zu halten mit dem ausdrücklichen 
Hinweis, dass Bewerbungen schwerbehinderter Men-
schen erwünscht sind. Der Bewerbung soll ein Gleich-
stellungsbescheid beigefügt werden.

5.3.2
Anfrage- und Beteiligungspfl icht

Unbeschadet einer Stellenausschreibung ist in jedem 
Fall unter Beschreibung der Stellenanforderungen bei 
der für die Einstellungsbehörde zuständigen Agentur für 
Arbeit, der Arbeitsgemeinschaft oder dem zugelassenen 
kommunalen Träger – bei allen akademischen Berufen 
zusätzlich bei der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in 
Bonn – schriftlich anzufragen, ob geeignete schwerbe-
hinderte Menschen gemeldet sind. Das Verfahren kann 
zwischen den Einstellungsbehörden und den Agenturen 
für Arbeit, den Arbeitsgemeinschaften oder den zugelas-
senen kommunalen Trägern näher geregelt werden. Die 
Schwerbehindertenvertretung ist zu beteiligen. Die 
Schwerbehindertenvertretung und die Personalvertre-
tung erhalten gleichzeitig je eine Kopie der Anfrage. Die 
Schwerbehindertenvertretung ist auch dann bei Bewer-
bungen schwerbehinderter Menschen zu beteiligen, wenn 
zum Zeitpunkt der Bewerbung keine freien Stellen für 
eine Einstellung zur Verfügung stehen.

5.3.3
Erörterung unter Beteiligung der Schwerbehinderten-
vertretung

Liegen keine Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 
vor, sind die Schwerbehindertenvertretung und die Per-
sonalvertretung darüber zu unterrichten. Wenn Bewer-
bungen schwerbehinderter Menschen vorliegen, sind 
diese mit der Schwerbehindertenvertretung zu erörtern. 
Die Schwerbehindertenvertretung hat gemäß §  178 Ab-
satz  2 SGB IX das Recht auf Einsicht in die entschei-
dungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen. Die 
Vorlage vergleichender Übersichten erfüllt diesen An-
spruch nicht. Damit die Schwerbehindertenvertretung 
eine begründete Stellungnahme abgeben kann, ist sie im 
erforderlichen Umfang auch über die Eignung der nicht 
behinderten Bewerberinnen und Bewerber zu unterrich-
ten.

5.3.4
Teilnahme am Vorstellungstermin

Kommen einzelne schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber nach übereinstimmender Auffassung von 
Dienststelle und Schwerbehindertenvertretung für die 
freie Stelle nicht in Betracht, weil ihnen offensichtlich 
die fachliche Eignung fehlt, kann von ihrer Teilnahme an 
einem Vorstellungstermin abgesehen werden. Alle übrigen 
schwerbehinderten Menschen sind zu den Vorstellungsge-
sprächen einzuladen. Die Schwerbehindertenvertretung 
hat das Recht an allen Vorstellungs-, Abschluss- und Ent-
scheidungsgesprächen auch mit nicht behinderten Be-
werberinnen und Bewerbern teilzunehmen.
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5.3.5
Leistungsnachweise

Sind für die Einstellung Eignungstests oder andere Leis-
tungsnachweise vorgesehen, müssen schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber rechtzeitig darauf hinge-
wiesen werden, dass ihnen auf Antrag entsprechend der 
Art und dem Umfang der Behinderung Erleichterungen 
eingeräumt werden können. Die Erleichterungen sind un-
ter Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung festzu-
legen. Behinderungsbedingte Einschränkungen dürfen 
gemäß § 164 Absatz 2 SGB IX schwerbehinderten Bewer-
berinnen und Bewerbern nicht zum Nachteil gereichen.

5.3.6
Mitbestimmungsverfahren

Hat sich die Dienststelle für eine Bewerberin bezie-
hungsweise einen Bewerber entschieden, unterrichtet sie 
die Schwerbehindertenvertretung und leitet das Mitbe-
stimmungsverfahren nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz beziehungsweise nach dem Landesrichter- 
und Staatsanwältegesetz ein. Eine von der Schwerbehin-
dertenvertretung abgegebene Stellungnahme ist 
beizufügen. Die Schwerbehindertenvertretung ist zu ei-
ner Stellungnahme berechtigt, aber nicht verpfl ichtet. 
Dienststelle und Schwerbehindertenvertretung haben 
sich über eine Frist, innerhalb der eine Stellungnahme 
abgegeben werden kann, zu verständigen. Nach Ablauf 
der vereinbarten Frist ist die Anhörungspfl icht gemäß 
§  178 Absatz  2 Satz  1, 1. Halbsatz SGB IX erfüllt. Die 
Mitteilungspfl icht nach dem 2. Halbsatz bleibt unbe-
rührt. Führt eine nachgeordnete Dienststelle ein Perso-
nalvorauswahlverfahren durch, ist ihre Schwerbehinder-
tenvertretung entsprechend den Nummern 5.3.1 bis 5.3.6 
dieser Richtlinie zu beteiligen. Ihre Stellungnahme ist 
dem Personalvorschlag beizufügen. Die Verpfl ichtung zur 
Beteiligung der Bezirks- beziehungsweise der Haupt-
schwerbehindertenvertretung bleibt unberührt. Die 
Schwerbehindertenvertretung ist nicht zu beteiligen, 
wenn der schwerbehinderte Mensch gemäß §  164 Ab-
satz 1 Satz 10 SGB IX die Beteiligung ausdrücklich ab-
lehnt.

5.3.7
Interne Stellenbesetzung

Die Nummern 5.3.3 bis 5.3.6 dieser Richtlinie fi nden 
sinngemäß auch bei internen Stellenbesetzungsverfahren 
Berücksichtigung.

5.4
Vorzug bei gleicher Eignung

Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern im 
Sinne von Nummer 2.1 dieser Richtlinie ist vorbehaltlich 
anderer gesetzlicher Regelungen bei sonst gleicher Eig-
nung vor nicht schwerbehinderten Bewerberinnen und 
Bewerbern der Vorzug zu geben. Zusätzliche Einstel-
lungserleichterungen zugunsten von schwerbehinderten 
Menschen als Beamtinnen und Beamte oder Richterin-
nen und Richter ergeben sich bei den zu erfüllenden 
Mindestanforderungen an die gesundheitliche Eignung 
aus § 13 Absatz 1 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 461), in der jeweils geltenden Fassung, 
– im Folgenden LVO genannt – und beim Höchstalter – 
das 45. Lebensjahr – aus § 14 Absatz 6 des Landesbeam-
tengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. 
S. 642), in der jeweils geltenden Fassung, – im Folgenden 
LBG NRW. Dabei ist zu beachten, dass das Höchstalter 
auch alternativ gemäß § 14 Absatz 5 LBG NRW errech-
net werden kann, sofern bei den schwerbehinderten Be-
werberinnen und Bewerbern Verzögerungstatbestände 
im Sinne des § 14 Absatz 5 LBG NRW vorliegen und sie 
sich in Anrechnung dieser Verzögerungszeiten günstiger 
stellen würden.

5.4.1
Mindestmaß körperlicher Eignung

Im Hinblick auf § 211 SGB IX ist das erforderliche Min-
destmaß körperlicher Eignung bereits dann als gegeben 
anzusehen, wenn schwerbehinderte Menschen nur be-
stimmte Dienstposten ihrer Laufbahn wahrnehmen kön-
nen. Dabei sind Möglichkeiten der behinderungsgerech-

ten und barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung, wie zum 
Beispiel mit technischen Arbeitshilfen nach dem SGB IX 
auszuschöpfen.

5.4.2
Beamtenverhältnis

Schwerbehinderte Menschen können auch dann in das 
Beamtenverhältnis eingestellt werden, wenn als Folge ih-
rer Behinderung eine vorzeitige Dienstunfähigkeit mög-
lich ist. Die Bewerberinnen und Bewerber sind jedoch 
auf die Vorschrift des § 4 Absatz 1 Nummer 1 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung, – im Fol-
genden LBeamtVG NRW – sowie die mit einem Aus-
scheiden vor Ablauf einer fünfjährigen Dienstzeit ver-
bundenen Folgen hinzuweisen. Diese Regelungen gelten 
auch für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit.

5.5
Maßnahmen bei Einstellungszusage

Bereits mit der Einstellungszusage sind für schwerbe-
hinderte Menschen unter Beteiligung der Vertrauensper-
son die erforderlichen Maßnahmen für eine behinderten-
gerechte Arbeitsplatzgestaltung einzuleiten, sofern sie 
zumutbar sind.

6
Personalaktenführung

Nachweise über die Schwerbehinderung nach § 152 Ab-
satz 5 SGB IX oder die Gleichstellung gemäß § 2 SGB IX 
sind mit den notwendigen Angaben in die Personalakte 
aufzunehmen. Die Personalakten dieser Menschen sind 
in geeigneter Weise zu kennzeichnen.

7
Ausbildung und Prüfung

Im Rahmen der geltenden Vorschriften sind das Ausbil-
dungsverhältnis und der Vorbereitungsdienst unter Be-
teiligung der Vertrauenspersonen schwerbehinderter 
Menschen so zu gestalten, dass schwerbehinderte Men-
schen die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten er-
werben können, ohne dass sie infolge ihrer Behinderung 
unzumutbar belastet werden. Nummer 5.5 dieser Richtli-
nie gilt entsprechend.

7.1
Anpassung von Prüfungsverfahren

Bei Prüfungen können sich für schwerbehinderte Men-
schen besondere Härten im Vergleich mit nicht behinder-
ten Beschäftigten ergeben. Zum Ausgleich solcher 
 Härten werden im Rahmen der jeweiligen rechtlichen 
Vorgaben schwerbehinderten Menschen die ihrer 
Schwerbehinderung angemessenen Prüfungserleichte-
rungen gewährt. Bei Prüfungsverfahren muss durch die 
Wahl der Methode oder spezielle Hilfen gesichert wer-
den, dass die Leistungen von den schwerbehinderten 
Menschen erbracht und nachgewiesen werden können. 
Erforderlichenfalls sind sachverständige Stellen, zum 
Beispiel Fachdienste der Inklusionsämter oder Integrati-
onsfachdienste einzuschalten. Das gilt für Eignungs-, 
Zwischen-, Aufstiegs-, Laufbahn- und verwaltungsin-
terne Prüfungen sowie für sonstige Auswahlverfahren 
und Aufsichtsarbeiten während der Ausbildung.

7.1.1
Erleichterungen

Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, kom-
men unter anderem folgende Möglichkeiten als Prü-
fungserleichterung in Betracht:

1.   Verlängerung der Frist zur Abgabe schriftlicher Ar-
beiten,

2.   Gestattung der Nutzung von behinderungsspezifi -
schen Hilfen,

3.   Ersatz einzelner schriftlicher Arbeiten oder prakti-
scher Prüfungsteile, die wegen der Art der Behinde-
rung nicht geleistet werden können, durch andere ge-
eignete Prüfungsleistungen,
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7.5
Informationspfl icht

Die für die Prüfungsstelle zuständige Schwerbehinder-
tenvertretung ist rechtzeitig über die Prüfung eines 
schwerbehinderten Menschen zu informieren.

7.6
Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung

Der Schwerbehindertenvertretung ist, soweit Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen, zu gestatten, an den 
mündlichen und praktischen Prüfungen teilzunehmen 
und nach deren Abschluss – vor der Beratung des Ergeb-
nisses der Prüfung – gegenüber der Prüfungskommission 
eine Stellungnahme abzugeben. Bei mündlichen Prüfun-
gen hat die Schwerbehindertenvertretung, soweit 
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, zudem das 
Recht, an allen Prüfungsgesprächen auch mit nicht be-
hinderten Bewerberinnen und Bewerbern teilzunehmen.

8
Beschäftigung

Die Vorgesetzten sind verpfl ichtet, sich über die Gesamt-
situation ihrer schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu informieren und mit ihnen entsprechende 
Einzelgespräche zu führen, soweit die jeweiligen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter damit einverstanden sind. 
Dadurch sollen die Vorgesetzten in die Lage versetzt 
werden, die schwerbehinderten Menschen dabei zu un-
terstützen, ihre Dienstaufgaben wie alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu erfüllen. Hierbei sollen sie ihnen 
die erforderlichen Hilfestellungen geben.

8.1
Anspruch

Aus § 164 Absatz 4 SGB IX folgt grundsätzlich der An-
spruch der schwerbehinderten Menschen gegenüber ih-
rem Dienstherrn auf

1.   Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterent-
wickeln können,

2.   bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen 
Maßnahmen der berufl ichen Bildung zur Förderung 
ihres berufl ichen Fortkommens,

3.   Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teil-
nahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der beruf-
lichen Bildung,

4.   behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung 
der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, 
Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Ar-
beitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorgani-
sation und der Arbeitszeit und

5.   Ausstattung des Arbeitsplatzes mit den erforderli-
chen technischen Arbeitshilfen.

8.2
Assistenzkraft

Schwerbehinderte Menschen haben bei der Arbeitsaus-
führung einen Anspruch auf eine Assistenzkraft. Sie ha-
ben ein Wahlrecht, selbst Auftraggeber und damit Ar-
beitgeber der Assistenzkraft (sogenannte Arbeitsassis-
tenz) zu sein oder die Organisation der Assistenzkraft 
der Dienststelle zu überlassen (sogenannte personelle 
Unterstützung). In allen Fällen hat die Dienststelle sie 
hierbei zu unterstützen und die in ihrem Verantwor-
tungsbereich liegenden innerdienstlichen Maßnahmen 
auszuschöpfen. Auf §  49 Absatz  3 Nummer  1 und 7 in 
Verbindung mit Absatz 8 Nummer 3 und § 185 Absatz 5 
SGB IX wird hingewiesen.

8.3
Teilzeitbeschäftigung

Schwerbehinderte Menschen haben unter den Vorausset-
zungen des § 164 Absatz 5 SGB IX grundsätzlich einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung.

4.  Erholungspausen,

5.   Individuelle zeitliche Gestaltung der Prüfungsdauer 
und

6.  Einzelprüfung.

7.1.2

Cerebrale und psychische Beeinträchtigungen

In der mündlichen Prüfung soll bei cerebral beeinträch-
tigten und behinderten Menschen mit dem Grad der Be-
hinderung von mindestens 30 aufgrund stärker behin-
dernder psychovegetativer oder psychischer Störungen 
mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Ge-
staltungsfähigkeit im Sinne von Teil B Nummer 3.7 der 
Versorgungsmedizinischen Grundsätze (VMG, Anlage-
band zu BGBl. I Nr. 57 vom 15. Dezember 2008, G 5702) 
auf das Abfragen von Gedächtniswissen verzichtet wer-
den, soweit es mit dem Zweck der Prüfung vereinbar ist. 
Es genügt, wenn Aufgaben gestellt werden, deren Lösung 
erkennen lässt, dass sie die erforderlichen Kenntnisse 
und die Urteilsfähigkeit besitzen, die sie zu richtigen 
Entscheidungen befähigen. Auch ist darauf zu achten, 
dass kein behinderungsbedingter Prüfungsstress, insbe-
sondere durch Zeitdruck entsteht.

7.1.3

Menschen mit Hörbeeinträchtigung

Hörbehinderten oder gehörlosen Menschen sollen die 
Prüfungsfragen in der mündlichen Prüfung schriftlich 
vorgelegt werden. Auf Wunsch ist die Nutzung eines auf 
die Behinderung der Person zugeschnittenen technischen 
Geräts zu gestatten oder eine nicht im Prüfungsfach vor-
gebildete Person zur Kommunikationsunterstützung 
hinzuzuziehen.

7.1.4

Blinde, Sehbehinderte, motorisch Behinderte

Sind blinde, hochgradig sehbehinderte oder behinderte 
Menschen, die in ihrer Fähigkeit zu schreiben stark ein-
geschränkt sind, schriftlich zu prüfen, ist die Hinzuzie-
hung einer im Prüfungsfach nicht vorgebildeten 
Schreibkraft beziehungsweise Vorlesekraft zu gestatten. 
Das Recht zur selbstständigen Prüfungsablegung unter 
Hinzuziehung der selbst gewählten Hilfsmittel gemäß 
Nummer 7.1.1 dieser Richtlinie bleibt unbenommen.

7.2

Unterrichtungspfl icht

Die personalführende Stelle unterrichtet zum frühest-
möglichen Zeitpunkt die Leiterin beziehungsweise den 
Leiter einer Prüfung und die Schwerbehindertenvertre-
tung über das Vorliegen einer Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung eines Prüfl ings.

7.3

Hinweis auf mögliche Erleichterung

Schwerbehinderte Menschen sind zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt auf mögliche Erleichterungen hinzuweisen. 
Hinweise auf in Anspruch genommene Erleichterungen 
dürfen in die Zeugnisse nicht aufgenommen werden.

7.4

Nichtgewährung von Prüfungserleichterungen

Werden Prüfungserleichterungen im Sinne dieser Richt-
linie trotz Antrages und Vorliegen der Voraussetzungen 
zu Unrecht nicht gewährt oder ist der schwerbehinderte 
Mensch auf mögliche Prüfungserleichterungen nicht hin-
gewiesen worden, darf er eine Prüfung einmal mehr wie-
derholen als sonstige Prüfungsbewerberinnen und Prü-
fungsbewerber, soweit Rechtsvorschriften dies zulassen. 
Die Wiederholungsprüfung soll auf den Teil der Prüfung 
beschränkt werden, in dem die Leistungen weniger als 
ausreichend gewesen sind.
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8.9
Beschäftigungssicherungszuschuss

Erbringen schwerbehinderte Menschen infolge ihrer Be-
hinderung und nicht nur vorübergehend eine wesentlich 
verminderte Arbeitsleistung (mindestens 30 Prozent, 
höchstens 50 Prozent), ist unter Beteiligung der Inte-
grationsfachdienste ein Antrag auf fi nanzielle Hilfe aus 
Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Abgeltung außerge-
wöhnlicher Belastungen nach § 185 Absatz 3 Nummer 2 
Buchstabe e SGB IX in Verbindung mit § 27 Schwerbe-
hindertenausgleichsabgabeverordnung vom 28. März 
1988 (BGBl.  I S. 484), die zuletzt durch Artikel 168 des 
Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl.  I S.  626) geändert 
worden ist, – im Folgenden SchwbAV – zu stellen.

Im Interesse eines fairen Verfahrens und einer Gleichbe-
handlung aller Beschäftigten mit unterschiedlichen Be-
hinderungen soll die Höhe der Minderleistung durch 
eine neutrale Stelle beurteilt werden. In Betracht kom-
men:

1.  der amtsärztliche Dienst,

2.  der arbeitsmedizinische Dienst der Krankenkassen,

3.   die technischen Beratungsstellen der Inklusionsämter 
oder

4.  die Integrationsfachdienste.

Die Feststellung der Minderleistung hat in der Regel un-
ter Hinzuziehung ärztlichen Sachverstands zu erfolgen.

Die Wertung dieser Stellen kann selbst bei Ablehnung 
des Antrags als Entscheidungsgrundlage zur Sicherstel-
lung des Nachteilsausgleichs berücksichtigt werden.

8.10
Pächterauswahl bei Kantinen

Im Rahmen der Pächterauswahl für Kantinen soll im 
wettbewerblichen Verfahren der Wunsch einer Beschäfti-
gung von schwerbehinderten Menschen aufgenommen 
werden. Bei den Pächterinnen beziehungsweise den 
Pächtern soll für die Einstellung eines oder einer Be-
schäftigten im Sinne des §  155 SGB IX geworben wer-
den, vergleiche Runderlass des Finanzministeriums vom 
15. Januar 2015 (MBl. NRW. S. 44).

9
Barrierefreiheit

9.1
Neubauten und Bestandsbauten

Bei der Planung und Erstellung von Neubauten ist zu 
gewährleisten, dass sowohl die Gebäude als auch die Au-
ßenanlagen barrierefrei gemäß §  2 Absatz  10 Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 4. August 
2018 (GV. NRW. S. 421) – im Folgenden BauO NRW – ge-
staltet werden. Die Arbeitsstättenverordnung vom 12. 
August 2004 (BGBl. I S. 2179), die zuletzt durch Artikel 
5 Absatz  1 der Verordnung vom 18. Oktober 2017 
(BGBl.  I S.  3584) geändert worden ist, ist zu beachten. 
Soweit DIN-Normen, beispielsweise die DIN 18040-1, 
als technische Baubestimmung eingeführt wurden, sind 
diese ebenfalls zu beachten.

Darüber hinaus ist nach der Bauprüfverordnung NRW 
ab dem 1. Januar 2020 für die in den Anwendungsbereich 
fallenden Bauten ein Barrierefrei-Konzept zu erstellen 
und im Rahmen der Bauvorlage einzureichen.

Bei Umbauten, Sanierungen und wesentlichen Änderun-
gen sind die Belange schwerbehinderter Menschen zu 
berücksichtigen. Dies gilt auch für Gebäude, die ange-
mietet werden.

Die Schwerbehindertenvertretung ist bei der Planung 
von Baumaßnahmen so rechtzeitig zu hören, dass ihre 
Vorschläge in die Gesamtplanung eingehen können. Über 
den Baufortschritt kann sie sich bei ihrer Behörde infor-
mieren.

Der technische Beratungsdienst der zuständigen Inklusi-
onsämter ist, soweit erforderlich, einzuschalten. Bei der 
Anmietung von Diensträumen ist entsprechend zu ver-
fahren.

8.4

Arbeitszeiten und Pausen

Arbeitszeiten und Pausen können für schwerbehinderte 
Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ih-
ren Bedürfnissen abweichend von den Arbeitszeitvor-
schriften geregelt werden. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit darf nicht vermindert werden.

8.5

Mehrarbeit

Schwerbehinderte Menschen werden gemäß §  207 SGB 
IX auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt. Hieraus 
darf ihnen kein Nachteil entstehen.

Mehrarbeit im Sinne der Richtlinie ist:

a)   für Beamtinnen und Beamte die über die regelmäßige 
Arbeitszeit gemäß § 2 der Arbeitszeitverordnung vom 
4. Juli 2006 (GV. NRW. S. 335), in der jeweils gelten-
den Fassung, – im Folgenden AZVO – beziehungs-
weise § 3 in Verbindung mit § 4 der Arbeitszeitverord-
nung Polizei vom 5. Mai 2017 (GV. NRW. S.  576), in 
der jeweils geltenden Fassung, – im Folgenden – AZ-
VOPol – hinausgehende Heranziehung zum Dienst,

b)   für Tarifbeschäftigte jede über acht Stunden hinaus-
gehende werktägliche Arbeitszeit,

c)   für beamtete und tarifbeschäftigte Lehrerinnen und 
Lehrer die über die Zahl der wöchentlichen Pfl icht-
stunden gemäß § 2 Absatz 1 bis 3 der Verordnung zur 
Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz vom 18. März 
2005 (GV. NRW. S.  218), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 9. Mai 2016 (GV. NRW. S. 243), in der je-
weils geltenden Fassung, hinausgehende Heranzie-
hung zum Unterricht.

Ein Freistellungsanspruch nach Satz 1 besteht auch für 
durch Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienste anfal-
lende Mehrarbeit im Sinne des Satzes 3, es sei denn die 
Heranziehung zur Rufbereitschaft ist im Einzelfall aus 
dienstlichen Gründen geboten. Die Schwerbehinderten-
vertretung ist anzuhören.

8.6

Telearbeit

In Dienststellen, in denen durch Dienstvereinbarung Te-
learbeit eingeführt ist, soll dem Antrag der schwerbehin-
derten Menschen unter den Voraussetzungen der jeweili-
gen Dienstvereinbarung entsprochen werden. Der Integ-
rationsfachdienst und das zuständige Inklusionsamt sind 
in Zweifelsfällen und bezüglich einer möglichen Bezu-
schussung rechtzeitig einzuschalten. Die Schwerbehin-
dertenvertretung ist bei einem Abschluss einer Dienst-
vereinbarung zur Telearbeit zu beteiligen.

8.7

Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit

Der betriebsärztliche Dienst sowie die jeweilige Fach-
kraft für Arbeitssicherheit beraten in Fragen des Ar-
beits- und des Gesundheitsschutzes. Schwerbehinderten-
vertretung, betriebsärztlicher Dienst und die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit arbeiten bei dieser Aufgabe eng zu-
sammen.

8.8

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Schwerbehindertenvertretung ist zu Sitzungen des 
Arbeitsschutz- und Sicherheitsausschusses einzuladen. 
Gleiches gilt für Dienststellen- und Betriebsbegehungen 
mit Fachkräften der Arbeitssicherheit.

Für Arbeitsplätze, auf denen schwerbehinderte Men-
schen eingesetzt werden, beziehungsweise für Tätigkei-
ten, mit denen sie beschäftigt sind, ist jeweils eine inklu-
dierte Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutz-
gesetz zu erstellen und regelmäßig fortzuschreiben.
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den durchzuführen, so dass neue Software nur eingesetzt 
wird, wenn sie nach bestem Bemühen den maßgeblichen 
Bestimmungen zur barrierefreien Informationstechnik 
entsprechen.

Bei bereits bestehenden IT-Serviceleistungen fi nden die 
Anforderungen an die Barrierefreiheit insbesondere dann 
Berücksichtigung, wenn sich die Oberfl äche eines Fach-
verfahrens grundlegend ändert. Änderungen, die lediglich 
im Rahmen der Pfl ege der im Einsatz befi ndlichen 
IT-Serviceleistungen vorgenommen werden, sind hiervon 
nicht betroffen. Es sei denn, der Aufwand zur Umsetzung 
der Anforderungen an die Barrierefreiheit ist gering. Da-
bei sind die Vorgaben nach § 10 BGG zu beachten.

9.4
Barrierefreie öffentliche Internetangebote

Die öffentlichen Internetangebote der Träger öffentlicher 
Belange einschließlich mobiler Anwendungen sind nach 
Maßgabe der BITV NRW und des BGG NRW zur Verfü-
gung zu stellen.

9.5
Barrierefreie Kommunikation

Zur Sicherstellung einer barrierefreien Kommunikation 
nach § 8 BGG NRW sind bei der Neubeschaffung, Neu-
einrichtung und Modernisierung von Kommunikations-
strukturen und  – anlagen ein barrierefreier Zugang und 
eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.

9.6
Barrierefreie Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen des Dienstherrn, der Personalvertre-
tungen und der Schwerbehindertenvertretungen sollen 
nach Möglichkeit die zuvor unter den Nummern 9.1 bis 
9.5 dieser Richtlinie genannten Anforderungen an die 
Barrierefreiheit beachtet werden.

10
Einzelregelungen zum Ausgleich der Behinderung

10.1
Zusatzurlaub

Schwerbehinderte Menschen haben gemäß § 208 SGB IX 
Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von 
fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr). Für gleichgestellte 
behinderte Menschen gilt diese Regelung nicht. Gemäß 
§  15 Absatz  3 Satz  2 des Tarifvertrags zur Überleitung 
der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Rege-
lung des Übergangsrechts vom 12. Oktober 2006 
(TVÜ-Länder) in der am Tag der Veröffentlichung dieses 
Runderlasses geltenden Fassung haben die aus dem 
Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des 
Bundes und der Länder (MTArb) übergeleiteten Beschäf-
tigten, die am 31. Oktober 2006 einen Anspruch aus § 49 
Absatz  4 MTArb hatten, weiterhin einen Anspruch auf 
Zusatzurlaub von jährlich drei Tagen bei einem Grad der 
Behinderung von mindestens 25 und weniger als 50, so-
fern sie die Anspruchsvoraussetzungen in dem über den 
31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehen-
den Arbeitsverhältnis erfüllen.

Der Zusatzurlaub tritt zu dem zu gewährenden Erho-
lungsurlaub hinzu und ist wie ein solcher zu behandeln. 
Die Regelungen über den Verfall und die fi nanzielle Ab-
geltung von Erholungsurlaub gelten auch für den Zu-
satzurlaub. In folgenden Fällen ist in Anwendung der 
§§ 4 und 5 des Bundesurlaubsgesetzes in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 800-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz  3 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl.  I 
S.  868) geändert worden ist, der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes und nach der Regelung in § 208 
Absatz 2 SGB IX Teilurlaub zu berechnen:

1.   Zuerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft im 
Kalenderjahr:

  Für jeden vollen Monat der im Dienst- oder Arbeits-
verhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigen-
schaft besteht Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatz-
urlaubs und

Spezielle Regelungen einzelner Ressorts für Neuanmie-
tungen, Bestandsgebäude und Bauvorhaben haben Vor-
rang.

Die Agentur Barrierefrei NRW berät in Fragen der Bar-
rierefreiheit.

9.2
Parkplätze

Jede Dienststelle hat für schwerbehinderte Menschen, 
die wegen Art und Umfang ihrer Behinderung darauf 
angewiesen sind, ein Kfz zu benutzen, Parkfl ächen be-
reitzuhalten.

Die Einzelheiten der Zuteilung von Parkfl ächen an 
schwerbehinderte Menschen sind mit der Schwerbehin-
dertenvertretung zu regeln. Stehen landeseigene oder all-
gemein angemietete Liegenschaften als Parkfl ächen 
nicht zur Verfügung, sollen geeignete Flächen angemietet 
werden.

Sofern in unmittelbarer Nähe eines Dienstgebäudes 
keine Abstellfl äche bereitgestellt werden kann, ist von 
der Dienststelle für namentlich bestimmte schwerbehin-
derte Menschen mit dem Merkzeichen „aG“ auf dem 
Ausweis ein Parksonderrecht nach § 46 der Straßenver-
kehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl.  I S.  367), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Oktober 
2017 (BGBl.  I S. 3549) geändert worden ist, bei der zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen.

Werden Parkfl ächen allgemein nur gegen Entgelt oder im 
Rahmen der Parkraumbewirtschaftung vergeben, sind 
hiervon gemäß §  3 der Schwerbehindertenausweisver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), die zuletzt durch Artikel 19 
Absatz 20 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I 
S.  3234) geändert worden ist, schwerbehinderte Men-
schen mit dem Merkzeichen „G, aG, GI, BI, Tbl, H“ im 
Schwerbehindertenausweis ausgenommen.

9.3
Barrierefreie Informationstechnik

Zur Erreichung von Inklusion sind bereits bei der Ent-
wicklung und Beschaffung neuer Informationstechnik 
die Anforderungen an die Barrierefreiheit zu berücksich-
tigen. Maßgeblich sind hierbei insbesondere die Regelun-
gen des BGG NRW. Dieses Gesetz gilt für Träger öffentli-
cher Belange nach § 2 des Inklusionsgrundsätzegesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 442) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Menschen mit Behinderung muss die 
Möglichkeit eingeräumt werden, alle von ihnen zur Auf-
gabenerledigung benötigten IT-Serviceleistungen, hierzu 
gehören Hardware, Software und sonstige Dienstleistun-
gen, wie beispielsweise Service Desk, mit den von ihnen 
behinderungsbedingt eingesetzten assistiven Techniken 
uneingeschränkt zu nutzen. Dies umfasst auch Intranet-
angebote.

Die technischen Anforderungen an die barrierefreie In-
formationstechnik ergeben sich aus der Verordnung zur 
Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nord-
rhein-Westfalen – BITV NRW) vom 24. Juni 2004 (GV. 
NRW. S. 339) in der jeweils geltenden Fassung. Die An-
forderungen an die barrierefreie Informationstechnik 
wurden zudem durch die Richtlinie (EU) 2016/2102 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 
2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 
327 S. 1) sowie deren Umsetzungsregelungen weiter kon-
kretisiert.

Die Barrierefreiheit nach den oben bezeichneten Stan-
dards ist bereits bei Projektaufträgen, Ausschreibungen 
nach §§ 121 und 127 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Juni 2013 (BGBl.  I S. 1750, 3245), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl.  I 
S. 1151) – im Folgenden GWB – geändert worden ist, und 
Verträgen mit externen Firmen zu berücksichtigen. Bei 
der Abnahme beziehungsweise im Rahmen von Pilotie-
rungsphasen sind Tests nach grundlegenden Veränderun-
gen der Software unter Verwendung anerkannter Metho-
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befördert werden (§ 15 Absatz 5 der Kraftfahrzeugricht-
linien, Runderlass des Finanzministeriums vom 5. März 
1999 – B 2711 – 1.7 – IV A 3). Gleiches gilt, wenn das 
Dienstgeschäft ausnahmsweise an einem anderen Ort zu 
verrichten ist, für die Fahrt von Wohnung beziehungs-
weise Haltestelle zur auswärtigen Dienststätte.

10.6
Freistellung von Vertretungen

Schwerbehinderte Menschen im Sinne des §  155 Ab-
satz  1 Nummer  1 SGB IX sind auf ihren Wunsch von 
Krankheits-, Urlaubs- und Abwesenheitsvertretungen 
freizustellen, soweit nicht zwingende Gründe entgegen-
stehen.

10.7
Einzelzimmeranspruch bei Dienstreisen

Schwerbehinderte Menschen sind bei Reisen zu Aus- und 
Fortbildungszwecken, die mit Übernachtungen verbun-
den sind, grundsätzlich berechtigt, ein Einzelzimmer in 
Anspruch zu nehmen. Schwerbehinderten Menschen, die 
eine Dienstreise nur mit fremder Hilfe ausführen können 
und sich deshalb einer Begleitperson bedienen, die nicht 
im Landesdienst steht, können die insoweit notwendigen 
Auslagen im Rahmen des §  9 Landesreisekostengesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. De-
zember 1998 (GV. NRW. S. 738), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 722) 
geändert worden ist – im Folgenden LRKG -, als Neben-
kosten erstattet werden.

10.8
Arbeitsraum

Schwerbehinderten Menschen soll ein Einzelzimmer als 
Arbeitsraum zugewiesen werden, wenn die Art der Be-
hinderung dies erfordert. Im Zweifelsfall soll das Inklu-
sionsamt eingeschaltet werden.

10.9
Assistenz- und Therapiehunde

Assistenz- und Therapiehunde sind während der Dienst-
zeit am Arbeitsplatz unterzubringen. Notwendige Versor-
gungsgänge während der Dienstzeit sind als Dienstgang 
zu behandeln.

11
Arbeitsplatzwechsel

Soweit schwerbehinderte Menschen ihre Versetzung, Ab-
ordnung oder Umsetzung beantragen, soll dem nach 
Möglichkeit entsprochen werden. Schwerbehinderte 
Menschen sollen gegen ihren Willen unter Berücksichti-
gung des §  164 Absatz  4 SGB IX nur aus dringenden 
dienstlichen Gründen versetzt, abgeordnet oder umge-
setzt werden. Dies gilt auch für jede andere wesentliche 
Änderung des Arbeitsplatzes. Vor jedem Arbeitsplatz-
wechsel ist nach §  178 Absatz  2 SGB IX zu verfahren. 
Die Beteiligung der Personalvertretung nach dem Lan-
despersonalvertretungsgesetz beziehungsweise Landes-
richter- und Staatsanwältegesetz bleibt unberührt.

12
Beurteilung

12.1
Beurteilungsverfahren

Im Beurteilungsverfahren gelten für schwerbehinderte 
Menschen die jeweils gültigen Beurteilungsrichtlinien 
unter Beachtung des Grundsatzes, dass schwerbehin-
derte Menschen zur Erbringung gleichwertiger Leistun-
gen in der Regel mehr Energie aufwenden müssen als 
nicht behinderte Menschen. Schwerbehinderte Menschen 
dürfen wegen ihrer Behinderung nicht benachteiligt 
werden (§ 164 Absatz 2 SGB IX).

12.2
Einschränkung der Arbeitsleistung

Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehinderter 
Menschen ist eine etwaige Minderung der Arbeits- und 

2.   Ausscheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
in der ersten Hälfte des Kalenderjahres sowie Eintritt 
in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres:

  Für jeden vollen Monat besteht Anspruch auf ein 
Zwölftel des Zusatzurlaubs.

Sich hierbei ergebende Bruchteile von Urlaubstagen, die 
mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Ur-
laubstage aufzurunden. Ein geringerer Bruchteil ist in 
diesem Umfang zu gewähren.

Bei neueingestellten schwerbehinderten Menschen, de-
nen im laufenden Urlaubsjahr bei einem anderen 
Dienstherrn oder Arbeitgeber bereits ganz oder anteilig 
Zusatzurlaub gewährt worden ist, ist dieser anzurech-
nen.

Den Wünschen schwerbehinderter Menschen hinsichtlich 
Urlaubszeitpunkt und Urlaubseinteilung soll entspro-
chen werden.

10.1.1
Zusatzurlaub vor Nachweis der Schwerbehinderung

Können Beschäftigte den Nachweis ihrer Schwerbehin-
derung noch nicht erbringen, müssen sie sich gegenüber 
dem Dienstherrn zur Begründung des Anspruchs auf Zu-
satzurlaub gleichwohl ausdrücklich auf ihre Schwerbe-
hinderung berufen. Der Urlaub ist konkret unter Hin-
weis auf das laufende Antragsverfahren zu beantragen. 
Verweigert der Dienstherr einen beantragten Zusatzur-
laub, gerät er in Leistungsverzug, wenn die Schwerbe-
hinderung später rückwirkend festgestellt wird. Ist ein 
solcher Anspruch nach der tarifl ichen Regelung dann 
schon erloschen, tritt an seine Stelle ein Ersatzanspruch 
nach §  249 Absatz  1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I S. 738), das zuletzt durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 31. Januar 2019 (BGBl. I S. 54) – 
im Folgenden BGB – geändert worden ist, oder gegebe-
nenfalls ein Anspruch auf Entschädigung in Geld nach 
BGB (vergleiche BAG vom 26. 6. 1986 – 8 ZR 75/83 – AP 
Nr. 5 zu § 44 SchwbG – § 47 SchwbG 1986).

10.2
Dienstbefreiung

Dienstbefreiung in angemessenem Umfang soll schwer-
behinderten Menschen gewährt werden, die aufgrund ih-
rer Behinderung besonders von extremen Wetterlagen 
und sonstigen äußeren Einfl üssen betroffen sind.

10.3
Gewährung von Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung

Bei der Gewährung von Sonderurlaub und Arbeitsbe-
freiung aus Anlässen, die die Interessen von schwerbe-
hinderten Menschen berühren, ist großzügig zu verfah-
ren, insbesondere soweit auch ein dienstliches Interesse 
am Urlaubszweck besteht (zum Beispiel Mobilitätstrai-
ning, Fortbildungsveranstaltungen für besondere Grup-
pen von Behinderten, Behindertensport). Gleiches gilt 
bei betriebsbedingten Störungen am Arbeitsplatz (zum 
Beispiel dem Ausfall der Aufzugsanlage).

10.4
Zuteilung von Mietwohnungen

Bei der Zuteilung von Mietwohnungen, die im Beset-
zungsrecht des Landes stehen, soll auf die besonderen 
Bedürfnisse schwerbehinderter Menschen und die Nähe 
zum Arbeitsplatz sowie auf Art und Umfang der Behin-
derung Rücksicht genommen werden. Bei gleicher 
Dringlichkeit ist schwerbehinderten Menschen vor ande-
ren Wohnungssuchenden der Vorzug zu geben. Schwerbe-
hinderten Menschen kann über die sonst für sie in Be-
tracht kommende Zahl von Zimmern hinaus ein zusätz-
liches Zimmer zuerkannt werden.

10.5
Dienstwagen

Schwerbehinderte Menschen können in eng begrenzten 
Ausnahmefällen mit anderweitig nicht benötigten 
Dienstkraftwagen innerhalb des Dienstortes zwischen 
Wohnung beziehungsweise Haltestelle und Dienststätte 
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derung als ein rechtlich anerkanntes Hilfskriterium zu 
berücksichtigen. Fällt die Auswahlentscheidung zum 
Nachteil des schwerbehinderten Menschen aus, ist die 
Entscheidung zu begründen und aktenkundig zu ma-
chen. Soweit zur Beförderung und Übertragung höher-
wertiger Aufgaben allgemein eine sogenannte Rotation 
verlangt wird, diese aber aus behinderungsbedingten 
Gründen ausgeschlossen ist, dürfen sich hieraus keine 
Nachteile für die Beförderungsentscheidung ergeben. 
Gleiches gilt für die Verwendungsbreite und deren Ein-
schränkung aus behinderungsbedingten Gründen.

14.4

Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Dienst

Bei schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten, die 
infolge ihrer Behinderung voraussichtlich vorzeitig aus 
dem Dienst ausscheiden müssen, ist zu prüfen, ob eine 
solche Beförderung angezeigt ist, wenn konkrete An-
haltspunkte dafür bestehen, dass sie ohne die besondere 
Art der Behinderung noch die nächstmögliche Beförde-
rungsstelle ihrer Laufbahn erreichen würden. Dabei ist 
§ 5 Absatz 3 LBeamtVG NRW unter Beachtung des Be-
schlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 20. März 
2007 – 2 BvL 11/04 – (vergleiche Runderlass des Finanz-
ministeriums vom 19. April 2007 (MBl. NRW. S. 190) zu 
beachten. Die Entscheidung ist auf der Grundlage eines 
amtsärztlichen Gutachtens zu treffen. Auf Antrag der 
Schwerbehindertenvertretung kann ein Facharzt hinzu-
gezogen werden.

15

Prävention und betriebliches Eingliederungsmanage-
ment

15.1

Prävention

Bei erkennbaren personen-, verhaltens- oder betriebsbe-
dingten Schwierigkeiten, die zur Gefährdung des Ar-
beits- oder eines sonstigen Beschäftigungsverhältnisses 
gemäß §  167 Absatz  1 SGB IX führen können, hat der 
Arbeitgeber präventive Maßnahmen zu ergreifen. In den 
Fällen, in denen auf Grund der Behinderung die künftige 
Notwendigkeit eines Arbeitsplatzwechsels abzusehen ist, 
sind die schwerbehinderten Menschen bei berufl ichen 
Qualifi zierungsmaßnahmen bevorzugt zu berücksichti-
gen. Die Schwerbehindertenvertretungen, die in §  176 
SGB IX genannten Vertretungen und das Inklusionsamt 
sind im frühestmöglichen Stadium zu beteiligen.

15.2

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, 
hat der Arbeitgeber die besondere Verpfl ichtung, nach 
§ 167 Absatz 2 SGB IX mit einem betrieblichen Einglie-
derungsmanagement die Möglichkeiten zur Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit und zum Erhalt des Ar-
beitsplatzes zu klären. Die zuständige Interessenvertre-
tung – bei schwerbehinderten Menschen außerdem die 
Schwerbehindertenvertretung – haben gemäß § 176 SGB 
IX das Recht, die Klärung zu verlangen. Sie wachen dar-
über, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift 
obliegenden Verpfl ichtungen erfüllt. Werden generelle 
Regelungen zur Durchführung eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements getroffen, ist die Schwerbehin-
dertenvertretung rechtzeitig zu beteiligen.

15.3

Beteiligung

Die Beteiligung der zuständigen Interessenvertretung 
richtet sich gemäß § 176 SGB IX nach dem LPVG NRW 
beziehungsweise nach dem Landesrichter- und Staatsan-
wältegesetz, die der Gleichstellungsbeauftragten nach 
dem Landesgleichstellungsgesetz.

Einsatzfähigkeit durch die Behinderung zu berücksichti-
gen (§ 13 Absatz 3 LVO).

12.2.1
Quantität der Arbeit

Eine geringere Quantität der Arbeitsleistung, soweit sie 
durch die Behinderung bedingt ist, darf das Beurtei-
lungsergebnis nicht negativ beeinfl ussen.

12.2.2
Information durch die Personalstelle

Die Personalstelle teilt der Schwerbehindertenvertre-
tung die bevorstehende Beurteilung eines schwerbehin-
derten Menschen rechtzeitig mit und ermöglicht ihr ein 
vorbereitendes Gespräch mit der Beurteilerin bezie-
hungsweise dem Beurteiler, sofern der schwerbehinderte 
Mensch einem solchen Gespräch zustimmt. Findet ein 
Beurteilungsgespräch statt, so soll die Schwerbehinder-
tenvertretung auf Wunsch des zu beurteilenden schwer-
behinderten Menschen hinzugezogen werden. Ist für die 
Beurteilung ein Beurteilungsbeitrag einzuholen, sollte 
die beziehungsweise der für den Beurteilungsbeitrag Ver-
antwortliche auf Wunsch des schwerbehinderten Men-
schen hinzugezogen werden. In diesem Gespräch soll 
zwischen den Beteiligten festgestellt werden, ob eine 
durch die Behinderung bedingte quantitative Minderung 
der Arbeits- und Einsatzfähigkeit Einfl uss auf die Ar-
beitsleistung hat. Findet ein Beurteilungsgespräch nicht 
statt, so ist der Schwerbehindertenvertretung auf 
Wunsch des zu beurteilenden schwerbehinderten Men-
schen Gelegenheit zu geben, ihre Auffassung, ob eine 
durch die Behinderung bedingte quantitative Minderung 
der Arbeits- und Einsatzfähigkeit Einfl uss auf die Ar-
beitsleistung hat, schriftlich oder mündlich gegenüber 
der Beurteilerin oder dem Beurteiler – und gegebenen-
falls gegenüber der oder dem für einen Beurteilungsbei-
trag Verantwortlichen – darzulegen.

12.2.3
Abnahme von Leistungsnachweisen

Liegen einer Beurteilung einzelne Leistungsnachweise 
zu Grunde, ist die Schwerbehindertenvertretung auf 
Wunsch eines betroffenen schwerbehinderten Menschen 
berechtigt, bei der Abnahme der Leistungsnachweise an-
wesend zu sein, es sei denn, Rechtsvorschriften stehen 
dem entgegen.

13
Fortbildung

Die berufl iche Fortbildung der schwerbehinderten Men-
schen ist gemäß § 164 Absatz 4 SGB IX zu fördern. Sie 
sind zu Fortbildungsmaßnahmen, die vom Dienstherrn 
veranstaltet werden, bevorzugt zuzulassen. Soweit Maß-
nahmen vom Dienstherrn angeboten werden, sind sie 
barrierefrei zu gestalten. Schwerbehinderte Menschen 
sollen zur Teilnahme an anderen Berufsfortbildungen 
Sonderurlaub und Kostenzuschuss nach den geltenden 
Vorschriften erhalten.

14
Berufsförderung

14.1
Einarbeitung

Für die Einarbeitung in neue Aufgaben sind schwerbe-
hinderten Menschen je nach Art und Umfang der Behin-
derung ausreichende Zeiträume einzuräumen.

14.2
Zusätzliche Hilfen

Schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 155 SGB IX 
sollen wegen ihrer besonderen Beeinträchtigungen zu-
sätzliche Hilfen zum berufl ichen Fortkommen erhalten.

14.3
Auswahlentscheidung, Beförderung

Bei der Auswahlentscheidung zwischen gleich beurteil-
ten Bewerberinnen und Bewerbern ist die Schwerbehin-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 19 vom 24. September 2019 427

17
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

17.1
Entlassung

Beantragen schwerbehinderte Menschen die Entlassung 
aus dem Beamtenverhältnis oder die Beendigung ihres 
Dienst-, Beschäftigungs- oder Arbeitsverhältnisses durch 
Aufl ösungsvertrag, ist die Entscheidung hierüber eine 
beteiligungspfl ichtige Angelegenheit im Sinne des § 178 
Absatz 2 SGB IX. Soll das Beschäftigungs- oder Arbeits-
verhältnis gegen den Willen des schwerbehinderten Men-
schen beendet werden, sind neben der Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung die Schutzvorschriften für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß §§ 168 bis 
175 SGB IX zu beachten. Eine Kündigung durch den Ar-
beitgeber ohne Beteiligung der Schwerbehindertenver-
tretung ist unwirksam, vergleiche § 178 Absatz 2 Satz 3 
SGB IX.

17.2
Gleichwertiger Arbeitsplatz

Sofern der weitere Einsatz von schwerbehinderten Men-
schen am bisherigen Arbeitsplatz aus organisatorischen, 
strukturellen oder betriebsbedingten Gründen nicht 
möglich ist, ist dem schwerbehinderten Menschen im 
Rahmen der tarifl ichen und beamtenrechtlichen Rege-
lungen und sonstigen Vereinbarungen ein anderer ange-
messener und gleichwertiger Arbeitsplatz – vorrangig in 
der bisherigen Dienststelle beziehungsweise am bisheri-
gen Dienstort oder wunschgemäß – zu vermitteln.

18
Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung 
und Inklusion schwerbehinderter Menschen in der 
Dienststelle zu fördern, ihre Interessen zu vertreten und 
ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

18.1
Freistellung der Schwerbehindertenvertretung auf Orts-
ebene

18.1.1
Volle Freistellung

Nach § 179 Absatz 4 SGB IX sind die Vertrauensperso-
nen ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der 
Dienstbezüge von ihrer berufl ichen Tätigkeit freizustel-
len, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist. Der Umfang der Freistellung richtet 
sich nach den spezifi schen örtlichen und räumlichen Er-
fordernissen sowie nach etwaigen besonderen Verhältnis-
sen der einzelnen Verwaltungen wie beispielsweise be-
sondere Schwierigkeiten bei der Verteilung der anfallen-
den Arbeitszeit. Sind in einer Dienststelle in der Regel 
wenigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, 
wird die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt. 
Weitergehende Vereinbarungen sind zulässig.

Im Übrigen kann die Schwerbehindertenvertretung un-
ter den Voraussetzungen des § 178 Absatz 1 Satz 4 SGB 
IX nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mit-
glied zu bestimmten Aufgaben heranziehen. Ab jeweils 
100 weiteren beschäftigten schwerbehinderten Menschen 
kann jeweils auch das mit der nächsthöheren Stimmen-
zahl gewählte Mitglied herangezogen werden.

Der Umfang der Dienstbefreiung für herangezogene 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter gemäß §  179 Ab-
satz  4 Satz  1 SGB IX richtet sich nach den zeitlichen 
und inhaltlichen Erfordernissen der Aufgabenübertra-
gung. Der hierfür erforderliche zeitliche Umfang kann 
vorab pauschal festgelegt werden.

18.1.2
Teilfreistellung

Ergänzend zu den Freistellungsregelungen nach §  179 
Absatz 4 SGB IX ist der Umfang der Freistellung so zu 
bemessen, dass die Teilnahme der Schwerbehinderten-

16
Rehabilitation

16.1
Medizinisch-berufl iche Rehabilitation

Um das Ziel einer dauernden Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft zu 
sichern, sehen die Vorschriften des SGB IX entspre-
chende Leistungen im medizinischen, berufsfördernden 
und ergänzenden Bereich vor. Als Grundsatz gilt „Reha-
bilitation geht vor Rente“.

16.2
Entgeltfortzahlung bei Rehabilitation

Soweit schwerbehinderte Menschen Leistungen der ge-
setzlichen Rehabilitationsträger – unvermeidbar – wäh-
rend der Dienstzeit in Anspruch nehmen müssen, können 
sie im Rahmen der tarifl ichen Regelungen nach §  29 
TV-L unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit frei-
gestellt werden. Dies gilt auch für Maßnahmen im be-
rufsfördernden Bereich und auch dann, wenn Leistungen 
subsidiär durch eine Fürsorgestelle oder ein Inklusions-
amt erbracht werden, zum Beispiel bei Trainingsmaß-
nahmen für Sinnesbehinderte. Ein eingeräumtes Ermes-
sen ist großzügig auszuüben.

16.3
Umschulungsmaßnahmen

Sofern zur Vermeidung von Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsminderung aus zwingenden gesundheitlichen 
Gründen längerfristige außerbetriebliche Umschulungs-
maßnahmen erforderlich werden, soll Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern Sonderurlaub unter Wegfall des 
Entgelts gewährt werden. Dies setzt voraus, dass die 
Umschulung einvernehmlich mit Dienststelle und Reha-
bilitationsträger durchgeführt wird.

16.4
Wiedereingliederung

Ist nach längerer Erkrankung die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess auf ärztliches Anraten nur stufen-
weise möglich, soll dieses im Einvernehmen mit dem zu-
ständigen Rehabilitationsträger vereinbart werden. Wäh-
rend des Wiedereingliederungsverfahrens besteht für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin 
Arbeitsunfähigkeit. Beamtinnen und Beamten soll eine 
reduzierte Arbeitszeit entsprechend der notwendigen 
Wiedereingliederungsmaßnahme bis zur Dauer von sechs 
Monaten gemäß § 2 Absatz 6 Satz 1 AZVO beziehungs-
weise gemäß § 2 Absatz 6 Satz 2 AZVO bis zu zwölf Mo-
naten unter den darin genannten Voraussetzungen einge-
räumt werden.

16.5
Sonderurlaub für berufsfördernde Maßnahmen

Sofern schwerbehinderte Menschen berufsfördernde 
Maßnahmen aufgrund ihrer Behinderung mit dem Ziel 
der verbesserten Eingliederung in das Berufsleben zulas-
ten eines Rehabilitationsträgers, einer Fürsorgestelle, des 
Inklusionsamtes oder auf eigene Kosten durchführen, 
soll ihnen hierfür analog zu Nummer 16.2 dieser Richtli-
nie Sonderurlaub unter Fortzahlung der Dienstbezüge 
gewährt werden.

16.6
Laufbahnwechsel

Beamtinnen und Beamten aller Fachrichtungen soll im 
Rahmen der geltenden Laufbahnvorschriften dann ein 
Laufbahnwechsel ermöglicht werden, wenn sie aufgrund 
von Art und Schwere ihrer Behinderung in ihrer eigenen 
Laufbahn nur noch mit weniger als der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit auf Dauer verwendet werden kön-
nen, bei einer Verwendung in einer anderen Laufbahn 
dagegen aufgrund ihrer bisherigen Vorbildung, ihrer be-
rufl ichen Tätigkeit und nach im Einzelfall festzulegender 
Unterweisungszeit wieder voll dienstfähig sein könnten. 
Eine solche Maßnahme kommt einer Umschulung nach 
Nummer 16.3 dieser Richtlinie gleich.
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Umfang und die zur Erfüllung der Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretung notwendigen Reisekosten. 
Für öffentliche Arbeitgeber gelten die Kostenregelungen 
für Personalvertretungen entsprechend. Voraussetzung 
für die Erstattung von Reisekosten ist, dass die Reise zur 
Erfüllung von Aufgaben der Schwerbehindertenvertre-
tung nach dem SGB IX notwendig ist. Der Dienststellen-
leitung ist die Reise rechtzeitig vorher anzuzeigen. Geht 
aus der Anzeige der Schwerbehindertenvertretung an die 
Dienststellenleitung hervor, dass die beabsichtigte Reise 
nicht notwendig ist, soll sie rechtzeitig vor Antritt der 
Reise darauf hingewiesen werden, dass Reisekosten nicht 
erstattet werden, um ihr Gelegenheit zu geben, die Frage 
der Notwendigkeit der Reise erneut zu prüfen. Die Ver-
trauenspersonen erhalten Reisekostenvergütung in sinn-
gemäßer Anwendung des LRKG wie bei Reisen zur Er-
füllung der Aufgaben der Personalvertretung. Die Reisen 
sind somit reisekostenrechtlich wie Dienstreisen abzu-
gelten, unabhängig davon, ob die Vertrauensperson voll, 
teilweise oder gar nicht freigestellt ist. Bei der Abrech-
nung der Reisekosten – auch solchen nach Nummer 18.7 
dieser Richtlinie – ist das Rundschreiben des Finanzmi-
nisteriums über die Festsetzung von Aufwandsvergütun-
gen nach § 7 Absatz 3 LRKG vom 12. Dezember 2013 – 
(n.V.) B 2906 – 7.3 – IV A 2 – zu beachten.

18.7
Geschäftsbedarf

Die Schwerbehindertenvertretung ist mit dem notwendi-
gen Geschäftsbedarf zu versorgen. Hierbei sind die Aus-
stattungsansprüche der jeweiligen Personalvertretung 
als Maßstab anzulegen. Soweit die Schwerbehinderten-
vertretung kein eigenes Geschäftszimmer hat, ist ihr in 
jedem Fall ein Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen.

18.8
Arbeitsgemeinschaften

Die Schwerbehindertenvertretungen können sich zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach § 178 SGB IX zu regionalen 
und überregionalen Arbeitsgemeinschaften zusammen-
schließen.

19
Inklusionsvereinbarung

Inklusionsvereinbarungen sind gemäß § 166 SGB IX ein 
zentrales Anliegen. Hiernach ist der Arbeitgeber ver-
pfl ichtet, mit der Schwerbehindertenvertretung und der 
zuständigen Personalvertretung in Zusammenarbeit mit 
der beziehungsweise dem oder den Inklusionsbeauftrag-
ten des Arbeitgebers auf die Dienststelle zugeschnittene 
Inklusionsziele festzulegen und eine verbindliche Inklu-
sionsvereinbarung mit Regelungen gemäß § 166 Absatz 2 
und 3 SGB IX abzuschließen. Die Schwerbehinderten-
vertretung hat nach Maßgabe der auf der jeweiligen 
Ebene angesiedelten Zuständigkeit das Recht, eine In-
klusionsvereinbarung neben dieser Richtlinie einzufor-
dern.

20
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer 
Kraft.

Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt 
der Runderlass des Innenministeriums vom 14. Novem-
ber 2003 (MBl. NRW. S. 1498), der zuletzt durch Runder-
lass vom 9. Dezember 2009 (MBl. NRW. S. 598) geändert 
worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 11. September 2019

–  MBl. NRW. 2019 S. 418

vertretung an allen Sitzungen gemäß § 178 Absatz 4 und 
5 SGB IX gewährleistet ist. Wird die Zahl von 100 
schwerbehinderten beschäftigten Menschen in einer 
Dienststelle nicht erreicht, richtet sich die Höhe der 
Freistellung nach folgenden Maßgaben: Es besteht eine 
Basisfreistellung der Vertrauensperson von 20 Prozent 
der Jahresarbeitszeit eines vollzeitäquivalent Beschäftig-
ten zuzüglich 0,8 Prozent der Jahresarbeitszeit eines 
vollzeitäquivalent Beschäftigen je zu vertretenden 
schwerbehinderten Beschäftigten in der Dienststelle. Zu-
grunde gelegt wird dabei die Zahl der gemäß § 163 SGB 
IX für das Vorjahr gemeldeten schwerbehinderten und 
ihnen gleichgestellten behinderten Menschen.

Neben vollfreigestellten Mitgliedern nach Num-
mer 18.1.1 dieser Richtlinie ergibt sich der Umfang der 
Freistellung des mit der nächsthöheren Stimmenzahl ge-
wählten Mitglieds der Schwerbehindertenvertretung 
entsprechend Nummer 18.1.1 Satz 7 und 8 dieser Richtli-
nie. Für den Fall der Heranziehung von stellvertretenden 
Mitgliedern im Sinne des § 178 Absatz 1 Satz 4 SGB IX 
ist für eine entsprechende Entlastung am Arbeitsplatz 
Sorge zu tragen.

18.2
Freistellung der Bezirksschwerbehindertenvertretung

Die Vertrauensperson erhält eine Basisfreistellung von 30 
Prozent zuzüglich 0,06 Prozent der Jahresarbeitszeit ei-
nes vollzeitäquivalent Beschäftigten je schwerbehinder-
ten Beschäftigten auf Bezirksebene. Vertritt die Vertrau-
ensperson darüber hinaus zusätzlich die Interessen von 
schwerbehinderten Menschen, für die eine Schwerbehin-
dertenvertretung auf Ortsebene nicht gewählt ist, erhöht 
sich ihre Freistellung nach Nummer 18.1.2 dieser Richtli-
nie entsprechend.

18.3
Hauptschwerbehindertenvertretung

Die Vertrauensperson erhält eine Freistellung von 100 
Prozent. Sofern dies zur Aufgabenerfüllung nicht ausrei-
chend ist, richtet sich der Umfang der Dienstbefreiung 
für herangezogene Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
gemäß § 179 Absatz 4 Satz 1 SGB IX, beispielsweise bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Schwer-
behindertenvertretung, nach den zeitlichen und inhaltli-
chen Erfordernissen der Aufgabenübertragung. Der hier-
für erforderliche zeitliche Umfang kann vorab pauschal 
festgelegt werden.

18.4
Weiterbildungsanspruch

Die vielseitigen und schwierigen Aufgaben der Vertrau-
enspersonen einschließlich der Bezirks- und Hauptver-
trauenspersonen erfordern ständige Weiterbildung. Die 
Dienststellen sollen sie bei dieser Aufgabe großzügig un-
terstützen.

18.5
Freistellungsanspruch und Kostenübernahme für Fort-
bildungen

Gemäß § 179 Absatz 4 Satz 3 SGB IX ist eine Freistel-
lung der Vertrauenspersonen für die Teilnahme an Schu-
lungs- und Bildungsveranstaltungen zu gewährleisten, 
soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. Ein Wei-
terbildungsanspruch besteht auch für die Stellvertretun-
gen. Nach § 179 Absatz 8 SGB IX trägt der Arbeitgeber 
die durch die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen entstehenden Kosten. Reisekostenvergü-
tung erhalten Vertrauenspersonen, die an Schulungs- 
oder Bildungsveranstaltungen teilnehmen, nach den für 
Personalvertretungen geltenden Bestimmungen über 
Reisekosten.

18.6
Kosten

Nach § 179 Absatz 8 SGB IX trägt der Arbeitgeber die 
durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung 
entstehenden Kosten. Dazu gehören auch eine Bürokraft 
für die Schwerbehindertenvertretung in erforderlichem 
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20304

Befähigung für die Laufbahn besonderer 
Fachrichtung – technische Dienste (IT)

Bekanntmachung der
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses

– 02.03 – 17 – /19 –

Vom 3. September 2019

Bewerberinnen und Bewerber, die eine mindestens vier-
jährige hauptberufl iche Tätigkeit im Bereich IT in Auf-
gaben, die denen der Laufbahngruppe 2.1 entsprechen, 
ausgeübt haben und anschließend ein Bachelorstudium 
im Fachbereich IT erfolgreich absolvieren, besitzen die 
Befähigung der Laufbahn besonderer Fachrichtung – 
technische Dienste.

Der Beschluss tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer 
Kraft.

 –  MBl. NRW. 2019 S. 429

20320

Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung in Verbindung mit § 92 Absatz 1 

 Nummer 3 des Landesbesoldungsgesetzes in der 
ab dem 1. Januar 2019, 1. Januar 2020 und 

1. Januar 2021 maßgeblichen Höhe
Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen

B 2010 – 17.101 – IV C 4

Vom 5. September 2019

1
Gemäß §  17 Absatz  4 des Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz) 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. 
NRW. S.  378) geändert worden ist, werden hiermit die 
Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 
1998 (BGBl.  I S. 3494), die zuletzt durch Gesetz vom 9. 
November 2004 (BGBl. I S. 2774) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 92 Absatz 1 Nummer 3 des Landesbe-
soldungsgesetzes in der ab dem 1. Januar 2019, 1. Januar 
2020 und 1. Januar 2021 maßgeblichen Höhe bekannt ge-
geben.

Die Beträge ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 3.

2
Dieser Erlass tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.
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Anlage 1

Gültig ab 1. Januar 2019

Vergütungen nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung (Beträge je Stunde in Euro)

Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494),
die zuletzt durch Gesetz vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774) geändert worden ist, in Verbindung mit § 92 Absatz 1 Nummer 3 
des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 342), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2019
(GV. NRW. S. 378) geändert worden ist.

15,47
21,22
29,27
19,74
24,47
29,05
33,96
33,96

nach § 4 Absatz 3 Nummer 3 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 5 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

nach § 4 Absatz 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
    in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 
    in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
    in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16
nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
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Anlage 2

Gültig ab 1. Januar 2020

Vergütungen nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung (Beträge je Stunde in Euro)

Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494),
die zuletzt durch Gesetz vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774) geändert worden ist, in Verbindung mit § 92 Absatz 1 Nummer 3 
des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 342), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2019
(GV. NRW. S. 378) geändert worden ist.

15,97
21,90
30,21
20,37
25,25
29,98
35,05
35,05

nach § 4 Absatz 3 Nummer 3 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 5 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

nach § 4 Absatz 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
    in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 
    in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
    in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16
nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
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Anlage 3

Gültig ab 1. Januar 2021

Vergütungen nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung (Beträge je Stunde in Euro)

Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494),
die zuletzt durch Gesetz vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774) geändert worden ist, in Verbindung mit § 92 Absatz 1 Nummer 3 
des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 342), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2019
(GV. NRW. S. 378) geändert worden ist.

16,19
22,21
30,63
20,66
25,60
30,40
35,54
35,54

nach § 4 Absatz 3 Nummer 3 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 5 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

nach § 4 Absatz 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
    in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 
    in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
    in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16
nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

 –  MBl. NRW. 2019 S. 429
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224

Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung des 
§ 10g des Einkommensteuergesetzes 

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung, des Ministeriums für Kultur und Wissen-
schaft und des Ministeriums der Finanzen

Vom 12. September 2019

Die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung gemäß 
§  10g des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 
3862), welches zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
4. August 2019 (BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, im 
Folgenden EStG, für Aufwendungen für Herstellungs- 
und Erhaltungsmaßnahmen an eigenen schutzwürdigen 
Kulturgütern, die weder zur Einkunftserzielung noch zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt werden, setzt eine Be-
scheinigung der nach Landesrecht zuständigen oder von 
der Landesregierung bestimmten Stelle voraus. Soweit 
es sich dabei um Kulturgüter im Sinne von § 10g Absatz 
l Satz  2 Nummer l bis 3 EStG handelt, das heißt Bau-
denkmäler, Gebäude oder Gebäudeteile in Denkmalbe-
reichen, Bodendenkmäler, ist dies die Untere Denkmal-
behörde. Für Bescheinigungen für Kulturgüter im Sinne 
von § 10g Absatz l Satz 2 Nummer 4 EStG, insbesondere 
Sammlungen, ist gemäß § 8 Absatz 3 des Landesorgani-
sationsgesetzes NRW vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S.  421), das zuletzt durch Gesetz vom 1. Oktober 2013 
(GV. NRW. S. 566) geändert worden ist, die Bezirksregie-
rung zuständig. 

1
Bescheinigungsverfahren

1.1
Die Bescheinigung, die objektbezogen ist, muss die Ei-
gentümerin oder der Eigentümer eines Kulturguts im 
Sinne der Nummer  2 schriftlich beantragen, vergleiche 
Muster 1 – Anlage 1. Die Bescheinigung hat dem Muster 
2 in Anlage 2 zu entsprechen. Eine Zusammenfassung 
mit anderen Bescheinigungen ist nicht möglich. An eine 
Vertreterin oder einen Vertreter kann eine Bescheinigung 
nur erteilt werden, wenn eine wirksame Vertretungsvoll-
macht vorliegt.

1.2
Die Bescheinigungsbehörde hat zu prüfen,

a)  ob die Maßnahmen

 aa)  an einem Kulturgut im Sinne des § 10g Absatz 1 
Satz  2 durchgeführt worden sind, vergleiche 
Nummer 2,

 bb) erforderlich waren, vergleiche Nummer 3, 

 cc)  in Abstimmung mit der zuständigen Stelle durch-
geführt worden sind, vergleiche Nummer 4, 

b)   in welcher Höhe Aufwendungen, die die vorstehenden 
Voraussetzungen erfüllen, angefallen sind, vergleiche 
Nummer 5,

c)   inwieweit Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln durch 
die für Denkmalpfl ege oder das Archivwesen zustän-
dige Behörde bewilligt worden sind oder nach Aus-
stellung der Bescheinigung bewilligt werden, verglei-
che Nummer 6.

1.3
Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch 
in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die Fi-
nanzämter und Finanzgerichte. Es handelt sich hierbei 
um einen Verwaltungsakt in Form eines Grundlagenbe-
scheides mit Bindungswirkung für steuerliche Folgebe-
scheide gemäß § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Ab-
gabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 2002 (BGBl.  I S. 3866; 2003 I S. 61), die zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist. Die Bescheinigun-
gen binden die Finanzämter im Rahmen des gesetzlich 
vorgegebenen Umfangs. 

1.4.1

Ist jedoch aus Sicht des Finanzamts offensichtlich, dass 
die Bescheinigung für Maßnahmen erteilt worden ist, bei 
denen die Voraussetzungen nicht vorliegen, hat das Fi-
nanzamt ein Remonstrationsrecht, das heißt, es kann die 
Bescheinigungsbehörde zur Überprüfung veranlassen so-
wie um Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung 
nach Maßgabe des § 48 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S.  602) das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geän-
dert worden ist, im Folgenden VwVfG NRW, bitten. Die 
Bescheinigungsbehörde ist verpfl ichtet, dem Finanzamt 
von der Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung 
gemäß § 4 der Mitteilungsverordnung vom 7. September 
1993 (BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Gesetz vom 23. 
Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) geändert worden ist, im 
Folgenden MV, Mitteilung zu machen. 

1.4.2

Dabei gilt für Bescheinigungen der Unteren Denkmalbe-
hörden Folgendes:

Lehnt die Untere Denkmalbehörde eine Aufhebung be-
ziehungsweise Änderung der erteilten Bescheinigung ab, 
so hat sie die hierfür maßgebenden Gründe dem Finanz-
amt mitzuteilen. Nimmt das Finanzamt zu dieser ableh-
nenden Entscheidung erneut Stellung, so entscheidet die 
Obere Denkmalbehörde.

1.4.3

Die bescheinigten Aufwendungen können steuerrechtlich 
jedoch nur berücksichtigt werden, wenn auch die weite-
ren steuerrechtlichen Voraussetzungen, die durch das zu-
ständige Finanzamt geprüft werden, vorliegen, verglei-
che Nummer 7.

1.4.4

Auf das Prüfungsrecht des Finanzamts ist in der Be-
scheinigung zwingend hinzuweisen. Der Bescheinigung 
ist gemäß § 37 Absatz 6 VwVfG NRW eine Rechtsbehelfs-
belehrung beizufügen. 

1.5.1

Um der Eigentümerin oder dem Eigentümer frühzeitig 
Klarheit über den Inhalt der zu erwartenden Bescheini-
gung zu geben, kann die Bescheinigungsbehörde ihm 
 bereits im Rahmen der Abstimmung eine schriftliche 
 Zusicherung nach § 38 des VwVfG NRW über die zu er-
wartende Bescheinigung erteilen. Eine verbindliche Aus-
kunft über die voraussichtliche Höhe der Steuervergüns-
tigung, kann nur das Finanzamt erteilen. Voraussetzung 
hierfür ist eine Zusicherung nach dem als Anlage 3 bei-
gefügten Muster 3.

1.5.2

Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu enthal-
ten, dass allein das zuständige Finanzamt prüft, ob steu-
erlich begünstigte Aufwendungen für Herstellungs- oder 
Erhaltungsmaßnahmen im Sinne des §  10g EStG oder 
hiernach nicht begünstigte andere Kosten vorliegen.

1.5.3

Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des 
§ 10g Absatz 3 EStG. Sie ist nicht zur Vorlage geeignet, 
um die Steuerbegünstigung in Anspruch zu nehmen.

1.5.4

Die Zusicherung für Aufwendungen an Bau- und Boden-
denkmälern oder Gebäuden, die Teil eines Denkmalbe-
reichs sind, ergeht im Benehmen mit dem Landschafts-
verband, vergleiche Nummer 7.

1.5.5

Die für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens 
zuständigen Stellen haben die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu beachten.
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2
Kulturgüter im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 2 EStG

2.1
Prüfungsumfang der Bescheinigungsbehörde

Die zuständige Behörde hat zu bescheinigen, dass

a)   das Gebäude oder der Gebäudeteil als Baudenkmal 
oder Teil eines Baudenkmals nach §§  3 oder 4 des 
Denkmalschutzgesetzes – vom 11. März 1980, das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, im Fol-
genden DSchG, unter Schutz gestellt oder Teil eines 
Denkmalbereichs nach §§ 5, 6 DSchG ist,

b)   die gärtnerische, bauliche oder sonstige Anlage, die 
kein Gebäude oder Gebäudeteil ist, nach §§ 3 oder 4 
DSchG unter Schutz gestellt ist,

c)   das Mobiliar, die Kunstgegenstände, Kunstsammlun-
gen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken 
oder Archive, 

 aa)  sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Fa-
milie des Steuerpfl ichtigen befi nden oder

 bb)  in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturgu-
tes oder

 cc)  in ein Verzeichnis national wertvoller Archive ein-
getragen sind und

 dd)  dass deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für 
Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im öffentli-
chen Interesse liegt.

2.1.1
Begriffsbestimmungen

2.1.1.1
Unter den Begriffen Gebäudegruppe oder Gesamtanlage 
im Sinne dieser Richtlinien sind Denkmalbereiche im 
Sinne des §  2 Absatz  3 DSchG zu verstehen, die nach 
§§ 5, 6 DSchG unter Schutz gestellt sind. Hierzu gehören 
nicht Gebäude in der engeren Umgebung eines Bau-
denkmals, die außerhalb des Denkmalbereichs liegen.

2.1.1.2
Gärtnerische Anlagen sind historische Park- und Gar-
tenanlagen, die Gegenstand des Denkmalschutzes sind. 
Dazu gehören auch die in die gärtnerische Anlage einbe-
zogenen baulichen Anlagen, soweit diese nicht eigen-
ständig unter Schutz gestellt sind, zum Beispiel Freitrep-
pen, Balustraden, Pavillons, Mausoleen, Anlagen zur 
Wasserregulierung, künstliche Grotten, Wasserspiele, 
Brunnenanlagen. Die Abgrenzung gegenüber einem Na-
turdenkmal oder einem geschützten Landschaftsbe-
standteil richtet sich nach dem Denkmalrecht.

2.1.1.3
Bauliche Anlagen im Sinne dieser Richtlinien sind bauli-
che Anlagen im Sinne der Landesbauordnung, die keine 
Gebäude oder Gebäudeteile sind, zum Beispiel Brücken, 
Befestigungen. Die bauliche Anlage selbst muss vor Be-
ginn der Maßnahmen wirksam nach §§ 3 oder 4 DSchG 
unter Schutz gestellt worden sein. Zu den baulichen An-
lagen gehören auch Teile von baulichen Anlagen zum 
Beispiel Ruinen oder sonstige übriggebliebene Teile ehe-
mals größerer Anlagen.

2.1.1.4
Zu den sonstigen Anlagen gehören zum Beispiel Boden-
denkmäler oder Maschinen, die Gegenstand des Denk-
malschutzes sind.

2.1.1.5
Mobiliar, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissen-
schaftliche Sammlungen, Bibliotheken und Archive müs-
sen jeweils die Voraussetzungen des §  10g Absatz  1 
Satz  2 Nummer  4 EStG erfüllen: Sie müssen sich seit 
mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie der oder des 
Steuerpfl ichtigen befi nden oder in das Verzeichnis natio-
nal wertvollen Kulturgutes oder das Verzeichnis national 
wertvoller Archive eingetragen sein und ihre Erhaltung 

muss wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder 
Wissenschaft im öffentlichen Interesse liegen.

2.1.1.5.1
Zum Mobiliar gehört das bewegliche Inventar eines Ge-
bäudes, wie zum Beispiel Teppiche, Tapisserien, Musik-
instrumente, Bibliotheken, Waffen sowie einzelne Werke 
der bildenden und angewandten Kunst. Es kann sich 
zum Beispiel um das Mobiliar berühmter Persönlichkei-
ten aus Kunst, Literatur und Politik handeln. 

2.1.1.5.2
Kunstgegenstände sind Werke der bildenden Kunst, zum 
Beispiel Gemälde, Grafi k, der Bildhauerkunst, zum Bei-
spiel Skulpturen, und angewandten Kunst, zum Beispiel 
Uhrmacherwerke, Gold- und Silberschmiedearbeiten.

2.1.1.5.3
Kunstsammlungen sind eine Gesamtheit von Gegenstän-
den, die zielgerichtet unter einer Themenstellung syste-
matisiert zusammengeführt wurden, aus künstlerischen, 
wissenschaftlichen oder ästhetischen Prinzipien zusam-
mengetragen wurden und die mehr als nur die Summe 
ihrer einzelnen Bestandteile darstellen und dadurch ei-
nen besonderen Wert gewinnen. Kunstsammlungen in 
diesem Sinne umfassen Kunstgegenstände im vorge-
nannten Sinn. 

2.1.1.5.4
Wissenschaftliche Sammlungen umfassen Gegenstände, 
die nach wissenschaftlichen Interessen unter bestimmten 
Gesichtspunkten zusammengestellt sind. Hierzu zählen 
zum Beispiel ethnographische, historische, numismati-
sche oder naturwissenschaftliche Sammlungen. 

2.1.2
Unterschutzstellung von Kulturgütern im Sinne des § 10g 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 EStG

2.1.2.1
Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche oder 
sonstige Anlagen müssen bereits vor Beginn der Maß-
nahmen gemäß §§  3 oder 4 DSchG oder als Teil eines 
Denkmalbereichs gemäß §§ 5 und 6 DSchG wirksam un-
ter Schutz gestellt sein. 

2.1.2.2
Bei Wegfall der Denkmaleigenschaft ist eine steuerliche 
Begünstigung ab dem Jahr, das dem Wegfall der Denk-
maleigenschaft folgt, ausgeschlossen.

2.1.2.3
Entfällt die öffentlich-rechtliche Bindung durch die 
Denkmalschutzvorschriften innerhalb des 10-jährigen 
Begünstigungszeitraumes des §  10g EStG, ist dies dem 
zuständigen Finanzamt gemäß § 4 MV mitzuteilen.

2.1.3
Unterschutzstellung von Kulturgütern im Sinne des § 10g 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG

2.1.3.1
Ist das Kulturgut in ein Verzeichnis national wertvollen 
Kulturguts oder ein Verzeichnis national wertvoller Ar-
chive eingetragen, braucht nicht bescheinigt zu werden, 
dass sich das Kulturgut seit mindestens 20 Jahren im Fa-
milienbesitz befi ndet. Mit der Eintragung steht fest, dass 
die Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt.

2.1.3.2
Zur Familie sind alle Angehörigen im Sinne des § 15 Ab-
gabenordnung zu rechnen. Es kann sich aber auch um 
eine Familienstiftung handeln.

2.2
Zugänglichmachen

Für alle Kulturgüter ist ferner nach entsprechender Vor-
lage einer schriftlichen Erklärung der Eigentümerin oder 
des Eigentümers zu bescheinigen, dass sie in einem den 
Verhältnissen entsprechenden Umfang der wissenschaft-
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lichen Forschung oder der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Ein den Verhältnissen entsprechendes Zu-
gänglichmachen ist gegeben, wenn die Eigentümerin 
oder der Eigentümer der zuständigen Bescheinigungsbe-
hörde mitteilt, es bestehe die Möglichkeit, Wissenschaft-
lern oder der interessierten Öffentlichkeit den Zutritt zu 
gestatten. Bewegliche Kulturgüter werden der Öffent-
lichkeit auch durch Leihgaben anlässlich von Ausstel-
lungen oder wissenschaftlichen Arbeiten zugänglich ge-
macht. Stehen dem Zugang zwingende Gründe, zum Bei-
spiel konservatorische Gründe, entgegen, sind auch diese 
zu bescheinigen.

3
Erforderlichkeit der Maßnahmen

3.1
Es ist zu bescheinigen, dass die durchgeführte Maß-
nahme nach Art und Umfang

a)   bei Gebäuden oder Gebäudeteilen zur Erhaltung als 
Baudenkmal,

b)   bei einem Gebäude oder Gebäudeteil, das kein einge-
tragenes Denkmal, aber Teil eines Denkmalbereichs 
ist, zur Erhaltung des schützenswerten äußeren Er-
scheinungsbildes des Denkmalbereichs beziehungs-
weise

c)   bei denkmalgeschützten Garten- und Parkanlagen, 
Bodendenkmälern und anderen Kulturgütern zu ihrer 
Erhaltung

nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen der Denk-
malpfl ege, des Archivwesens oder anderer öffent-
lich-rechtlicher Schutz- und Erhaltungsverpfl ichtungen 
erforderlich waren.

3.2
Zur Erhaltung eines Bau- oder Bodendenkmals erforder-
liche Maßnahmen sind solche, die nach Art und Umfang 
erforderlich sind, um die Merkmale zu erhalten, die die 
Eigenschaft des Objektes als Bau- beziehungsweise Bo-
dendenkmal begründen. 

3.3
Wegen des Tatbestandsmerkmals der „Erforderlichkeit“ 
ist ein strenger Maßstab an die Aufwendungen zu legen. 
Es reicht nicht aus, dass die Aufwendungen aus fachspe-
zifi scher Sicht angemessen oder vertretbar sind, sie müs-
sen unter fachlichen Gesichtspunkten notwendig sein. 
Die Tatsache, dass zum Beispiel eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis erteilt wurde, weil die Voraussetzungen hierfür 
vorlagen, entbindet nicht von der Prüfung, ob die Auf-
wendungen erforderlich sind. Die Erforderlichkeit der 
Maßnahmen muss sich aus dem Zustand des betreffen-
den Objekts vor Beginn der Baumaßnahmen und dem 
fachlich sinnvoll erstrebenswerten Zustand ergeben. 
Aufwendungen, die nicht der Eigenart des Objekts als 
Denkmal beziehungsweise Kulturgut entsprechen, sind 
danach nicht bescheinigungsfähig.

3.4
An einem Gebäude oder Gebäudeteil sind auch Maßnah-
men bescheinigungsfähig, die zu seiner sinnvollen Nut-
zung erforderlich sind. Das Merkmal ist erfüllt, wenn die 
Maßnahmen

a)   die Denkmaleigenschaft nicht oder allenfalls uner-
heblich beeinträchtigen,

b)   erforderlich sind, um eine unter denkmalschutzrecht-
lichen Gesichtspunkten sinnvolle Nutzung des Bau-
denkmals zu erhalten, wiederherzustellen oder zu er-
möglichen und

c)   geeignet erscheinen, die Erhaltung des Baudenkmals 
sicherzustellen.

3.5
Die Versicherung des Kulturguts gehört nicht zu den 
Aufwendungen für die Erhaltung eines Kulturguts. Es 
reicht nicht aus, dass die Maßnahmen aus fachlicher 
Sicht angemessen oder vertretbar sind, sie müssen zur 
Erhaltung des schutzwürdigen Zustands, zum Beispiel 
auch zur Abwendung von Schäden, oder zur Wiederher-

stellung eines solchen Zustands notwendig sein. Maß-
nahmen, die ausschließlich durch das Zugänglichmachen 
des Kulturguts für die Öffentlichkeit veranlasst werden, 
zum Beispiel Errichtung eines Kassenhäuschens oder 
Besucherparkplatzes, gehören nicht dazu. Aufwendun-
gen hierfür, zum Beispiel auch Lohnkosten für Auf-
sichtspersonal, können nur mit den Einnahmen aus der 
Nutzung des Kulturguts verrechnet werden.

4
Abstimmung der Maßnahmen

4.1
Es muss mit allen erheblichen Daten, vergleiche Mus-
ter 2 – Anlage 2, bescheinigt werden, dass die Maßnah-
men vor Beginn ihrer Ausführung mit der Bescheini-
gungsbehörde abgestimmt worden sind. Die Abstim-
mung ist keine bloße Formalie. Sie dient der Feststellung 
der entscheidungsrelevanten Tatsachen, insbesondere des 
Zustandes des Kulturguts, an dem Maßnahmen vorge-
nommen werden sollen und der Sicherstellung der denk-
malgerechten Ausführung der Arbeiten.

4.2
Die Abstimmung bedeutet die ausdrückliche Zustim-
mung beziehungsweise Billigung der konkret in Rede 
stehenden Maßnahme durch die Bescheinigungsbehörde, 
vergleiche Verwaltungsgericht Minden, Urteil vom 22. Ja-
nuar 2015 – 9 K 3635/13, juris sowie Urteil vom 12. Juli 
2011 – 1 K 1516/10, juris. Sie erfordert einen Austausch 
übereinstimmender Auffassungen zur Denkmalverträg-
lichkeit einer Maßnahme.

4.3
An der Abstimmung ist in den Fällen des § 10g Absatz 1 
Satz  2 Nummer  1 bis 3 EStG das Amt für Bau- bezie-
hungsweise Bodendenkmalpfl ege des Landschaftsver-
bandes zu beteiligen.

4.4
Die Abstimmung kann innerhalb eines denkmalrechtli-
chen Erlaubnisverfahrens oder bei baulichen Anlagen 
innerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. 
Die fehlende vorherige Abstimmung kann nicht nachge-
holt oder durch die nachträgliche Erteilung einer Bauge-
nehmigung ersetzt werden. Das gilt selbst dann, wenn 
sich das Ergebnis als kulturgutverträglich darstellt.

4.5
Wird erst im Verlauf der Maßnahme erkennbar, dass ein 
Kulturgut im Sinne der Nummer 2 vorliegt, können die 
Aufwendungen bescheinigt werden, die ab dem Zeit-
punkt entstehen, ab dem das Kulturgut den öffent-
lich-rechtlichen Bindungen des Denkmalschutzgesetzes 
beziehungsweise des Kulturgutschutzgesetzes vom 31. 
Juli 2016 (BGBl. I S. 1914), das durch Artikel 6 Absatz 13 
des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl.  I S. 872) geän-
dert worden ist unterliegt, und die Maßnahmen betref-
fen, die vor ihrem Beginn mit der Bescheinigungsbe-
hörde abgestimmt worden sind.

4.6
Bei laufenden oder regelmäßig wiederkehrenden Maß-
nahmen reicht es aus, wenn sie einmal vorweg abge-
stimmt werden, zum Beispiel laufende Pfl ege bei ge-
schützten Garten- und Parkanlagen.

4.7
Soll von den abgestimmten Maßnahmen abgewichen 
werden, bedarf dies einer erneuten vorherigen Abstim-
mung. Werden die Maßnahmen nicht in der abgestimm-
ten Art und Weise durchgeführt, darf insoweit eine Be-
scheinigung nicht erteilt werden.

4.8
Aus Nachweisgründen sind Zeitpunkt und Inhalt der 
Abstimmung zwischen den Beteiligten in geeigneter 
Weise schriftlich festzuhalten. Dabei ist die Eigentüme-
rin oder der Eigentümer auf

a)   die Bedeutung der Abstimmung für die Erteilung ei-
ner Bescheinigung,
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5.7
Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Be-
standteil der Bescheinigung. Sie ist daher der Bescheini-
gung immer beizufügen. Die Bescheinigungsbehörde hat 
darauf die anerkannten Aufwendungen kenntlich zu ma-
chen.

5.8
Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört 
auch die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. 
Soweit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, 
kann die Bescheinigung auf Begehren der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers auf die Nettorechnungsbe-
träge beschränkt werden. Schuldet der Bauherr die Um-
satzsteuer aus den von ihm bezogenen Leistungen nach 
§  13b des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl.  I S.  386), 
welches zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. De-
zember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, kann 
die von ihm an das Finanzamt abgeführte Umsatzsteuer 
in die Bescheinigung einbezogen werden. Voraussetzung 
ist, dass die Anmeldung und Zahlung der nach § 13b des 
Umsatzsteuergesetzes geschuldeten Umsatzsteuer nach-
gewiesen ist.

5.9
Wenn vom Bauherrn bei in Eigenleistung durchgeführ-
ten Maßnahmen Nebenkosten wie zum Beispiel Aufwen-
dungen für angeschaffte Werkzeuge oder Maschinen, 
Fahrtkosten und ähnliches geltend gemacht werden, hat 
die Bescheinigungsbehörde deren Erforderlichkeit dem 
Grunde nach zu bestätigen, jedoch nicht zu bescheini-
gen. Dem Finanzamt bleibt die Prüfung der Höhe der 
steuerbegünstigten Kosten vorbehalten. In diesen Fällen 
ist in der Spalte „Prüfvermerk“ der Rechnungsaufstel-
lung nach Anlage 1, Muster 1, Anlage zu Nummer 5, ein 
entsprechender Hinweis aufzunehmen.

5.10
In die Bescheinigung ist dann folgender Zusatz aufzu-
nehmen:

„Der Bauherr hat Maßnahmen in Eigenleistung durchge-
führt. In diesem Zusammenhang wurden über die be-
scheinigte Summe hinaus Nebenkosten beantragt, ver-
gleiche Rechnungsaufstellung. Die Prüfung und Zurech-
nung dieser Kosten zu den gemäß §  10g EStG 
begünstigten Aufwendungen obliegt dem Finanzamt.“

6
Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

6.1
In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, 
die eine der für Denkmalschutz, Denkmalpfl ege, Archiv-
wesen oder ein anderes Kulturgut zuständigen Behörden 
der Empfängerin oder dem Empfänger der Bescheini-
gung aus öffentlichen Mitteln bewilligt hat. Für Denk-
malschutz oder Denkmalpfl ege zuständige Behörden in 
Nordrhein-Westfalen sind die jeweils örtlich zuständigen 
Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbände und Bezirksre-
gierungen.

6.2
Durch eine Nebenbestimmung und geeignete organisato-
rische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Beschei-
nigung entsprechend § 10g Absatz 3 Satz 2 EStG geän-
dert werden kann, wenn solche Zuschüsse nach Ausstel-
lung der Bescheinigung gewährt werden. Die Bescheini-
gungsbehörde ist verpfl ichtet, dem zuständigen Finanz-
amt gemäß §  4 MV die Änderung der Bescheinigung 
mitzuteilen.

7
Benehmen des Landschaftsverbandes bei Maßnahmen an 
Bau- oder Bodendenkmälern oder Objekten in Denkmal-
bereichen

Gemäß §  40 DSchG wird die Bescheinigung im Beneh-
men mit dem Landschaftsverband ausgestellt. Hierzu 
fertigt die Untere Denkmalbehörde ihren Entschei-
dungsentwurf und überlässt diesen dem Landschaftsver-
band. Sofern im Einzelfall erforderlich, sind die zu des-

b)   die Möglichkeit der schriftlichen Zusicherung nach 
§ 38 des VwVfG NRW sowie

c)   das eigenständige Prüfungsrecht des Finanzamts, ver-
gleiche Nummer 7,

hinzuweisen. Wird bereits im Rahmen der Abstimmung 
festgestellt, dass nicht alle Maßnahmen die Vorausset-
zungen für eine Bescheinigung erfüllen, ist hierauf aus-
drücklich hinzuweisen.

5

Höhe der Aufwendungen

5.1
Es können nur tatsächlich angefallene Aufwendungen 
bescheinigt werden. Dazu gehört nicht der Wertansatz 
für die eigene Arbeitsleistung der Eigentümerin oder des 
Eigentümers oder die Arbeitsleistung unentgeltlich Be-
schäftigter. Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendun-
gen gehören aber die auf begünstigte Maßnahmen ent-
fallenden Lohn- und Gehaltskosten für eigene Arbeit-
nehmer oder Arbeitnehmerinnen, Material- und Be-
triebskosten, Aufwendungen für Arbeitsgeräte sowie 
Gemeinkosten. Skonti oder sonstige Abzüge mindern die 
zu berücksichtigenden Kosten. Die Prüfung schließt 
keine Preis- oder Angebotskontrolle ein.

5.2
Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvoll-
ziehbaren und prüffähigen Originalrechnungen sind von 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller entsprechend 
dem Vordruck gemäß Anlage 1, Muster 1 Anlage zu Num-
mer 5, aufzulisten. Darin sind auch Angaben zum Zahl-
betrag und Zahlungsdatum der einzelnen Rechnungen, 
sowie zum Zeitpunkt des Abschlusses der Maßnahme zu 
tätigen.

5.3
Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Ab-
schlagsrechnungen und Kostenvoranschläge ersetzen 
keine Schlussrechnung. Kassenzettel müssen Menge, Ar-
tikel und Preis eindeutig erkennen lassen.

5.4
Ist die Vorlage der Schlussrechnung oder der Origi-
nal-Kalkulation wegen der Insolvenz des Handwerkers 
nicht möglich, kann die Bescheinigung nur erteilt wer-
den, wenn die begünstigten Aufwendungen für das ent-
sprechende Gewerk durch ein von der Erwerberin oder 
dem Erwerber vorzulegendes Gutachten einer oder eines 
Sachverständigen nachgewiesen werden und die Erwer-
berin oder der Erwerber die Insolvenz des Auftragneh-
mers glaubhaft macht. Der an den Handwerker gezahlte 
Pauschalpreis bildet die Obergrenze der bescheinigungs-
fähigen Aufwendungen.

5.5
Pauschalrechnungen von Handwerkern können nur be-
rücksichtigt werden, wenn das Original-Angebot, das 
dem Pauschalvertrag zugrunde liegt, beigefügt ist. Wenn 
es zur Prüfung der Einzelleistungen erforderlich ist, 
kann die Vorlage der Original-Kalkulation verlangt wer-
den. Genehmigungs- und Prüfungsgebühren gehören zu 
den Kosten der genehmigten oder geprüften Baumaß-
nahme.

5.6
Die Bescheinigungsbehörde hat zu bescheinigen, dass die 
dem Bescheinigungsantrag zugrunde liegende Maß-
nahme durchgeführt wurde und die Kosten durch Vor-
lage der Originalrechnungen nachgewiesen wurden. Der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller nur elektronisch 
zugegangene Rechnungen können als Originalrechnung 
nur berücksichtigt werden, wenn die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des Inhalts der Rechnun-
gen durch die Vorlage weiterer Unterlagen, zum Beispiel 
Werkvertrag, Überweisungs- oder Zahlungsbeleg nach-
gewiesen werden und die Lesbarkeit der Rechnungen 
und weiteren Unterlagen gewährleistet ist.
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Rahmen ihrer Aufgabe nach dem Ordnungsbehördenge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NRW. S.  528) das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S.23) geändert worden ist, beaufsichtigen.

10.3
Die Untere Denkmalbehörde unterrichtet die Obere 
Denkmalbehörde jährlich, jeweils zum 31. Dezember, 
über die Anzahl der ausgestellten Steuerbescheinigun-
gen, jeweils mit Beträgen bis zu 250 000 Euro und von 
mehr als 250 000 Euro. Von Bescheinigungen über mehr 
als 250 000 Euro übersendet die Untere Denkmalbe-
hörde der Oberen Denkmalbehörde jeweils eine Durch-
schrift oder Ablichtung der ausgestellten Bescheinigung. 
In der Durchschrift oder Ablichtung sind Anschrift und 
Anrede nicht anzugeben oder unleserlich zu machen.

11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

11.1
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft. Der gemeinsame Runderlass des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, des Mi-
nisteriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
und des Finanzministeriums vom 11. Juli 2016 (MBl. 
NRW. S. 608) tritt gleichzeitig außer Kraft.

11.2
Dieser Runderlass tritt am 31. Dezember 2024 außer 
Kraft.

sen Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Der Landschaftsverband bewertet die beabsichtigte Ent-
scheidung aus seiner fachlichen Sicht unter Berücksich-
tigung des Abstimmungsergebnisses. 

8
Prüfungsrecht des Finanzamts

8.1
Die Finanzämter haben zu prüfen,

a)   ob die vorgelegte Bescheinigung von der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde ausgestellt worden ist,

b)   ob die bescheinigte Maßnahme an einem Kulturgut 
durchgeführt worden ist, das im Eigentum der oder 
des Steuerpfl ichtigen steht,

c)   ob das Kulturgut im jeweiligen Kalenderjahr weder 
zur Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 EStG 
genutzt worden ist noch Gebäude oder Gebäudeteile 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sind,

d)   inwieweit die Aufwendungen etwaige aus der Nut-
zung des Kulturguts erzielte Einnahmen, vergleiche 
hierzu auch Nummer 3 übersteigen,

e)   in welcher Höhe die in der Rechnungsaufstellung ent-
haltenen, aber nicht bescheinigten Nebenkosten, ver-
gleiche hierzu Nummer 5 steuerrechtlich Aufwendun-
gen für das Kulturgut im Sinne des § 10g EStG sind,

f)   ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwen-
dungen gezahlt werden oder worden sind und

g)   in welchem Veranlagungszeitraum die Steuerbegüns-
tigung erstmals in Anspruch genommen werden kann.

8.2
Die Bindungswirkung der Bescheinigung erstreckt sich 
folglich nicht auf die Tatbestandsmerkmale, die einer ab-
schließenden Prüfung durch das Finanzamt vorbehalten 
sind.

9
Gebührenpfl icht

9.1
Die von der Unteren Denkmalbehörde ausgestellten Be-
scheinigungen sind nach §  29 Absatz  3 DSchG gebüh-
renpfl ichtig. Die Gebühr ist, soweit die Gemeinde keine 
eigene Gebührenordnung nach § 2 Absatz 3 des Gebüh-
rengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. 
August 1999, das zuletzt durch Gesetz vom 8. Dezember 
2015 (GV. NRW. S. 836) geändert worden ist, erlassen hat, 
nach Tarifstelle 4a.2 – 2.1 der Allgemeinen Verwaltungs-
gebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262) die 
zuletzt durch Verordnung vom 30.April 2019 (GV. NRW. 
S. 216)geändert worden ist, zu berechnen.

9.2
Die für die Erteilung der Bescheinigung angefallenen 
Gebühren gehören nicht zu den bescheinigungsfähigen 
Aufwendungen.

10
Schlussbestimmungen

10.1
Die in diesen Richtlinien angegebenen und erläuterten 
Beispiele sind Regelbeispiele, die Inhalt, Ziel und Zweck 
der Richtlinien erläutern sollen. Eine im Einzelfall ab-
weichende Sachbehandlung durch die Bescheinigungs-
behörde kann durch besondere denkmalbedingte Um-
stände gerechtfertigt sein. Ein Remonstrationsrecht steht 
dem Finanzamt in diesen Fällen nur zu, wenn solche be-
sonderen Umstände im Einzelfall nicht vorliegen.

10.2
Ausnahmen von diesen Richtlinien bedürfen bei Kultur-
gütern im Sinne von § 10g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1-3 
EStG der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Obe-
ren Denkmalbehörde. Die Oberen Denkmalbehörden sol-
len im Übrigen die Unteren Denkmalbehörden beim 
Ausstellen von Steuerbescheinigungen beraten und im 
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Anlage 1 
Muster 1: Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 10g des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 
Antrag bitte einsenden an: 

Untere Denkmalbehörde/Bezirksregierung 
 
 
 

 
A N T R A G 

auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 10g des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

Eigentümer/in 

Name, Vorname 

__________________________________________________________________________ 
Anschrift 

__________________________________________________________________________ 
Telefon, E-Mail 

__________________________________________________________________________ 
Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer 

 

 
   Vertreter/in des Eigentümers/der Eigentümerin (Vollmacht ist beigefügt) 
    
  

  

  

Anlagen zum Antrag: 
Rechnungsaufstellung zu Nr. 5 

Pläne des Bestands bei Gebäuden  

Pläne mit Eintragung der Maßnahmen bei Gebäuden 

Fotos, Darstellungen u. ä. bei anderen Kulturgütern 

Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

1. Die Maßnahmen sind durchgeführt worden an 

 
  einem Gebäude oder Gebäudeteil 
   
   das ein Baudenkmal ist (§ 10g Abs.1 Satz 2 Nr. 1 EStG). 
    
   das Teil eines Denkmalbereichs ist (§ 10g Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG). 
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 Genaue Adresse des Objektes (Bei Gebäudeteilen zusätzlich Beschreibung) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  einer gärtnerischen, baulichen oder sonstigen Anlage, die kein Gebäude oder Gebäudeteil ist und 
  die nach §§ 3 oder 4 DSchG NRW unter Schutz gestellt ist (§ 10g Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG). 

 
Genaue Bezeichnung und Belegenheit der Anlage 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Mobiliar, Kunstgegenständen, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken 
  und Archiven (§ 10g Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 EStG) 
    
   die in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturguts oder ein Verzeichnis national wertvoller 
   Archive eingetragen sind oder 
    
   die sich seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befinden und deren Erhaltung im 
   öffentlichen Interesse liegt. 

 

 
Bezeichnung des Gegenstandes (z. B. des Möbelstücks, Bildes, Buches usw.), an dem die Maßnahmen 
durchgeführt worden sind. 
 
 
 
 

 
 

 

2. Das unter 1. bezeichnete Kulturgut 

 
   wird der wissenschaftlichen Forschung oder der Öffentlichkeit wie folgt zugänglich gemacht 
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  wird nicht zugänglich gemacht, weil folgende zwingende Gründe dem entgegenstehen: 
 
    

    

    

    

    

    

    

 

3. Bezeichnung der Maßnahmen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4. Die oben bezeichneten Maßnahmen sind mit der Unteren Denkmalbehörde/der Bezirksregierung am 

___________________ abgestimmt worden. 

5. Aufstellung der Rechnungen (vgl. Anlage) 
 

Die Originalrechnungen sind beigefügt. 
 

   Die Antragstellerin/Der Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt und die Aufwendungen sollen ohne 
   Vorsteuer bescheinigt werden. 
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6. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 

 Falls Zuschüsse von einer für Denkmalschutz, Denkmalpflege, Archivwesen oder ein anderes Kulturgut 
zuständigen Behörde gewährt worden sind, bitte hier auflisten: 

 

Zuschussgeber Maßnahme Bewilligungsdatum Betrag in EUR Auszahlungsdatum 

Gesamt: 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 
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Anlage 2 
Muster 2: Bescheinigung über Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen an einem Kulturgut i. S. v. § 10g des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 
 
Untere Denkmalbehörde/Bezirksregierung 
 

__________________________________ 
 

 
    als Vertreter/in für 

     

     

     

     

 

B E S C H E I N I G U N G 

 
über Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen an einem Kulturgut i. S. v. § 10g des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 

Ihr Antrag vom: _____________________________________________________ 

Anlagen zur Bescheinigung: 
Rechnungsaufstellung (Bestandteil der Bescheinigung) 

Pläne, Fotos, Darstellungen u. ä. zur Rückgabe 

Originalrechnungen zur Rückgabe (bitte für Rückfragen des Finanzamts aufbewahren) 

Gebührenbescheid 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

1. Die Untere Denkmalbehörde/die Bezirksregierung bestätigt, dass 

  das Gebäude oder der Gebäudeteil 
    
 Genaue Adresse des Objekts (bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Bezeichnung) 

 
 
 
 
 
 
 

    
    ein Baudenkmal nach §§ 3, 4 DSchG NRW ist. 
     
    Es wurde in die Denkmalliste eingetragen/vorläufig unter Schutz gestellt 
     
    am ___________________ . 
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    Teil des Denkmalbereichs nach §§ 5, 6 DSchG NRW ist. 
     
    Die Satzung ist am ___________________ in Kraft getreten. 
     
  die gärtnerische, bauliche oder sonstige Anlage 
    
 Genaue Bezeichnung und Belegenheit der Anlage 

 
 
 
 
 
 

 
   seit dem ___________________ nach §§ 3, 4 DSchG NRW unter Schutz gestellt ist. 
   
  das Mobiliar, die Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen,  
   Bibliotheken oder Archive 
    
 Bezeichnung des Gegenstandes (z. B. des Möbelstücks, Bildes, Buches usw.), an dem die Maßnahmen 

durchgeführt worden sind. 
 
 
 
 
 
 

    
    in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturguts oder ein Verzeichnis national wertvoller Archive  
    eingetragen sind oder 
     
    sich seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befinden und deren Erhaltung im öffentlichen  
    Interesse liegt. 

 

2. Das unter 1. bezeichnete Kulturgut 

  wird der wissenschaftlichen Forschung oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
   
   Die schriftliche Erklärung des Eigentümers vom ___________________ liegt der Unteren 

Denkmalbehörde/der Bezirksregierung vor. 
    
   wird nicht zugänglich gemacht, weil folgende zwingende Gründe dem entgegenstehen: 
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3. Die hieran in der Zeit vom ___________________ bis ___________________ durchgeführten Arbeiten 
(konkrete Bezeichnung/Beschreibung), 

  

  

  

  

  

 die zu Aufwendungen von ___________________ EUR (vgl. Rechnungsaufstellung) 
   
  einschließlich Umsatzsteuer 
   
  ohne Umsatzsteuer 
   
 geführt haben, waren i. S. des § 10g EStG nach Art und Umfang zur Erhaltung 
   
  des Gebäudes/Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich. 
    
   des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs erforderlich. 
    
   der als Bau- oder Bodendenkmal geschützten baulichen, gärtnerischen oder sonstigen Anlage 
   erforderlich. 
    
   des Kulturguts nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen des Kulturgüterschutzes und des  
   Archivwesens erforderlich. 
    
 Die anerkannten Aufwendungen sind in der anliegenden Rechnungsaufstellung gekennzeichnet. Die 

Rechnungsaufstellung ist Bestandteil der Bescheinigung. Die Kosten sind durch die Originalrechnungen 
nachgewiesen worden. 

  
   Der Bauherr hat Maßnahmen in Eigenleistung durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden über 
   die bescheinigte Summe hinaus Nebenkosten beantragt (vgl. Rechnungsaufstellung). Die Prüfung 

und Zurechnung dieser Kosten zu den gemäß § 10g EStG begünstigten Aufwendungen obliegt dem 
Finanzamt. 

 

4. Die Arbeiten sind vor Beginn und bei Planungsänderung vor Beginn der geänderten Vorhaben am  

___________________ mit der Unteren Denkmalbehörde/der Bezirksregierung abgestimmt worden. 

 
5. Für die Maßnahmen wurden von einer der für Denkmalschutz, Denkmalpflege, Archivwesen oder ein 

anderes Kulturgut zuständigen Behörde 

  keine Zuschüsse gewährt. 
   
  folgende Zuschüsse gewährt: 
       
  

Zuschussgeber Maßnahme Bewilligungsdatum Betrag in EUR Auszahlungsdatum 

       

       

       

    
Gesamt 
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Werden Zuschüsse von einer für Denkmalschutz, Denkmalpflege, Archivwesen oder ein anderes Kulturgut 
zuständigen Behörde nach Ausstellung der Bescheinigung bewilligt, wird diese entsprechend geändert und dem 
Finanzamt Mitteilung hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt die Empfängerin/der Empfänger verpflichtet, für die 
Maßnahme vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse in ihrer/seiner Steuererklärung dem Finanzamt anzugeben, 
da sie zu einer Minderung der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen führen. 

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage beim Finanzamt und ist für Denkmäler gemäß § 29 Abs. 3 DSchG NRW 
gebührenpflichtig.  

Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Das 
Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere, ob die bescheinigte Maßnahme an 
einem Kulturgut durchgeführt worden ist, das im Eigentum der/des Steuerpflichtigen steht, ob die bescheinigten 
Aufwendungen steuerrechtlich dem Kulturgut i. S. des § 10g EStG zuzuordnen und keine Anschaffungskosten 
sind und inwieweit die Aufwendungen etwaige aus dem Kulturgut erzielte Einnahmen übersteigen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 

Datum, Unterschrift 
  

 

 Untere Denkmalbehörde/Bezirksregierung 
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Anlage 3 
Muster 3: Zusicherung gemäß § 38 VwVfG zu einer Bescheinigung über Herstellungs- und 

Erhaltungsmaßnahmen an einem Kulturgut i. S. v. § 10g des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 
 
Untere Denkmalbehörde/Bezirksregierung 
 

__________________________________ 
 

 
    als Vertreter/in für 

     

     

     

     

 
Z U S I C H E R U N G 

gemäß § 38 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG) zu einer Bescheinigung gemäß § 10g 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

hier: 

     

     
(Kulturgut, Adresse/Bezeichnung/Belegenheit)     

Anlagen zur Bescheinigung: 
Verzeichnis der geplanten Maßnahmen 

Antragsvordruck 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

Es wird bestätigt, dass  

  das Gebäude/der Gebäudeteil bzw. die gärtnerische, bauliche oder sonstige Anlage 
    
   gemäß §§ 3 oder 4 DSchG als Bau- oder Bodendenkmal geschützt ist. 
    
   Teil des nach § 5 DSchG NRW geschützten Denkmalbereichs ist. 
   
  das Mobiliar, der Kunstgegenstand, die Kunstsammlung, die wissenschaftliche Sammlung, 
  die Bibliothek oder das Archiv 
    
   in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturguts oder ein Verzeichnis national wertvoller Archive 
   eingetragen ist oder 
    
   sich seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befindet und die Erhaltung im 
   öffentlichen Interesse liegt. 
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Die geplanten, abgestimmten und in dem anliegenden Verzeichnis gekennzeichneten Maßnahmen können 
grundsätzlich nach Art und Umfang zur Erhaltung 

  des Gebäudes/Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung 
    
   des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs 
    
   der als Bau- oder Bodendenkmal geschützten baulichen, gärtnerischen oder sonstigen Anlage 
    
   des Kulturguts nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen des Kulturgüterschutzes und des  
   Archivwesens 
    
als erforderlich bezeichnet werden. 

Das Verzeichnis ist Bestandteil der Zusicherung. 

Dieses Schreiben ist keine Bescheinigung i. S. des § 10g Abs. 3 EStG. Es ist nicht zur Vorlage geeignet, um die 
Steuerbegünstigung in Anspruch zu nehmen. Allein das zuständige Finanzamt prüft, ob steuerlich begünstigte 
Aufwendungen für Herstellungs- oder Erhaltungsmaßnahmen i. S. des § 10g EStG oder hiernach nicht 
begünstigte andere Kosten vorliegen. 

Die endgültige Bescheinigung kann erst nach Abschluss der Maßnahme erteilt werden. Dazu sind alle 
Originalrechnungsbelege zusammen mit einem Verzeichnis der einzelnen Rechnungen nach anliegendem 
Antragsvordruck (vgl. dort Nr. 5) vorzulegen. Die Rechnungen und das Verzeichnis sind nach Firmen und 
Gewerken zu ordnen. Die Belege werden mit der Bescheinigung zurückgegeben. 

Die endgültige Bescheinigung kann nur erteilt werden, wenn die Maßnahmen so durchgeführt werden, wie sie mit 
der Unteren Denkmalbehörde/Bezirksregierung abgestimmt worden sind. Abweichungen und Planänderungen 
sind in jedem Fall erneut abzustimmen. 

Auch die endgültige Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuervergünstigung. Das Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere, ob die 
bescheinigte Maßnahme an einem Kulturgut durchgeführt worden ist, das im Eigentum der/des Steuerpflichtigen 
steht, ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich dem Kulturgut i. S. des § 10g EStG zuzuordnen und 
keine Anschaffungskosten sind und inwieweit die Aufwendungen etwaige aus dem Kulturgut erzielte Einnahmen 
übersteigen. 

Nach Abschluss der Maßnahmen wird die Untere Denkmalbehörde/Bezirksregierung die Arbeiten besichtigen und 
prüfen, ob sie entsprechend der Abstimmung ausgeführt wurden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 

Datum, Unterschrift 
  

 

 Untere Denkmalbehörde/Bezirksregierung 
 
 

 –  MBl. NRW. 2019 S. 433
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2.1
Denkmaleigenschaft

2.1.1
Das Gebäude oder der Gebäudeteil muss vor Beginn der 
Bauarbeiten gemäß §§ 3 oder 4 DSchG wirksam als Bau-
denkmal oder als Teil eines Denkmalbereichs gemäß 
§§ 5, 6 DSchG geschützt sein.

2.1.2
Wird erst im Verlauf der Baumaßnahmen erkennbar, dass 
ein Baudenkmal vorliegt, können die Aufwendungen be-
scheinigt werden, die ab dem Zeitpunkt entstehen, ab 
dem das Baudenkmal den öffentlich-rechtlichen Bindun-
gen des Denkmalschutzgesetzes unterliegt, vergleiche 
Nummer 2.3.1.3.

2.1.3
Entfällt die öffentlich-rechtliche Bindung nach dem 
DSchG für das Baudenkmal oder den Teil eines Denk-
malbereichs innerhalb des zwölf- beziehungsweise zehn-
jährigen Begünstigungszeitraums der §§  7i und 10f 
EStG, entfällt die steuerliche Begünstigung ab dem Jahr, 
das dem Wegfall der Denkmaleigenschaft folgt.

2.1.4
Der Wegfall der Denkmaleigenschaft ist dem zuständi-
gen Finanzamt gemäß §  4 der Mitteilungsverordnung 
vom 7. September 1993 (BGBl.  I S.  1554), die zuletzt 
durch Gesetz vom 23. Dezember 2003 (BGBl.  I S. 2848) 
geändert worden ist, im Folgenden MV, mitzuteilen.

2.1.5
Zuständig ist regelmäßig das Wohnsitzfi nanzamt der Ei-
gentümerin oder des Eigentümers. In Bauträgerfällen ist 
regelmäßig das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk 
der Bauträger seinen Sitz hat.

2.2
Erforderlichkeit der Aufwendungen

2.2.0 
Allgemeines

2.2.0.1
Die Aufwendungen müssen nach Art und Umfang dazu 
erforderlich sein, das Gebäude oder den Gebäudeteil als 
Baudenkmal zu erhalten oder sinnvoll zu nutzen. Für be-
stehende Gebäude innerhalb eines Denkmalbereichs, die 
nicht als Baudenkmal geschützt sind, müssen die Auf-
wendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung des ge-
schützten äußeren Erscheinungsbildes erforderlich sein.

2.2.0.2
Gebäude in der engeren Umgebung eines Baudenkmals, 
jedoch außerhalb eines Denkmalbereichs, erfüllen diese 
Voraussetzungen nicht.

2.2.1
Merkmal „zur Erhaltung des Baudenkmals erforderlich“

2.2.1.1
Das Merkmal „zur Erhaltung des Baudenkmals erfor-
derlich“ bedeutet, dass es sich um Aufwendungen für die 
Substanz des Baudenkmals handeln muss, die nach Art 
und Umfang erforderlich sind, um die Merkmale zu er-
halten, die die Eigenschaft des Gebäudes als Baudenk-
mal begründen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, muss 
nicht geprüft werden, ob die Aufwendungen zur sinnvol-
len Nutzung des Baudenkmals erforderlich waren.

2.2.1.2
Wegen des Tatbestandsmerkmals der „Erforderlichkeit“ 
ist ein strenger Maßstab an die Aufwendungen zu legen. 
Es reicht nicht aus, dass die Aufwendungen aus denk-
malpfl egerischer Sicht angemessen oder vertretbar sind, 
sie müssen unter denkmalpfl egerischen Gesichtspunkten 
notwendig sein. Die Tatsache, dass eine denkmalrechtli-
che Erlaubnis erteilt wurde, weil die Voraussetzungen 
hierfür vorlagen, entbindet nicht von der Prüfung, ob die 

224

Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der 
§§ 7i, 10f und 11b des Einkommensteuergesetzes

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung, 

und des Ministeriums der Finanzen

Vom 6. September 2019

Die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung für Her-
stellungs- und Anschaffungskosten bei Baudenkmälern 
und Gebäuden in Denkmalbereichen nach §§ 7i und 10f 
Absatz l des Einkommensteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl.  I 
S.  3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 4. August 2019 (BGBl.  I S.  1066) geändert worden 
ist, im Folgenden EStG, sowie die Regelung über den Ab-
zug von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmälern nach 
§§  10f Absatz  2 und 11b EStG setzen voraus, dass der 
oder die Steuerpfl ichtige durch eine Bescheinigung ge-
mäß § 7i Absatz 2 EStG nachweist, dass die vorgenom-
menen Maßnahmen an seinem Eigentum nach Art und 
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal 
oder zu seiner sinnvollen Nutzung, beziehungsweise zur 
Erhaltung des geschützten Erscheinungsbildes des 
Denkmalbereichs erforderlich und in Abstimmung mit 
der Bescheinigungsbehörde durchgeführt worden sind. 
Zuständig für die Erteilung der Bescheinigung gemäß 
§ 7i Absatz 2 EStG ist gemäß § 40 Satz 1 des Denkmal-
schutzgesetzes – vom 11. März 1980, das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934), geändert worden ist, im Folgenden DSchG, 
die Untere Denkmalbehörde.

1
Bescheinigungsverfahren

1.1
Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen, ver-
gleiche das als Anlage 1 diesem Runderlass beigefügte 
Muster 1. Für Gebäudeteile, die selbständige unbewegli-
che Wirtschaftsgüter sind, sowie für Eigentumswohnun-
gen und im Teileigentum stehende Räume sind grund-
sätzlich jeweils eigenständige Bescheinigungen auszu-
stellen, vergleiche das als Anlage 2 diesem Runderlass 
beigefügte Muster 2. 

1.2
In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und 
Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften kann stattdes-
sen auch eine Gesamtbescheinigung inklusive der Auf-
teilung auf die einzelnen Teilobjekte ausgestellt werden, 
soweit die Antragstellerin oder der Antragsteller wirk-
sam von den jeweiligen Erwerberinnen oder Erwerbern 
oder Eigentümerinnen oder Eigentümern bevollmächtigt 
wurde. Ist eine Gesamtbescheinigung erteilt worden, 
dürfen für diese Erwerberinnen oder Erwerber keine 
Einzelbescheinigungen, nach Anlage 2, Muster 2, mehr 
erteilt werden.

1.3
Zur erforderlichen objektbezogenen Aufteilung der be-
günstigten Aufwendungen vergleiche Nummer 5.2.3. 

1.4
Die Bescheinigung muss schriftlich von den Eigentüme-
rinnen oder Eigentümern beziehungsweise einer oder ei-
nem wirksam Bevollmächtigten beantragt werden, ver-
gleiche das als Anlage 1 diesem Runderlass beigefügte 
Muster 1. An eine Vertretung ist eine Bescheinigung nur 
zu erteilen, wenn eine wirksame Vertretungsvollmacht 
vorliegt.

2
Voraussetzungen einer Bescheinigung

Die Bescheinigung hat dem als Anlage 2 diesem Runder-
lass beigefügten Muster 2 zu entsprechen. Die Bescheini-
gung darf nur erteilt werden, wenn folgende Vorausset-
zungen vorliegen:
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zur Erhaltung der denkmalgeschützten Substanz erfor-
derlich sind. Andere Aufwendungen können auch unter 
dem Gesichtspunkt der sinnvollen Nutzung nicht in die 
Bescheinigung einbezogen werden.

2.2.5
Laufende Unterhaltung

2.2.5.1
Die laufende Unterhaltung eines Baudenkmals ist keine 
Baumaßnahme.

2.2.5.2
Laufende, wiederkehrende Unterhaltungskosten wie 
Wartungskosten für Heizungsanlagen oder Reinigungs-
kosten für Teppichböden und Ähnliches sind nicht be-
scheinigungsfähig. Besondere denkmalbedingte Pfl ege- 
und Unterhaltungskosten wie die restauratorische War-
tung oder Reinigung von Skulpturen oder einer 
Innendekoration beziehungsweise Renovierung einer 
Stuckdecke sind bescheinigungsfähig.

2.3
Vorherige Abstimmung

2.3.0 
Allgemeines

2.3.0.1
Die Baumaßnahmen müssen vor Beginn ihrer Ausfüh-
rung mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt wor-
den sein. § 9 DSchG bleibt unberührt. Die Abstimmung 
ist keine bloße Formalie. Sie dient der Feststellung der 
entscheidungsrelevanten Tatsachen, insbesondere des 
Zustandes des Denkmals, an dem Maßnahmen vorge-
nommen werden sollen, und der Sicherstellung der 
denkmalgerechten Ausführung der Arbeiten.

2.3.0.2
Die Abstimmung bedeutet die ausdrückliche Zustim-
mung beziehungsweise Billigung der konkret in Rede 
stehenden Maßnahme durch die Bescheinigungsbehörde, 
vergleiche Verwaltungsgericht Minden, Urteil vom 22. Ja-
nuar 2015 – 9 K 3635/13, juris, Urteil vom 12. Juli 2011 – 
1 K 1516/10, juris. Sie erfordert einen Austausch über-
einstimmender Auffassungen zur Denkmalverträglich-
keit einer Maßnahme, also ein „beiderseitiges 
Einverständnis hinsichtlich aller Ausführungsdetails der 
geplanten Maßnahme zwischen zuständiger Behörde und 
Bauherrn,“ vergleiche Bundesverwaltungsgericht, Be-
schluss vom 9. Mai 2018, 4 B 40.17, Randnummer 10, ju-
ris. 

2.3.0.3
An der Abstimmung ist das Amt für Denkmalpfl ege des 
Landschaftsverbandes zu beteiligen, vergleiche Num-
mer 5.4. 

2.3.0.4
Die Abstimmung kann innerhalb eines denkmalrechtli-
chen Erlaubnisverfahrens oder eines Baugenehmigungs-
verfahrens erfolgen, wenn dabei die unterschiedliche 
Zielsetzung der Verfahren beachtet wird.

2.3.1 
Fehlende vorherige Abstimmung

2.3.1.1
Ist eine vorherige Abstimmung unterblieben, liegen die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigung 
nicht vor, auch wenn die Denkmaleigenschaft nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen noch vorhanden ist.

2.3.1.2
Die fehlende vorherige Abstimmung kann nicht nachge-
holt oder durch eine nachträgliche Erteilung der Bauge-
nehmigung beziehungsweise denkmalrechtlichen Er-
laubnis nach § 9 DSchG ersetzt werden, vergleiche Bun-
desfi nanzhof, Beschluss vom 8. September 2004 – X B 
51/04, (BFH/NV 2005  S.  53). Das gilt auch dann, wenn 
sich das Ergebnis als denkmalverträglich darstellt.

Aufwendungen erforderlich sind. Die Erforderlichkeit 
der Baumaßnahmen muss sich aus dem Zustand des 
Baudenkmals vor Beginn der Baumaßnahmen und dem 
denkmalpfl egerisch sinnvoll erstrebenswerten Zustand 
ergeben, vergleiche Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 
19. Oktober 2015 – 4 K 4898/14, juris; Oberverwaltungs-
gericht NRW, Urteil vom 27. Juli 1998 – 7 A 3486/96, Bau-
rechtssammlung 77, Nummer  247. Aufwendungen, die 
nicht der Eigenart des Baudenkmals entsprechen, sind 
danach nicht bescheinigungsfähig. Dies gilt zum Beispiel 
für Aufwendungen für Anlagen und Einrichtungen, de-
ren Vorhandensein in Gebäuden mit gleicher Nutzungs-
art nicht üblich sind, vergleiche Verwaltungsgericht Min-
den, Urteil vom 22. Januar 2015 – 9 K 3635/13, juris, zum 
Beispiel Whirlpool, Sauna, Schwimmbad.

2.2.1.3
Die Prüfung der Erforderlichkeit schließt jedoch keine 
Angebots- und Preiskontrolle ein.

2.2.2
Merkmal „zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich“

2.2.2.1
Das Merkmal „zu seiner sinnvollen Nutzung erforder-
lich“ erweitert den Umfang der bescheinigungsfähigen 
Kosten. Das Merkmal ist erfüllt, wenn die Aufwendun-
gen die Denkmaleigenschaft nicht oder allenfalls uner-
heblich beeinträchtigen und erforderlich sind, um eine 
unter denkmalrechtlichen Gesichtspunkten sinnvolle 
Nutzung des Baudenkmals zu erhalten, wiederherzustel-
len oder zu ermöglichen, und geeignet erscheinen, die 
Erhaltung des Baudenkmals auf Dauer sicherzustellen.

2.2.2.2
Zur sinnvollen Nutzung gehören deshalb Maßnahmen 
zur Anpassung eines Baudenkmals an zeitgemäße Nut-
zungsverhältnisse. Dazu können im Einzelfall je nach 
Art der Nutzung Aufwendungen für Heizungsanlagen, 
Toiletten, Badezimmer, Aufzugsanlagen, sofern letztere 
erforderlich sind, zählen, in der Regel hingegen nicht 
Aufwendungen für Einbaumöbel, für den Einbau eines 
offenen Kamins oder eines Kachelofens, wenn bereits 
eine Heizungsanlage vorhanden ist.

2.2.3 
Merkmal „Erforderlichkeit“ und wirtschaftliche Nutzung

2.2.3.1
Zum Merkmal der „Erforderlichkeit“ gelten die Ausfüh-
rungen unter Nummer 2.2.1 entsprechend.

2.2.3.2
Zur sinnvollen Nutzung erforderlich sind auch Aufwen-
dungen, die dazu dienen, eine unter denkmalrechtlichen 
Gesichtspunkten vertretbare wirtschaftliche Nutzung 
des Baudenkmals zu ermöglichen, nicht jedoch Aufwen-
dungen, die dazu dienen, die wirtschaftliche Nutzung des 
Baudenkmals zu optimieren. Die Aufwendungen sind er-
forderlich, wenn sie aus denkmalpfl egerischer Sicht not-
wendig sind, weil anders eine sinnvolle Nutzung nicht si-
chergestellt werden kann, vergleiche Verwaltungsgericht 
Köln, Urteil vom 19. Oktober 2015 – 4 K 4898/14, juris; 
Oberverwaltungsgericht NRW, Urteil vom 27. Juli 1998 – 
7 A 3486/96, Baurechtssammlung 77, Nummer 247.

2.2.3.3
Aufwendungen, die ausschließlich auf Wirtschaftlich-
keitsüberlegungen beruhen, können nicht in die Beschei-
nigung aufgenommen werden. Hierzu gehört zum Bei-
spiel in der Regel der Ausbau des Dachgeschosses zu-
sätzlich zur vorhandenen Nutzung, vergleiche dazu 
Nummer 3.8.

2.2.4
Teilweise Unterschutzstellung

Stehen nur Teile eines Gebäudes unter Denkmalschutz 
und sind diese Gebäudeteile selbständig nicht nutzungs-
fähig, zum Beispiel Fassade, Dachreiter, so sind nur Auf-
wendungen an diesen Elementen selbst und den diese 
tragenden Gebäudeteilen bescheinigungsfähig, soweit sie 
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für die eine Bescheinigung begehrt wird, genau anzuge-
ben, zum Beispiel nach Gewerken oder Bauteilen. 

2.3.3.2
Unter Hinweis auf § 38 Absatz 3 VwVfG NRW sollte er 
verpfl ichtet werden, bei unvorhergesehenen Bauabläufen 
unverzüglich die Untere Denkmalbehörde zu benach-
richtigen.

2.3.3.3
Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu enthal-
ten, dass allein das zuständige Finanzamt prüft, ob die 
Aufwendungen steuerrechtlich zu den Anschaffungs-, 
Herstellungs-oder Erhaltungskosten im Sinne der §§ 7i, 
10f und 11b EStG gehören oder hiernach nicht begüns-
tigte andere Kosten vorliegen. Eine verbindliche Aus-
kunft über die zu erwartende Bemessungsgrundlage für 
die Steuervergünstigung kann nur das zuständige Fi-
nanzamt bei Vorliegen einer schriftlichen Zusicherung 
der Unteren Denkmalbehörde über den zu erwartenden 
Inhalt der Bescheinigung unter den allgemeinen Voraus-
setzungen für die Erteilung einer verbindlichen Aus-
kunft durch die Finanzämter nach § 89 der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Okto-
ber 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl.  I 
S. 1066) geändert worden ist, geben. Voraussetzung hier-
für ist eine Zusicherung nach dem diesem Runderlass als 
Anlage 3 beigefügten Muster 3.

2.3.3.4
Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des 
§ 7i Absatz 2 EStG. Sie ist nicht zur Vorlage geeignet, um 
die erhöhten Absetzungen in Anspruch zu nehmen.

2.3.3.5
Die Zusicherung erfolgt im Benehmen mit dem Amt für 
Denkmalpfl ege des Landschaftsverbandes, vergleiche 
Nummer 5.4.

3
Bescheinigungsfähigkeit einzelner Aufwendungen

3.1
Zuständigkeit für die steuerrechtliche Abgrenzung

Die steuerrechtliche Abgrenzung nach Herstellungskos-
ten, Anschaffungskosten und Erhaltungsaufwand sowie 
nach begünstigten und nicht begünstigten Anschaffungs-
kosten unter dem zeitlichen Gesichtspunkt des Ab-
schlusses eines obligatorischen Erwerbsvertrags oder ei-
nes gleichstehenden Rechtsakts im Sinne des §  7i Ab-
satz  1 Satz  5 EStG sowie die Zurechnung dieser 
Aufwendungen, vergleiche Nummer  3.3 und Num-
mer 3.9.2, nimmt das Finanzamt vor.

3.2
Tatsächlich angefallene Aufwendungen

3.2.1
Nur tatsächlich angefallene Aufwendungen sind beschei-
nigungsfähig. Dazu gehören die auf begünstigte Maß-
nahmen entfallenden Lohn- und Gehaltskosten für ei-
gene Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, Material 
und Betriebskosten, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, 
nicht aber die eigene Arbeitsleistung der Denkmaleigen-
tümerin oder des Denkmaleigentümers oder die Arbeits-
leistung unentgeltlich Beschäftigter, weil ersparte Kos-
ten steuerrechtlich nicht berücksichtigt werden können. 
Ebenfalls nicht bescheinigungsfähig ist der Wertverlust 
durch Entfernen von Altbausubstanz. Nicht entschei-
dend ist, ob die Aufwendungen nach DIN-Normen zu 
den Baukosten gehören. Die Kosten für Architektenleis-
tungen sind bescheinigungsfähig, soweit sie einer be-
günstigten Maßnahme zuzurechnen sind. Skonti, antei-
lige Beiträge zur Bauwesenversicherung oder sonstige 
Abzüge mindern die zu berücksichtigenden Kosten.

3.2.2
Einbehaltene Sicherungsleistungen mindern die beschei-
nigungsfähigen Kosten nicht.

2.3.1.3
Wird erst im Verlauf der Baumaßnahmen erkennbar, dass 
ein Baudenkmal vorliegt, können die Aufwendungen be-
scheinigt werden, die ab dem Zeitpunkt entstehen, ab 
dem das Baudenkmal den öffentlich-rechtlichen Bindun-
gen des Denkmalschutzgesetzes unterliegt, vergleiche 
Nummer 2.1, und die Baumaßnahmen betreffen, die vor 
ihrem Beginn mit der Unteren Denkmalbehörde abge-
stimmt worden sind. 

2.3.1.4
Werden in diesem Zusammenhang auch Baumaßnahmen 
durchgeführt, die nicht den mit der Unteren Denkmalbe-
hörde nach Maßgabe der denkmalpfl egerischen Zielset-
zungen beziehungsweise des Denkmalpfl egeplans erfolg-
ten Abstimmungen entsprechen, sind diese insoweit 
nicht bescheinigungsfähig. Sollten derartige Baumaß-
nahmen die denkmalpfl egerischen Zielsetzungen bezie-
hungsweise den Denkmalpfl egeplan im Ergebnis konter-
karieren, so dass zum Beispiel die Denkmaleigenschaft 
als solche verloren geht, können sie im Einzelfall dazu 
führen, dass selbst die im Vorfeld nach Maßgabe der 
denkmalpfl egerischen Zielsetzungen beziehungsweise 
des Denkmalpfl egeplans durchgeführten Baumaßnah-
men nicht mehr bescheinigungsfähig sind.

2.3.2 
Abstimmungsverfahren

2.3.2.1
Die Abstimmung zwischen den Beteiligten ist mit allen 
erheblichen Daten schriftlich festzuhalten.

2.3.2.2
Bereits im Rahmen der Abstimmung ist der Bauherr dar-
auf hinzuweisen, dass die steuerlichen Vergünstigungen 
nach §§ 7i, 10f und 11b EStG neben der denkmalrechtli-
chen Bescheinigung weitere Voraussetzungen enthalten, 
die durch das Finanzamt geprüft werden, insbesondere 
die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und 
ihre Zugehörigkeit zu den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht-
abziehbaren Kosten.

2.3.2.3
Um die ordnungsgemäße Durchführung der Baumaßnah-
men entsprechend der Abstimmung und die Abwicklung 
des Bescheinigungsverfahrens zu erleichtern, empfi ehlt 
es sich, bei dem schriftlichen Vermerk über die Abstim-
mung die vorgelegten Unterlagen in Bezug zu nehmen, 
darauf hinzuweisen, dass nur die abgestimmten Bau-
maßnahmen durchgeführt werden dürfen und dass jede 
Änderung einer erneuten vorherigen Abstimmung be-
darf, sowie zu bestimmen, dass bei der Endabrechnung 
der Maßnahme die zu bescheinigenden Kosten nach Ge-
werken aufzulisten und die Belege einschließlich der de-
taillierten, nachvollziehbaren und prüffähigen Original-
rechnungen vorzulegen sind.

2.3.2.4
Es ist empfehlenswert, ebenfalls schriftlich darauf hin-
zuweisen, dass bei Abweichungen der durchgeführten 
Baumaßnahmen von dem Ergebnis der Abstimmung 
keine Bescheinigung erteilt wird.

2.3.3 
Schriftliche Zusicherung nach § 38 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
12. November 1999 (GV. NRW. 1999  S.  602), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist, im Folgenden VwVfG

2.3.3.1
Um dem Bauherrn frühzeitig Klarheit über den Inhalt 
der zu erwartenden Bescheinigung zu geben, damit die 
Steuervergünstigung in die Finanzierung der Baumaß-
nahmen eingeplant werden kann, kommt die schriftliche 
Zusicherung nach §  38 VwVfG NRW in Betracht. Die 
Bauherrin oder der Bauherr hat hierfür die Tatbestände, 
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weise bescheinigungsfähig, wenn die historische Subs-
tanz und die denkmalbegründenden Eigenschaften er-
halten werden, die Aufwendungen für die Umnutzung 
erforderlich, vergleiche Nummer  2.2.3, und die Umnut-
zung unter denkmalpfl egerischen Gesichtspunkten ange-
messen ist.

3.4.2
Das setzt voraus, dass

a)   die Umnutzungsplanung im Detail denkmalfachlich 
abgestimmt wurde,

b)   die vorhandene statische Konstruktion erhalten 
bleibt, zum Beispiel das tragende Mauerwerk, die 
Ständer und die Balkenlagen,

c)   die nutzungsbedingten Einbauten leicht reversibel 
ausgeführt werden, um eine spätere Rückführung auf 
den originalen Zustand zu ermöglichen. In der Regel 
liegt dies nicht vor, zum Beispiel beim Ersatz einer 
Holzdecke durch eine Betondecke, die beim Einbau 
und beim Entfernen erhebliche Eingriffe in die Denk-
malsubstanz erfordert und auch eine Änderung der 
Statik bewirkt, wenn der Ersatz nicht aus statischen 
Gründen erforderlich ist,

d)   die nutzungsbedingten Eingriffe in das Baudenkmal, 
zum Beispiel Fensteröffnungen, Türöffnungen, unter 
Ausnutzung von baurechtlichen Ausnahmen und Be-
freiungen auf das unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden,

e)   die neue Nutzung sinnvoll ist, das heißt die Ausnut-
zung des Baukörpers, der Räume und Flächen sich 
der Denkmaleigenschaft des Gebäudes unterordnet 
und

f)  die Denkmaleigenschaft nicht wesentlich berührt 
wird.

Das unbedingt notwendige Maß der nutzungsbedingten 
Eingriffe und der Ausnutzung des Baukörpers kann zum 
Beispiel anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung er-
mittelt werden.

3.4.3
Führen solche Aufwendungen steuerrechtlich zu einem 
Neubau im bautechnischen Sinne, ist die Bescheinigung 
insoweit dennoch bindend für das Finanzamt, vergleiche 
Nummer 6.2. 

3.4.4
Ein Neubau im bautechnischen Sinne liegt vor, wenn die 
eingefügten Neubauteile dem Gesamtgebäude das Ge-
präge geben. Das ist dann der Fall, wenn die tragenden 
Gebäudeteile, zum Beispiel Fundamente, tragende Au-
ßen- und Innenwände, Geschossdecken und die Dach-
konstruktion, in überwiegendem Umfang ersetzt werden.

3.4.5
Werden Aufwendungen für die sinnvolle Umnutzung be-
scheinigt, so ist dies in der Bescheinigung entsprechend 
zu begründen, vergleiche Nummer 5.2.2.

3.5
Wiederherstellung

3.5.1
Aufwendungen für die Wiederherstellung eines beschä-
digten Gebäudes unter Verwendung von verbliebenen 
Gebäudeteilen sind grundsätzlich bescheinigungsfähig, 
wenn die maßgeblichen denkmalbegründenden Merk-
male des Gebäudes, zum Beispiel die Außenmauern, 
weitgehend erhalten sind und bleiben, also die Denkmal-
eigenschaft nicht in Frage gestellt wird.

3.5.2
Ist nur ein Teil eines Gebäudes ein unter Schutz stehen-
des Baudenkmal, zum Beispiel Fassaden, Decken, Dach-
reiter, Kellergewölbe, sind nur die Aufwendungen für 
Baumaßnahmen bescheinigungsfähig, die zur Erhaltung 
dieses Bauteils als Baudenkmal erforderlich sind. Sind 
diese Bauteile allein nicht wirtschaftlich nutzbar, kann 
der Umfang der bescheinigungsfähigen Aufwendungen 

3.3

Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge, Grunderwerbsteuer und weitere Nebenkosten

3.3.1
Zu den begünstigten Aufwendungen gehören grundsätz-
lich auch die Gemeinkosten.

3.3.2 
Werden bei in Eigenleistung durchgeführten Maßnah-
men Nebenkosten wie zum Beispiel Aufwendungen für 
angeschaffte Werkzeuge oder Maschinen, Fahrtkosten 
und ähnliches geltend gemacht, hat die Bescheinigungs-
behörde deren Erforderlichkeit dem Grunde nach zu be-
stätigen, jedoch nicht zu bescheinigen. Dem Finanzamt 
bleibt die Prüfung der Höhe der steuerbegünstigten Kos-
ten vorbehalten. In diesen Fällen ist in der Spalte „Prüf-
vermerk“ der Rechnungsaufstellung, vergleiche das die-
sem Runderlass als Anlage 1 beigefügte Muster 1, Anlage 
zu Nummer 5, ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.

3.3.3 
In die Bescheinigung ist in diesem Fall folgender Zusatz 
aufzunehmen:

„Der Bauherr hat Maßnahmen in Eigenleistung durchge-
führt. In diesem Zusammenhang wurden über die be-
scheinigte Summe hinaus Nebenkosten beantragt, ver-
gleiche die beigefügte Rechnungsaufstellung. Die Prü-
fung und Zurechnung dieser Kosten zu den gemäß §§ 7i, 
10f und 11b Einkommensteuergesetz begünstigten Auf-
wendungen obliegt dem Finanzamt.“

3.3.4
In Bauträgerfällen gehören zu den begünstigten Aufwen-
dungen auch die sogenannten Funktionsträgergebühren, 
zum Beispiel Treuhandgebühren, Baubetreuungskosten, 
vergleiche im Einzelnen das Schreiben des Bundesfi -
nanzministeriums vom 20. Oktober 2003 (BStBl.  I 
S.  546). Ebenso gehören dazu der Gewinnaufschlag des 
Bauträgers, die Grunderwerbsteuer und weitere An-
schaffungsnebenkosten. Diese Aufwendungen sind in ei-
ner von der Antragstellerin oder dem Antragsteller vor-
zulegenden Aufstellung, vergleiche das diesem Runder-
lass als Anlage 1 beigefügte Muster 1, Anlage zu 
Nummer  6, zu erfassen, die der Bescheinigung beizufü-
gen ist. Die Entscheidung, ob diese Aufwendungen zum 
Beispiel den Herstellungs- oder Anschaffungskosten 
oder den sofort abziehbaren Werbungskosten zuzurech-
nen sind, obliegt den Finanzämtern. 

3.3.5
Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer oder 
weitere Nebenkosten sind dementsprechend nicht zu be-
scheinigen. In die Bescheinigung ist stattdessen folgen-
der Zusatz aufzunehmen:

„Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen 
die in der beigefügten Anlage aufgeführten Gemeinkos-
ten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des 
Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Ne-
benkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil gemäß §§ 7i, 
10f, 11b EStG begünstigt, der nach den Feststellungen 
des Finanzamts zu den Anschaffungskosten im Sinne des 
§ 7i Absatz 1 Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten 
gehört, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfal-
len.“

3.3.6
Zur hieraus folgenden Prüfverpfl ichtung des Finanzamts 
vergleiche Nummer 6.2.

3.4
Sinnvolle Umnutzung

3.4.1
Aufwendungen für die sinnvolle Umnutzung eines Ge-
bäudes, dessen ursprünglicher oder früherer Verwen-
dungszweck nicht mehr zeitgemäß oder nicht mehr reali-
sierbar ist, zum Beispiel infolge des Strukturwandels in 
Gewerbe, Landwirtschaft oder Industrie, sind ausnahms-
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3.8.6

Entsteht durch die Baumaßnahmen ein steuerrechtlich 
selbständiges Wirtschaftsgut, zum Beispiel ein getrennt 
vom Baudenkmal errichtetes Gebäude, sind die Aufwen-
dungen nicht nach §§ 7i, 10f oder 11b EStG begünstigt. 
Diese Prüfung der steuerrechtlichen Zuordnung der Auf-
wendungen obliegt dem Finanzamt.

3.9

Neue Stellplätze und Garagen

3.9.1

Maßnahmen zur Errichtung neuer Stellplätze oder Gara-
gen innerhalb oder außerhalb des Gebäudes können nur 
bescheinigt werden, wenn sie zur sinnvollen Nutzung des 
Gebäudes unerlässlich sind.

3.9.2

Auch in diesen Fällen kommt eine Vergünstigung für sol-
che Aufwendungen nur in Betracht, wenn sie steuer-
rechtlich zu den Anschaffungskosten im Sinne des §  7i 
Absatz  1 Satz  5 EStG oder den Herstellungskosten des 
Baudenkmals gehören. Das prüft das Finanzamt.

3.9.3

Steht die Errichtung der Stellplätze oder Garagen mit 
einer nicht begünstigten Erweiterungsmaßnahme am 
Baudenkmal, zum Beispiel Schaffung zusätzlicher Woh-
nungen, im Zusammenhang, sind die Aufwendungen 
hierfür in keinem Fall begünstigt.

3.9.4

Nach den vorstehenden Grundsätzen sind auch Zahlun-
gen zur Ablösung einer Stellplatzverpfl ichtung zu be-
scheinigen. Eine Vergünstigung kommt auch hier nur in 
Betracht, wenn die Aufwendungen steuerrechtlich zu 
den Anschaffungskosten im Sinne des §  7i Absatz  1 
Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten des Baudenk-
mals gehören. Das prüft das Finanzamt.

3.9.5

Werden Garagen oder Stellplätze in einem Baudenkmal 
eingerichtet, zum Beispiel in einer ehemaligen Remise, 
sind die Aufwendungen bescheinigungsfähig, wenn sie 
zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung des Baudenk-
mals unerlässlich sind.

3.9.6

Nummer 3.8.5 gilt entsprechend.

3.10

Nicht übliche Anlagen, Einrichtungen und bewegliche 
Einrichtungsgegenstände

3.10.1

Kosten für Anlagen und Einrichtungen, die in Gebäuden 
mit gleicher Nutzungsart nicht üblich sind, zum Beispiel 
Schwimmbecken innerhalb und außerhalb des Gebäu-
des, Sauna, Bar, Kegelbahn, Alarmanlagen sowie offener 
Kamin oder Kachelofen, wenn bereits eine Heizungsan-
lage vorhanden ist, können nur bescheinigt werden, 
wenn die Anlagen und Einrichtungen zu den denkmalbe-
gründenden Merkmalen zählen. 

3.10.2

Nicht bescheinigungsfähig sind in der Regel Aufwen-
dungen für bewegliche Einrichtungsgegenstände, zum 
Beispiel Ausstellungsvitrinen und Ähnliches, Lautspre-
cher und Rundfunkanlagen – zum Beispiel für Cafés, 
Gaststätten –, Möbel, Regale, Lampen, Spiegel, Gardi-
nenleisten, Teppiche und Teppichböden – sofern sie nicht 
auf den Rohfußboden verlegt oder aufgeklebt sind –, 
Waschmaschinen, auch wenn sie mit Schrauben an ei-
nem Zementsockel befestigt sind, und Einbaumöbel.

auch nicht unter dem Gesichtspunkt der sinnvollen Nut-
zung ausgeweitet werden.

3.5.3
Ist zum Beispiel nur die Fassade als Teil einer baulichen 
Anlage ein Baudenkmal, sind deshalb die Aufwendungen 
für den Abbruch und die Wiedererrichtung des hinter 
der Fassade liegenden Gebäudes nicht begünstigt. Be-
scheinigungsfähig sind die Aufwendungen für die In-
standsetzung der Fassade sowie für die erschwerte Bau-
stelleneinrichtung, die erschwerten Bauabläufe oder be-
sondere bautechnische Vorkehrungen.

3.6
Wiederaufbau und völlige Neuerrichtung

Die Aufwendungen für den Wiederaufbau eines verloren-
gegangenen oder beseitigten Baudenkmals sowie eine 
völlige Neuerrichtung eines Denkmals sind nicht be-
scheinigungsfähig.

3.7
Denkmalrest

3.7.1
Wird ein Baudenkmal entkernt und dabei schützens-
werte Substanz im Inneren des Gebäudes entfernt und 
durch neue Einbauten ersetzt, und ist der verbleibende 
Gebäuderest weiterhin ein Baudenkmal, können nur die 
Aufwendungen bescheinigt werden, die zur Erhaltung 
dieses Restes, zum Beispiel der Außenmauern, erforder-
lich waren. Von einer nicht begünstigten Entkernung ist 
auszugehen, wenn schützenswerte Substanz im Gebäud-
einnern entfernt wird. Begrifflich setzt die Entkernung 
voraus, dass die ursprünglich vorhandenen Inneneinbau-
ten für den Denkmalcharakter des Baudenkmals wesent-
lich waren und in ihrem vorhandenen Zustand eine dau-
erhafte Nutzung ermöglichen. 

3.7.2
Die Aufwendungen für die Entkernung – Zerstörung der 
Denkmalsubstanz – und die neuen Inneneinbauten kön-
nen regelmäßig nicht bescheinigt werden. Eine Aus-
nahme gilt bei Aufwendungen für die Inneneinbauten, 
die zur Erhaltung der noch denkmalwerten Außenmau-
ern wesentlich waren, zum Beispiel auf statische Erfor-
dernisse zurückgehende Decken und Wände.

3.8
Neue Gebäudeteile

3.8.1
Aufwendungen für neue Gebäudeteile zur Erweiterung 
der Nutzfl äche, zum Beispiel Anbauten oder Erweiterun-
gen, können nicht bescheinigt werden. Hierunter fallen 
zum Beispiel neuerrichtete Balkone, Terrassen und Win-
tergärten.

3.8.2
Ausnahmen sind denkbar, wenn die Aufwendungen zur 
sinnvollen Nutzung unerlässlich sind und ohne sie eine 
denkmalgemäße Nutzung objektiv und nicht nur nach 
den Bedürfnissen des Berechtigten ausgeschlossen ist.

3.8.3
Entsprechendes gilt für Ausbauten, zum Beispiel des 
Dachgeschosses zur Erweiterung der Nutzfl äche.

3.8.4

Ergibt sich nicht schon aus den tatsächlichen Gegeben-
heiten, zum Beispiel nicht zeitgemäßer Umfang der 
Wohn- oder Nutzfl äche oder bauphysikalische Sensibili-
tät eines Gebäudes, dass die Aufwendungen zur Erweite-
rung der Wohn- oder Nutzfl äche unerlässlich sind, so 
kann die Erforderlichkeit durch eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung nachgewiesen werden.

3.8.5
Aufwendungen für Nutzungserweiterungen können nur 
bescheinigt werden, wenn dies entsprechend begründet 
wird, vergleiche Nummer 5.2.
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Einbau eines Bades, können daher nicht bescheinigt 
werden, auch dann nicht, wenn sie einer sinnvollen Nut-
zung dienen. Nicht bescheinigungsfähig sind grundsätz-
lich auch Aufwendungen für Baumaßnahmen an der 
Rückseite des Gebäudes, wenn nur das Erscheinungsbild 
des öffentlichen Straßenraums geschützt ist. Aufwen-
dungen, die der Erhaltung der das Erscheinungsbild tra-
genden historisch erhaltenswerten Bausubstanz dienen, 
sind bescheinigungsfähig. Aufwendungen für Baumaß-
nahmen an einem den Denkmalbereich störenden Ge-
bäude sind dann bescheinigungsfähig, wenn mit den 
Baumaßnahmen denkmalschutzrechtliche Anforderun-
gen erfüllt werden. Nicht bescheinigungsfähig sind Auf-
wendungen für Neubauten innerhalb des Denkmalbe-
reichs.

5
Erstellung der Bescheinigung

5.1
Anerkannte Aufwendungen

5.1.1
Nach der Prüfung bescheinigt die Untere Denkmalbe-
hörde den Gesamtbetrag der Aufwendungen, die nach 
Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes oder Ge-
bäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen 
Nutzung erforderlich sind, beziehungsweise die nach Art 
und Umfang zur Erhaltung des schützenswerten äußeren 
Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs erforderlich 
sind, und die in Abstimmung mit der Unteren Denkmal-
behörde durchgeführt worden sind.

5.1.2
Die anerkannten Aufwendungen sind in dem von der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller zu erstellenden 
Verzeichnis der Rechnungen zu kennzeichnen, vergleiche 
das diesem Runderlass als Anlage 1 beigefügte Muster 1, 
Anlage zu Nummer 5.

5.2
Inhalt der Bescheinigung

5.2.1
Die Bescheinigung ist objektbezogen. Sie muss die ge-
naue Bezeichnung des Baudenkmals oder des Teils des 
Denkmalbereichs sowie den Namen und die Adresse der 
Gebäudeeigentümerin oder des Gebäudeeigentümers 
oder Bauherrn und die auf sie oder ihn entfallenden Auf-
wendungen enthalten (vergleiche Nummer 7.1). Bei einer 
Vertreterin oder einem Vertreter ist deren oder dessen 
wirksame Vertretungsvollmacht zu prüfen, bevor die Be-
scheinigung für die Vertretene oder den Vertretenen aus-
gestellt wird.

5.2.2
Bei Umnutzungen, vergleiche Nummer  3.4, und Nut-
zungserweiterungen, vergleiche Nummer  3.8, ist der 
rechtfertigende Ausnahmetatbestand zu erläutern.

5.2.3
Betreffen Baumaßnahmen mehrere Einzelobjekte, für die 
jeweils selbständige Bescheinigungen auszustellen sind, 
zum Beispiel mehrere Eigentumswohnungen in einem 
Gesamtobjekt – vergleiche Nummer  1.1 –, oder für die 
eine Gesamtbescheinigung ausgestellt wird – vergleiche 
Nummer 1.2 –, und die Aufteilung in einer Anlage beige-
fügt ist, ist die Zuordnung der Gesamtaufwendungen 
grundsätzlich nach den vorgelegten Aufteilungsschlüs-
seln vorzunehmen, sofern diese nach rein wirtschaftli-
chen Kriterien erfolgten. Andernfalls sind die Gesamt-
aufwendungen nach den folgenden Grundsätzen auf die 
Einzelobjekte aufzuteilen:

a)   Die das Gesamtgebäude, also das Gemeinschaftsei-
gentum, zum Beispiel tragende Elemente, Fassade, 
Dach, Treppenhaus, betreffenden Kosten sind den ei-
genständigen Gebäudeteilen jeweils anteilig nach 
dem Verhältnis der Nutzfl ächen zuzuordnen.

b)   Aufwendungen, die nicht das Gesamtgebäude betref-
fen, sind ebenfalls im Nutzfl ächenverhältnis aufzutei-
len, soweit die Ausstattung der einzelnen Gebäude-

3.11
Historische Ausstattung, Außenanlagen sowie Erschlie-
ßungskosten

3.11.1
Aufwendungen für Einbauschränke, Zierstücke, Wappen, 
Stuckierungen, Balustraden, Freitreppen, Befestigungen, 
Mauern usw. sind bescheinigungsfähig, sofern sie zum 
historischen Bestand des Gebäudes gehören.

3.11.2
Nicht begünstigt sind jedoch Aufwendungen für Außen-
anlagen, wie zum Beispiel Hofbefestigungen, Rasenanla-
gen, Blumen, Ziersträucher und Bäume, auch wenn die-
sen Außenanlagen Baudenkmalqualität zukommt. Etwas 
Anderes kommt nur in Betracht, wenn die Aufwendun-
gen für die Anlagen zu den Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten oder zum Erhaltungsaufwand des Gebäudes 
gehören. Diese Prüfung obliegt dem Finanzamt.

3.11.3
Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat in der 
Rechnungsaufstellung, vergleiche das diesem Runderlass 
als Anlage 1 beigefügte Muster 1, Anlage zu Nummer 5, 
kenntlich zu machen, in welcher Höhe Aufwendungen 
auf Außenanlagen entfallen und welcher Art diese Au-
ßenanlagen sind, vergleiche Nummer  7.1. Die Untere 
Denkmalbehörde hat in der Rechnungsaufstellung zu 
vermerken, ob und inwieweit Aufwendungen für Außen-
anlagen in der bescheinigten Summe enthalten sind. Die 
Untere Denkmalbehörde soll Aufwendungen für Außen-
anlagen, die eindeutig nicht zu den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten oder zum Erhaltungsaufwand des 
Gebäudes gehören, von vornherein nicht bescheinigen. 
Das Finanzamt prüft für die bescheinigten Aufwendun-
gen für Außenanlagen, ob diese zu den Herstellungs- 
oder Anschaffungskosten oder zum Erhaltungsaufwand 
des Gebäudes gehören und damit nach §§  7i, 10f, 11b 
EStG begünstigt sind.

3.11.4
§ 10g EStG bleibt unberührt.

3.11.5
Erschließungskosten, wie zum Beispiel Aufwendungen 
für den Anschluss des Gebäudes an das Stromversor-
gungsnetz, das Gasnetz, die Wasser- und Warmwasser-
versorgung und die Abwasserleitungen, sowie die Ge-
bühren für die Herstellung des Kanalanschlusses gehö-
ren zu den im Grundsatz begünstigten Herstellungskos-
ten des Gebäudes. Andere Erschließungskosten, wie zum 
Beispiel Straßenanliegerbeiträge , Beiträge für Versor-
gungs- und Entsorgungsanlagen, Kanal- und Sielbaubei-
träge, gehören zu den nicht begünstigten nachträglichen 
Anschaffungskosten des Grund und Bodens.

3.12
Translozierung

Die Aufwendungen für die Translozierung eines Bau-
denkmals können nur bescheinigt werden, wenn die Ei-
genschaft als Baudenkmal auch nach der Translozierung 
erhalten bleibt.

3.13
Photovoltaikanlagen 

Die Kosten für die Installation von Photovoltaikanlagen 
sind nicht begünstigt.

4
Gebäude, das allein kein Baudenkmal, aber Teil eines 
Denkmalbereichs ist (§  7i Absatz  1 Satz  4, §  11b Ab-
satz 1 Satz 2 EStG)

Aufwendungen für ein bestehendes Gebäude innerhalb 
eines Denkmalbereichs, das allein nicht nach §§ 3 oder 4 
DSchG geschützt ist, können nur bescheinigt werden, 
wenn die baulichen Maßnahmen nach Art und Umfang 
zur Erhaltung des schützenswerten äußeren Erschei-
nungsbildes des nach §§  5,6 DSchG geschützten Denk-
malbereichs erforderlich sind. Aufwendungen für Bau-
maßnahmen innerhalb des Gebäudes, zum Beispiel der 
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nanzamt die Änderung der Bescheinigung gemäß § 4 MV 
mitzuteilen.

5.4
Benehmen des Landschaftsverbandes

Gemäß §  40 DSchG wird die Bescheinigung im Beneh-
men mit dem Landschaftsverband ausgestellt. Hierzu 
fertigt die Untere Denkmalbehörde ihren Entschei-
dungsentwurf und überlässt diesen dem Landschaftsver-
band. Sofern im Einzelfall erforderlich, sind die zu des-
sen Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Der Landschaftsverband bewertet die beabsichtigte Ent-
scheidung aus seiner fachlichen Sicht unter Berücksich-
tigung des Abstimmungsergebnisses, vergleiche Num-
mer 2.3.0.3.

5.5
Datenschutz

Die für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens 
zuständigen Stellen haben die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu beachten.

6
Bindungswirkung der Bescheinigung

6.1
Prüfungsumfang der Unteren Denkmalbehörde

6.1.1
Bei der Bescheinigung handelt es sich um einen Verwal-
tungsakt gemäß §  35 Satz1 VwVfG NRW in Form eines 
Grundlagenbescheids mit Bindungswirkung für steuerli-
che Folgebescheide gemäß §  175 Absatz1 Satz  1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung. Die Bescheinigungen binden 
die Finanzämter im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen 
Umfangs. Die verbindlichen Feststellungen der Beschei-
nigung beschränken sich auf Tatbestände des Denkmal-
rechts. Sie erstrecken sich nicht auf die steuerrechtlichen 
Begriffe wie Herstellungskosten oder Erhaltungsauf-
wand und die sonstigen steuerrechtlichen Voraussetzun-
gen, die einer abschließenden Prüfung durch das Finanz-
amt vorbehalten sind. 

6.1.2
Das Bescheinigungsverfahren umfasst deshalb die Prü-
fung,

a)   ob das Gebäude oder, der Gebäudeteil nach den Vor-
schriften des DSchG ein geschütztes Baudenkmal 
oder Teil eines geschützten Denkmalbereichs ist,

b)   ob die Baumaßnahmen nach Art und Umfang

 aa)  zur Erhaltung des Gebäudes oder Gebäudeteils 
als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nut-
zung oder

 bb)  bei einem Gebäude innerhalb eines Denkmalbe-
reichs zur Erhaltung des schützenswerten äuße-
ren Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs

 erforderlich waren,

c)   ob die Arbeiten vor Beginn und in Gestalt ihrer 
Durchführung mit der Unteren Denkmalbehörde ab-
gestimmt waren,

d)   in welcher Höhe die Aufwendungen, die die vorste-
henden Voraussetzungen erfüllen, angefallen sind und 

e)   ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Zuschüsse 
aus öffentlichen Mitteln durch eine der für Denkmal-
schutz oder Denkmalpfl ege zuständigen Behörden ge-
zahlt worden sind oder

f)   nach dem Ausstellen der Bescheinigung Zuschüsse 
aus öffentlichen Mitteln durch eine der für Denkmal-
schutz oder Denkmalpfl ege zuständigen Behörden ge-
zahlt werden, vergleiche Nummer 5.3.

6.1.3
Der Bauherr ist darauf hinzuweisen, dass die bescheinig-
ten Aufwendungen steuerlich nur berücksichtigt werden 
können, wenn das zuständige Finanzamt die ihm oblie-

teile identisch ist (zum Beispiel vergleichbare Fliesen, 
Bodenbeläge, Sanitärinstallationen). Weichen die 
Ausstattungsmerkmale (zum Beispiel aufgrund von 
Sonderwünschen der Eigentümerinnen oder Eigentü-
mer) voneinander ab oder betreffen Baumaßnahmen 
nur eine Wohnung, zum Beispiel im Falle eines Dach-
geschossausbaus, ist eine direkte Zuordnung zum 
Einzelobjekt vorzunehmen.

5.2.4
In Fällen, in denen der Bauträger die einzelnen Eigen-
tumseinheiten zu unterschiedlichen Quadratmeterprei-
sen veräußert, kann eine abweichende Aufteilung in Be-
tracht kommen.

5.2.5
Gesamtaufwendungen sind die dem Bauträger in Rech-
nung gestellten und an die Erwerberin oder den Erwer-
ber weitergegebenen Kosten für Baumaßnahmen.

5.2.6
Bei mehrjährigen Baumaßnahmen ist Beginn und Ende 
der Baumaßnahmen in die Bescheinigung aufzunehmen.

5.2.7
Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört 
auch die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. 
Soweit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, 
kann die Bescheinigung auf Begehren der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers auf die Nettorechnungsbe-
träge beschränkt werden. Schuldet der Bauherr die Um-
satzsteuer aus den von ihm bezogenen Leistungen nach 
§  13b des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl.  I S.  386), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, kann die 
von ihm an das Finanzamt abgeführte Umsatzsteuer in 
die Bescheinigung einbezogen werden. Voraussetzung ist, 
dass die Anmeldung und Zahlung der nach §  13b des 
Umsatzsteuergesetzes geschuldeten Umsatzsteuer nach-
gewiesen sind.

5.2.8
In die Bescheinigung ist folgender Hinweis aufzuneh-
men: 

„Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Das 
Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzun-
gen, insbesondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen 
als Betriebsausgaben, als Werbungskosten oder wie Son-
derausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen 
zu den Anschaffungskosten im Sinne des §  7i Absatz  1 
Satz  5 EStG oder zu den Herstellungskosten, zu den 
Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, 
oder zu den nicht abziehbaren Kosten.“

5.2.9
Der Bescheinigung ist gemäß § 37 Absatz 6 VwVfG NRW 
eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen.

5.3
Zuschüsse

5.3.1
In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, 
die eine der für Denkmalschutz oder Denkmalpfl ege zu-
ständigen Behörden der Empfängerin oder dem Empfän-
ger der Bescheinigung aus öffentlichen Mitteln gewährt 
hat. Für Denkmalschutz oder Denkmalpfl ege zuständige 
Behörden in Nordrhein-Westfalen sind die jeweils örtlich 
zuständigen Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbände 
und Bezirksregierungen.

5.3.2
Durch eine Nebenbestimmung und geeignete organisato-
rische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Beschei-
nigung entsprechend § 7i Absatz 2 Satz 2 EStG geändert 
werden kann, wenn solche Zuschüsse nach Ausstellung 
der Bescheinigung gewährt werden. Die steuerliche Fest-
setzungsfrist ist insoweit unbeachtlich. Die Untere 
Denkmalbehörde ist verpfl ichtet, dem zuständigen Fi-
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nungen auf Außenanlagen entfallen und welcher Art 
diese Außenanlagen sind, vergleiche Nummer 3.11.

7.1.2

Der Antragstellerin oder dem Antragsteller lediglich 
elektronisch zugegangene Rechnungen können als Origi-
nalrechnungen nur berücksichtigt werden, wenn die 
Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des In-
halts der Rechnungen durch die Vorlage weiterer Unter-
lagen, zum Beispiel Werkvertrag, Überweisungs- oder 
Zahlungsbeleg, nachgewiesen werden und die Lesbarkeit 
der Rechnungen und weiteren Unterlagen gewährleistet 
ist.

7.1.3

Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Ab-
schlagsrechnungen und Kostenvoranschläge ersetzen 
keine Schlussrechnung. Kassenzettel müssen Menge, Ar-
tikel und Preis eindeutig erkennen lassen.

7.1.4

Pauschalrechnungen von Handwerkern können nur be-
rücksichtigt werden, wenn das Original-Angebot, das 
dem Pauschalvertrag zugrunde liegt, beigefügt ist. Wenn 
es zur Prüfung der Einzelleistungen erforderlich ist, 
kann die Vorlage der Original-Kalkulation verlangt wer-
den. Genehmigungs- und Prüfungsgebühren gehören zu 
den Kosten der genehmigten oder geprüften Baumaß-
nahme.

7.1.5

Die Untere Denkmalbehörde hat zu bescheinigen, ob die 
dem Bescheinigungsantrag zugrunde liegende Maß-
nahme durchgeführt wurde und die Kosten durch Vor-
lage der Originalrechnungen nachgewiesen wurden.

7.1.6

Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Be-
standteil der Bescheinigung. Sie ist daher der Bescheini-
gung immer beizufügen. Die Untere Denkmalbehörde 
hat darauf die anerkannten Aufwendungen kenntlich zu 
machen.

7.2

Nachweis bei Durchführung durch Bauträger, Baube-
treuer oder Generalunternehmer

7.2.1

Bei Bauherrinnen oder Bauherren, beziehungsweise Er-
werberinnen oder Erwerbern, die einen Bauträger, Bau-
betreuer oder Generalunternehmer mit der Durchfüh-
rung der Maßnahmen zu einem Pauschalpreis beauftragt 
haben, und in vergleichbaren Fällen ist die notwendige 
Prüfung der Einzelleistungen nur möglich, wenn die An-
tragstellerin oder der Antragsteller die spezifi zierten 
Originalrechnungen der Handwerker, Subunternehmer 
und Lieferanten an den Bauträger oder Ähnliche sowie 
einen detaillierten Einzelnachweis über die Vergütungen 
für dessen eigene Leistungen vorlegt. Wenn es zur Prü-
fung der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vor-
lage der Original-Kalkulation verlangt werden.

7.2.2

Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der Insol-
venz des Bauträgers nicht möglich, kann die Bescheini-
gung nur erteilt werden, wenn die begünstigten Aufwen-
dungen einzeln nach Gewerken durch ein von der Erwer-
berin oder vom Erwerber vorzulegendes Gutachten einer 
oder eines Bausachverständigen nachgewiesen werden 
und die Erwerberin oder der Erwerber die Insolvenz des 
Bauträgers glaubhaft macht. Der an den Bauträger ge-
zahlte Kaufpreis bildet die Obergrenze der bescheini-
gungsfähigen Aufwendungen. Dies gilt analog, wenn eine 
Schlussrechnung für ein einzelnes Gewerk wegen Insol-
venz des beauftragten Unternehmens nicht vorgelegt 
werden kann.

gende Prüfung der weiteren steuerrechtlichen Vorausset-
zungen durchgeführt hat, vergleiche Nummer 5.2.8.

6.1.4
Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch 
in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die Fi-
nanzämter und Finanzgerichte. Ist jedoch aus Sicht des 
Finanzamts offensichtlich, dass die Bescheinigung für 
Baumaßnahmen erteilt worden ist, bei denen die Voraus-
setzungen nicht vorliegen, hat das Finanzamt ein Re-
monstrationsrecht, das heißt, es kann die Untere Denk-
malbehörde zur Überprüfung veranlassen sowie um 
Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung bitten, 
zum Beispiel bei fehlendem Hinweis auf das Prüfungs-
recht des Finanzamtes.

6.1.5
Lehnt die Untere Denkmalbehörde eine Aufhebung, be-
ziehungsweise Änderung der erteilten Bescheinigung ab, 
so hat sie die hierfür maßgebenden Gründe dem Finanz-
amt mitzuteilen. Nimmt die Finanzverwaltung zu dieser 
ablehnenden Entscheidung erneut Stellung, entscheidet 
die Obere Denkmalbehörde.

6.1.6
Ist nach der Überprüfung die Bescheinigung teilweise 
oder vollständig zurückzunehmen, so ist die Befristung 
gemäß § 48 Absatz 4 VwVfG NRW zu beachten. Die Un-
tere Denkmalbehörde ist verpfl ichtet, dem Finanzamt die 
Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung gemäß § 4 
MV mitzuteilen.

6.2
Prüfungsumfang des Finanzamts

Die Finanzämter haben zu prüfen,

a)   ob die vorgelegte Bescheinigung von der nach Lan-
desrecht zuständigen oder von der Landesregierung 
bestimmten Behörde ausgestellt worden ist,

b)   ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich 
zu den Herstellungskosten oder den Anschaffungs-
kosten im Sinne des § 7i Absatz l Satz 5 EStG, zu den 
sofort abziehbaren Werbungskosten, insbesondere 
zum Erhaltungsaufwand, oder zu den nicht abziehba-
ren Kosten des Gebäudes gehören,

c)   ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwen-
dungen gezahlt werden oder worden sind,

d)   ob die Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder, bei 
eigengenutzten Gebäuden, wie Sonderausgaben be-
rücksichtigt werden können,

e)   in welchem Veranlagungszeitraum die erhöhten Ab-
setzungen, die Verteilung von Erhaltungsaufwand 
oder der Abzug wie Sonderausgaben erstmals in An-
spruch genommen werden können und

f)   in welcher Höhe Gemeinkosten, Funktionsträgerge-
bühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer sowie 
weitere Nebenkosten angefallen sind und in welcher 
Höhe diese auf die begünstigten Maßnahmen entfal-
len, vergleiche hierzu Nummer 3.3.

7
Nachweis der entstandenen Aufwendungen

7.1
Rechnungsbelege

7.1.1
Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvoll-
ziehbaren und prüffähigen Originalrechnungen sind von 
der Antragstellerin oder vom Antragsteller vollständig 
nach Gewerken geordnet, entsprechend dem diesem 
Runderlass in Anlage 1 beigefügten Mustervordruck, 
„Rechnungsaufstellung“, vergleiche Muster 1 – Anlage 1, 
Anlage zu Nummer 5 aufzulisten. Darin sind auch Anga-
ben zum Zahlbetrag und Zahlungsdatum der einzelnen 
Rechnungen sowie zum Zeitpunkt der Ausführung der 
Baumaßnahme zu tätigen. Außerdem muss aus den An-
gaben hervorgehen, welche der Rechnungen und in wel-
cher Höhe Aufwendungen aus zusammengefassten Rech-
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9.3
Die angefallenen Gebühren sind, sofern das Objekt zur 
Einkunftserzielung genutzt wird, als Werbungskosten 
beziehungsweise Betriebsausgaben abziehbar.

10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

10.1
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

10.2
Der gemeinsame Runderlass des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und des Finanz-
ministeriums vom 4. Juli 2016 (MBl. NRW. S.  623) tritt 
gleichzeitig außer Kraft. 

10.3
Dieser Runderlass tritt am 31. Dezember 2024 außer 
Kraft.

8

Schlussbestimmungen

8.1

Die Oberen Denkmalbehörden sollen die Unteren Denk-
malbehörden beim Ausstellen von Steuerbescheinigun-
gen beraten und im Rahmen ihrer Aufgabe nach dem 
Ordnungsbehördengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S.  528), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), geändert worden 
ist, beaufsichtigen.

8.2

Die Bezirksregierungen, die in Fällen einer Zuständig-
keit gemäß § 21 Absatz 3 DSchG auch über die Beschei-
nigungsfähigkeit der Aufwendungen für Baumaßnahmen 
gemäß §§  7i, 10f, 11 b EStG entscheiden, haben dafür 
Sorge zu tragen, dass die Untere Denkmalbehörde recht-
zeitig und formalrechtlich einwandfrei in den Abstim-
mungsprozess einbezogen und damit in die Lage versetzt 
wird, die Bescheinigung entsprechend dieser Richtlinie 
auszustellen. Sie haben zusätzlich im Rahmen ihrer Be-
ratungspfl icht die Betroffenen auf das Abstimmungser-
fordernis vor Beginn der Baumaßnahmen mit der Unte-
ren Denkmalbehörde hinzuweisen.

8.3

Die in diesen Richtlinien angegebenen und erläuterten 
Beispiele sind Regelbeispiele, die Inhalt, Ziel und Zweck 
der Richtlinien erläutern sollen. Eine im Einzelfall ab-
weichende Sachbehandlung durch die Untere Denkmal-
behörde kann durch besondere denkmalbedingte Um-
stände gerechtfertigt sein. Ein Remonstrationsrecht steht 
dem Finanzamt in diesen Fällen nur zu, wenn solche be-
sonderen Umstände im Einzelfall nicht vorliegen. 

8.4

Ausnahmen von diesen Richtlinien bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung durch die Obere Denk-
malbehörde. 

8.5

Die Untere Denkmalbehörde unterrichtet die Obere 
Denkmalbehörde jährlich, jeweils zum 31. Dezember, 
über die Anzahl der ausgestellten Steuerbescheinigun-
gen mit Beträgen bis zu 250 000 Euro und von mehr als 
250 000 Euro, bei mehreren Eigentümerinnen oder Ei-
gentümern jeweils bezogen auf das gesamte Baudenk-
mal. Von Bescheinigungen über mehr als 250 000 Euro, 
bei mehreren Eigentümerinnen oder Eigentümern je-
weils bezogen auf das gesamte Baudenkmal, übersendet 
die Untere Denkmalbehörde der Oberen Denkmalbe-
hörde jeweils eine Durchschrift oder Ablichtung der aus-
gestellten Bescheinigung. In der Durchschrift oder Ab-
lichtung sind Anschrift und Anrede nicht anzugeben 
oder unleserlich zu machen.

9

Gebührenpfl icht

9.1

Die Bescheinigung ist gemäß §  29 Absatz  3 DSchG ge-
bührenpfl ichtig. Die Gebühr ist, soweit die Gemeinde 
keine eigene Gebührenordnung nach §  2 Absatz  3 des 
Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
vom 23. August 1999, das zuletzt durch Gesetz vom 8. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S.  836) geändert worden ist, 
erlassen hat, nach Tarifstelle 4a.2 – 2.1 der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. 
NRW. S. 262), die zuletzt durch Verordnung vom 30. April 
2019 (GV. NRW. S. 216), geändert worden ist, zu berech-
nen.

9.2

Die Gebühren gehören nicht zu den bescheinigungsfähi-
gen Aufwendungen.
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Anlage 1 
Muster 1: Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f, 11b des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) 

 
Antrag bitte einsenden an: 

Untere Denkmalbehörde 
 
 
 

 
A N T R A G 

auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f, 11b des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

Eigentümer/in/Bauträger 

Name, Vorname 

__________________________________________________________________________ 
Anschrift 

__________________________________________________________________________ 
Telefon, E-Mail 

__________________________________________________________________________ 
Wohnsitzfinanzamt bzw. Finanzamt des Bauträgers, Steuernummer 

 

 
   Vertreter/in des Eigentümers/der Eigentümerin/des Bauträgers (Vollmacht ist beigefügt) 
    
  

  

  

Anlagen zum Antrag: 
Rechnungsaufstellung zu Nr. 5 

In Bauträgerfällen/bei Generalübernehmerverträgen: Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 
Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten zu Nr. 6 

In Bauträgerfällen/bei Generalübernehmerverträgen bzw. bei Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften: 
Aufteilung der Gesamtaufwendungen/Zuschüsse auf die Teilobjekte zu Nr. 9 

Pläne des Bestands 

Pläne mit Eintragung der Baumaßnahmen 

Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

1. Die Baumaßnahmen betreffen ein 

 
  Baudenkmal. 
   
  Gebäude als Teil einer Gebäudegruppe oder Gesamtanlage. 
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 Genaue Adresse des Objektes (Bei Gebäudeteilen zusätzlich Beschreibung) 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Bezeichnung der Baumaßnahmen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3. Die oben bezeichneten Baumaßnahmen sind mit der Unteren Denkmalbehörde am ___________________ 

abgestimmt worden. 

4. Wohn-/Nutzflächen 

 
 Vor Beginn der Baumaßnahme:  
   
  Wohnfläche: ___________ m² Nutzfläche: ___________ m² 
   

 Nach Beendigung der Baumaßnahme:  
   
  Wohnfläche: ___________ m² Nutzfläche: ___________ m² 
   

 
5. Aufstellung der Rechnungen (vgl. Anlage) 

 
Die Originalrechnungen sind beigefügt. Die Kosten sind in der Rechnungsaufstellung nach Gewerken oder 
Bauteilen zu ordnen und laufend zu nummerieren. Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag 
abzusetzen. 
 

   Wegen der Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten  
   einer/eines Bausachverständigen sowie Nachweis/Beleg der Insolvenz sind beigefügt). 
    
   Die Antragstellerin/Der Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt und die Aufwendungen sollen ohne 
   Vorsteuer bescheinigt werden. 
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   Für die in der Rechnungsaufstellung enthaltenen Aufwendungen wurde Umsatzsteuer  
   nach § 13b UStG an das Finanzamt abgeführt (Nachweise sind beigefügt; die Umsatzsteuer ist als 

gesonderte Position in der Rechnungsaufstellung einzutragen). 
    

 
6. In Bauträgerfällen/bei Generalübernehmerverträgen: Aufstellung der Gemeinkosten, 

Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten (vgl. Anlage) 
 
Die in der Anlage eingetragenen Aufwendungen werden von der Unteren Denkmalbehörde nicht 
bescheinigt. Die Zuordnung zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den Anschaffungskosten 
des Altgebäudes bzw. den Anschaffungskosten i. S. des § 7i Abs. 1 Satz 5 EStG, den Herstellungskosten 
bzw. Modernisierungsaufwendungen, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen, oder den sofort 
abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben nimmt das Finanzamt vor. 
 

7. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 

 Falls Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen Behörde gewährt worden 
sind, bitte hier auflisten: 

 

Zuschussgeber Baumaßnahme Bewilligungsdatum Betrag in EUR Auszahlungsdatum 

Gesamt: 

 
8. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge 
 

 
 Ein Bauträger/Generalübernehmer hat die Planungs-, Ingenieurs- und Ausführungsleistungen 

übernommen: 
    
   Ja 
    
   Nein 
    
 Wenn ja: 
    
   Die Eigentümerin/Der Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung. 
    
   Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung. 
    
   Kauf einer Eigentumswohnung von einem Bauträger. 
    

 
9. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge/Wohn-/Teileigentumsgemeinschaften 

 
 Die durchgeführten Baumaßnahmen betreffen mehrere Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten: 
    
   Ja 
    
   Nein 
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 Wenn ja: 
    
   Für jedes Teilobjekt/jede Wohn- oder Teileigentumseinheit wird eine Einzelbescheinigung beantragt. 
    
   Für alle Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten wird eine Gesamtbescheinigung beantragt. 
    
 In der Rechnungsaufstellung zu Nr. 5, der Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 

Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten zu Nr. 6 und der Aufstellung der 
Zuschüsse zu Nr. 7 sind die Gesamtaufwendungen bzw. alle Zuschüsse einzutragen. Die Eigentümer 
sowie die Aufteilung auf die Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten sind auf einem gesonderten 
Blatt zu vermerken/erläutern (vgl. Anlage). 

    

 

Ort, Datum Unterschrift 
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Anlage 2 
Muster 2: Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f, 11b des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 
 
Untere Denkmalbehörde 
 

__________________________________ 
 

 
    als Vertreter/in für 

     

     

     

     

 

B E S C H E I N I G U N G 

 
gemäß §§ 7i, 10f, 11b des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 

Ihr Antrag vom: _____________________________________________________ 

Anlagen zur Bescheinigung: 
Rechnungsaufstellung (Bestandteil der Bescheinigung) 

Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer 
Nebenkosten (nachrichtlich) 

Aufteilung der Gesamtaufwendungen/Zuschüsse auf die Teilobjekte in Bauträgerfällen/bei 
Generalübernehmerverträgen bzw. bei Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften (Bestandteil der Bescheinigung) 

Pläne zur Rückgabe 

Originalrechnungen zur Rückgabe (bitte für Rückfragen des Finanzamts aufbewahren) 

Gebührenbescheid 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

1. Die Untere Denkmalbehörde bestätigt, dass 

  das Gebäude oder der Gebäudeteil 
    
 Genaue Adresse des Objekts (bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Bezeichnung) 

 
 
 
 
 
 
 

    
    ein Baudenkmal nach §§ 3, 4 DSchG NRW ist. 
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    Es wurde in die Denkmalliste eingetragen/vorläufig unter Schutz gestellt  
     
    am ___________________ . 
 
     
    Teil des Denkmalbereichs nach §§ 5, 6 DSchG NRW ist. 
     
    Die Satzung ist am ___________________ in Kraft getreten. 
     

 

2. Die hieran in der Zeit vom ___________________ bis ___________________ durchgeführten Arbeiten 
(konkrete Bezeichnung/Beschreibung), 

  

  

  

  

  

  

  

 die zu Aufwendungen von ___________________ EUR (vgl. Rechnungsaufstellung) 
   
  einschließlich Umsatzsteuer 
   
  ohne Umsatzsteuer 
   
 geführt haben, waren i. S. der §§ 7i, 10f, 11b nach Art und Umfang zur Erhaltung 
   
  des Gebäudes/Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich. 
    
   des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs erforderlich. 
    
 Die anerkannten Aufwendungen sind in der anliegenden Rechnungsaufstellung gekennzeichnet. Die 

Rechnungsaufstellung ist Bestandteil der Bescheinigung. Die Kosten sind durch die Originalrechnungen 
nachgewiesen worden. 

    
   Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 
   Gewinnaufschläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Nebenkosten (vgl. die 

beigefügte Anlage „Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, 
Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten“). Davon ist jedoch nur der Anteil gemäß §§ 7i, 10f, 
11b EStG begünstigt, der nach den Feststellungen des Finanzamts zu den Anschaffungskosten i. S. 
des § 7i Abs. 1 Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigten 
Baumaßnahmen entfallen. 
 
Die Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer 
und weiterer Nebenkosten ist nachrichtlich beigefügt. Die eingetragenen Aufwendungen sind nicht in 
der bescheinigten Summe enthalten. 
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3. Die Arbeiten sind vor Beginn und bei Planungsänderung vor Beginn der geänderten Vorhaben am  

___________________ mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt worden. 

 
4. Es liegt eine 

  Umnutzung 
   
  Nutzungserweiterung 
   
 vor. Aus folgenden Gründen ist sie ausnahmsweise gemäß §§ 7i, 10f, 11b EStG begünstigt: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
5. Für die Baumaßnahmen wurden von einer der für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen 

Behörde 

  keine Zuschüsse gewährt. 
   
  folgende Zuschüsse gewährt: 
       
  

Zuschussgeber Baumaßnahme Bewilligungsdatum Betrag in EUR Auszahlungsdatum 

       

       

       

    
Gesamt 

  

  
 Werden Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen Behörde nach 

Ausstellung der Bescheinigung bewilligt, wird diese entsprechend geändert und dem Finanzamt Mitteilung 
hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt die Empfängerin/der Empfänger verpflichtet, für die Baumaßnahme 
vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse in seiner Steuererklärung dem Finanzamt anzugeben, da sie zu 
einer Minderung der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen führen. 

 

6. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge 
 

 
 Ein Bauträger/Generalübernehmer hat die Planungs-, Ingenieurs- und Ausführungsleistungen 

übernommen: 
    
   Ja 
    
   Nein 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 19 vom 24. September 2019 469

4 
 

 
 Wenn ja: 
    
   Die Eigentümerin/Der Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung. 
    
   Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung. 
    
   Kauf einer Eigentumswohnung von einem Bauträger. 
    

 
7. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge/Wohn-/Teileigentumsgemeinschaften 

 
 Die durchgeführten Baumaßnahmen betreffen mehrere Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten: 
    
   Ja 
    
   Nein 
    
 Wenn ja: 
    
   Es handelt sich um eine Einzelbescheinigung. Es werden lediglich die auf das Teilobjekt/die Wohn-/ 
   Teileigentumseinheit entfallenden Aufwendungen (vgl. oben zu Nr. 2) und Zuschüsse (vgl. oben zu 

Nr. 5) bescheinigt. 
    
   Es handelt sich um eine Gesamtbescheinigung für alle Teilobjekte/Wohn-/Teileigentumseinheiten. 
    
 Die Eigentümer sowie die Aufteilung auf die Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten ergeben sich 

aus der Anlage „Aufteilung der Gesamtaufwendungen/Zuschüsse auf die Teilobjekte in Bauträgerfällen/bei 
Generalübernehmerverträgen bzw. bei Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften“. 

    

 
Diese Bescheinigung dient zur Vorlage beim Finanzamt und ist gemäß § 29 Abs. 3 DSchG NRW 
gebührenpflichtig.  

Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Das 
Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen 
als Betriebsausgaben, als Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen 
zu den Anschaffungskosten i. S. des § 7i Abs. 1 Satz 5 EStG oder zu den Herstellungskosten, zu den 
Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, oder zu den nicht abziehbaren Kosten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 

Datum, Unterschrift 
  

 

 Untere Denkmalbehörde 
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Anlage 3 
Muster 3: Zusicherung gemäß § 38 VwVfG zu einer Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f, 11b des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 
 
Untere Denkmalbehörde 
 

__________________________________ 
 

 
    als Vertreter/in für 

     

     

     

     

 
Z U S I C H E R U N G 

gemäß § 38 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG) zu einer Bescheinigung  
gemäß §§ 7i, 10f, 11b des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

hier: 

     

     
(Gebäude/Gebäudeteil, Adresse)     

Anlagen zur Bescheinigung: 
Verzeichnis der geplanten Baumaßnahmen 

Antragsvordruck 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

Es wird bestätigt, dass das Gebäude/der Gebäudeteil 

   gemäß §§ 3 oder 4 DSchG als Baudenkmal geschützt ist. 
    
   Teil des nach § 5 DSchG NRW geschützten Denkmalbereichs ist. 
   

Die geplanten, abgestimmten und in dem anliegenden Verzeichnis gekennzeichneten Baumaßnahmen können 
grundsätzlich nach Art und Umfang zur Erhaltung 

  des Gebäudes/Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung 
    
   des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs 
    
als erforderlich bezeichnet werden. 

Das Verzeichnis ist Bestandteil der Zusicherung. 
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Dieses Schreiben ist keine Bescheinigung i. S. des § 7i Abs. 2 EStG. Es ist nicht zur Vorlage geeignet, um die 
Steuerbegünstigung in Anspruch zu nehmen. Allein das zuständige Finanzamt prüft, ob steuerlich begünstige 
Aufwendungen für Herstellungs- oder Erhaltungsmaßnahmen i. S. der §§ 7i, 10f, 11b EStG oder hiernach nicht 
begünstigte andere Kosten vorliegen. 

Die endgültige Bescheinigung kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme erteilt werden. Dazu sind alle 
Originalrechnungsbelege zusammen mit einem Verzeichnis der einzelnen Rechnungen nach anliegendem 
Antragsvordruck (vgl. dort Nr. 5) vorzulegen. Die Rechnungen und das Verzeichnis sind nach Firmen und 
Gewerken zu ordnen. Die Belege werden mit der Bescheinigung zurückgegeben. 

Die endgültige Bescheinigung kann nur erteilt werden, wenn die Baumaßnahmen so durchgeführt werden, wie sie 
mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt worden sind. Abweichungen und Planänderungen sind in jedem 
Fall erneut abzustimmen. 

Auch die endgültige Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuervergünstigung. Das Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die 
Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und die 
Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten i. S. des § 7i Abs. 1 Satz 5 EStG oder zu den 
Herstellungskosten, zu den Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, oder zu den nicht 
abziehbaren Kosten. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird die Untere Denkmalbehörde die Arbeiten besichtigen und prüfen, ob 
sie entsprechend der Abstimmung ausgeführt wurden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 

Datum, Unterschrift 
  

 

 Untere Denkmalbehörde 
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Anlage 3 
Muster 3: Zusicherung gemäß § 38 VwVfG zu einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 
 
Gemeindebehörde 
 

__________________________________ 
 

 
    als Vertreter/in für 

     

     

     

     

 
Z U S I C H E R U N G 

gemäß § 38 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG) zu einer Bescheinigung  
gemäß §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

hier: 

     

     
(Gebäude/Gebäudeteil, Adresse)     

Anlagen zur Bescheinigung: 
Verzeichnis der geplanten Baumaßnahmen 

Antragsvordruck 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

Es wird bestätigt, dass das Gebäude/der Gebäudeteil in dem 

   förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
    

______________________________________________ 
   (Bezeichnung des Sanierungsgebiets) 
    
   förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereich 
    

______________________________________________ 
   (Bezeichnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs) 
   

belegen ist. 
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Die geplanten/angeordneten und in dem anliegenden Verzeichnis gekennzeichneten Baumaßnahmen können 
grundsätzlich nach Art und Umfang als 

  Modernisierungsmaßnahmen i. S. des § 177 BauGB 
    
   Instandsetzungsmaßnahmen i. S. des § 177 BauGB 
    
   Baumaßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines  
   Gebäudes dienen, das wegen seiner 
    
    geschichtlichen 
     
    künstlerischen 
     
    städtebaulichen 
     
   Bedeutung erhaltenswert ist, 
    
bescheinigt werden. 

Das Verzeichnis ist Bestandteil der Zusicherung. 

Dieses Schreiben ist keine Bescheinigung i. S. des § 7h Abs. 2 EStG. Es ist nicht zur Vorlage geeignet, um die 
Steuerbegünstigung in Anspruch zu nehmen. Allein das zuständige Finanzamt prüft, ob steuerlich begünstigte 
Aufwendungen für Herstellungs- oder Erhaltungsmaßnahmen i. S. der §§ 7h, 10f, 11a EStG oder hiernach nicht 
begünstigte andere Kosten vorliegen. 

Die endgültige Bescheinigung kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme erteilt werden. Dazu sind alle 
Originalrechnungsbelege zusammen mit einem Verzeichnis der einzelnen Rechnungen nach anliegendem 
Antragsvordruck (vgl. dort Nr. 4) vorzulegen. Die Rechnungen und das Verzeichnis sind nach Firmen und 
Gewerken zu ordnen. Die Belege werden mit der Bescheinigung zurückgegeben. 

Die endgültige Bescheinigung kann nur erteilt werden, wenn die Baumaßnahmen so durchgeführt werden, wie sie 
mit der Gemeindebehörde vereinbart/von der Gemeindebehörde angeordnet worden sind. Abweichungen und 
Planänderungen sind in jedem Fall erneut abzustimmen. 

Auch die endgültige Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuervergünstigung. Das Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die 
Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und die 
Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten i. S. des § 7h Abs. 1 Satz 3 EStG oder zu den 
Herstellungskosten, zu den Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, oder zu den nicht 
abziehbaren Kosten. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird die Gemeindebehörde die Arbeiten besichtigen und prüfen, ob sie 
entsprechend der Vereinbarung/Anordnung ausgeführt wurden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 

Datum, Unterschrift 
  

 

 Gemeindebehörde 
 
 

 –  MBl. NRW. 2019 S. 449
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den sind oder nach Ausstellung der Bescheinigung 
bewilligt werden, vergleiche Nummer 6.

1.2.2

Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch 
in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch das Fi-
nanzamt. Es handelt sich hierbei um einen Verwaltungs-
akt in Form eines Grundlagenbescheides, an den das Fi-
nanzamt im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Um-
fangs gebunden ist, vergleiche §  175 Absatz  1 Satz  1 
Nummer 1 der Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl.  I S.  3866; 
2003 I S.  61), diezuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066) geändert worden ist. 
Ist jedoch für das Finanzamt offensichtlich, dass die Be-
scheinigung für Maßnahmen erteilt worden ist, bei denen 
die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, hat das 
Finanzamt ein Remonstrationsrecht, das heißt, es kann 
die Gemeindebehörde zur Überprüfung veranlassen so-
wie um Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung 
innerhalb der Jahresfrist gemäß §  48 Absatz  4 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 1999 
S. 602), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244) geändert worden ist, im Folgenden VwVfG 
NRW, nach Maßgabe des § 48 Absatz 1 VwVfG NRW bit-
ten. Die Gemeindebehörde ist verpfl ichtet, dem Finanz-
amt die Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung 
mitzuteilen, vergleiche §  4 der Mitteilungsverordnung, 
im Folgenden MV, vom 7. September 1993 (BGBl.  I 
S.  1554), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 
2003 (BGBl. I S. 2848) geändert worden ist.

1.2.3

Die bescheinigten Aufwendungen können steuerrechtlich 
nur berücksichtigt werden, wenn auch die weiteren steu-
errechtlichen Voraussetzungen, die durch das zuständige 
Finanzamt geprüft werden, vorliegen, vergleiche Num-
mer 7.

1.2.4

Um der Eigentümerin oder dem Eigentümer frühzeitig 
Klarheit über den Inhalt der zu erwartenden Bescheini-
gung zu geben, kann die Gemeindebehörde bereits im 
Rahmen des Abschlusses der Modernisierungs- und In-
standsetzungsvereinbarung, beziehungsweise der Anord-
nung der Maßnahmen gemäß § 177 des Baugesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl.  I S.  3634), im Folgenden BauGB, eine 
schriftliche Zusicherung nach § 38 VwVfG NRW über die 
zu erwartende Bescheinigung geben. Die dabei zugrunde 
gelegten Voraussetzungen sind eindeutig darzustellen. 

1.2.5

Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu enthal-
ten, dass allein die zuständige Finanzbehörde prüft, ob 
steuerlich begünstigte Anschaffungs-, Herstellungs- oder 
Erhaltungskosten im Sinne der §§ 7h, 10f und 11a EStG 
oder hiernach nicht begünstigte andere Kosten vorliegen.

Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des 
§  7h Absatz  2 EStG. Sie ist nicht zur Vorlage geeignet, 
um die erhöhten Absetzungen in Anspruch zu nehmen.

1.2.6

Eine verbindliche Auskunft über die voraussichtliche 
Bemessungsgrundlage der Steuervergünstigung kann 
nur das zuständige Finanzamt bei Vorliegen einer 
schriftlichen Zusicherung der Gemeindebehörde unter 
den allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft durch das Finanzamt nach § 89 
der Abgabenordnung geben. Voraussetzung hierfür ist 
eine Zusicherung nach dem als Anlage 3 beigefügten 
Muster 3.

231

Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der 
§§ 7h, 10f und § 11a des Einkommensteuergesetzes

Gemeinsamer Runderlass
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung und des Ministeriums der Finanzen

Vom 5. September 2019

Die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen für 
Herstellungskosten oder Anschaffungskosten bei Gebäu-
den in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichen nach § 7h des Einkommensteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Okto-
ber 2009 (BGBl.  I S.  3366, 3862), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBl.  I 
S. 1122) geändert worden ist, im Folgenden EStG, sowie 
die Regelung über den Abzug von Erhaltungsaufwand 
nach §  11a EStG an solchen Gebäuden setzen eine Be-
scheinigung der zuständigen Gemeindebehörde voraus. 
Entsprechendes gilt für die Steuerbegünstigung nach 
§ 10f EStG bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-
bäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichen.

1
Bescheinigungsverfahren

1.1
Beantragung der Bescheinigung

1.1.1
Die Bescheinigung muss schriftlich von den Eigentü-
mern beziehungsweise einer oder einem wirksam Bevoll-
mächtigten beantragt werden, vergleiche Muster 1 – An-
lage 1. An eine Vertretung ist eine Bescheinigung nur zu 
erteilen, wenn eine wirksame Vertretungsvollmacht vor-
liegt.

1.1.2
Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen. Für 
Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche Wirt-
schaftsgüter sind, sowie für Eigentumswohnungen und 
im Teileigentum stehende Räume sind grundsätzlich je-
weils eigenständige Bescheinigungen auszustellen, ver-
gleiche Muster 2 – Anlage 2. 

1.1.3
In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und 
Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften kann stattdes-
sen eine Gesamtbescheinigung inklusive der Aufteilung 
auf die einzelnen Teilobjekte ausgestellt werden, soweit 
die Antragstellerin oder der Antragsteller wirksam von 
den jeweiligen Erwerbern bevollmächtigt wurde. Ist eine 
Gesamtbescheinigung erteilt worden, dürfen für diese 
Erwerber keine Einzelbescheinigungen mehr erteilt wer-
den. Zur erforderlichen objektbezogenen Aufteilung der 
begünstigten Aufwendungen vergleiche Nummer 5.

1.2
Umfang des Bescheinigungsverfahrens

1.2.1
Das Bescheinigungsverfahren umfasst die Prüfung,

a)  ob das Gebäude in einem förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungs-
bereich belegen ist, vergleiche Nummer 2 und 4,

b)   ob Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG oder an-
dere Maßnahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 
EStG durchgeführt worden sind, vergleiche Num-
mer 3,

c)   in welcher Höhe Aufwendungen für Maßnahmen, die 
die Voraussetzungen der Nummer 2 erfüllen, angefal-
len sind, vergleiche Nummer 5,

d)   inwieweit Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln durch 
eine für Sanierungsgebiete oder städtebauliche Ent-
wicklungsbereiche zuständige Behörde bewilligt wor-
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3.1.1

Modernisierung

3.1.1.1

Durch Modernisierung zu beseitigende Missstände liegen 
nach § 177 Absatz 2 BauGB insbesondere vor, wenn das 
Gebäude nicht den allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht. Die 
Obergrenze für bauliche Anforderungen bilden die Ziele 
und Zwecke der Sanierung, vergleiche §  136 in Verbin-
dung mit §  140 Nummer  3 BauGB, oder Entwicklung, 
vergleiche §  165 Absatz  3 BauGB, die Vorschriften der 
Landesbauordnung 2018 in der Fassung vom 21. Juli 
2018, geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. 
März 2019 (GV. NRW. S.  193),  und andere öffent-
lich-rechtliche Vorschriften über die Mindestanforderun-
gen an die Bauausführung und die Gebäudeausstattung.

3.1.1.2

Nicht jedes Zurückbleiben hinter den heutigen Anforde-
rungen begründet dabei einen Missstand.

3.1.1.3

Den Maßstab für den bescheinigungsfähigen erforderli-
chen Umfang der Modernisierung bilden die von der Ge-
meinde der Gesamtmaßnahme zugrunde gelegten Ziele 
und Zwecke der Sanierung oder Entwicklung, zum Bei-
spiel die Sicherung und Stärkung der vorhandenen 
Wohnfunktion in einem Stadtgebiet durch Erhaltung 
von preiswertem Wohnraum oder durch notwendige Er-
gänzung vorhandener Wohnungen, soweit dies aus ande-
ren Gründen nicht ausgeschlossen werden muss.

3.1.1.4

Liegt infolge der Modernisierung nach Beendigung der 
Maßnahmen der Gebrauchswert des Gebäudes weit über 
diesen Anforderungen der Sanierung oder Entwicklung, 
können die Maßnahmen in der Regel nicht gänzlich, son-
dern nur insoweit bescheinigt werden, als dass sie der 
Verpfl ichtung gegenüber der Gemeinde entsprechen, zum 
Beispiel so genannte Luxusmodernisierungen von Woh-
nungen. Für Modernisierungsmaßnahmen, die zu einer 
unerwünschten Änderung der bestehenden Sozialstruk-
tur oder Gewerbestruktur führen, ist die Bescheinigung 
insgesamt zu versagen.

3.1.2

Instandsetzung

Durch Instandsetzung zu behebende Mängel im Sinne 
des § 177 Absatz 3 BauGB liegen vor, wenn durch nach-
trägliche Verschlechterung des Gebäudes, zum Beispiel 
durch Abnutzung, Alterung, Witterungseinfl üsse oder 
Einwirkungen Dritter, insbesondere

a)   die bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes nicht 
nur unerheblich beeinträchtigt wird,

b)   das Gebäude nach seiner äußeren Beschaffenheit das 
Straßen- oder Ortsbild nicht nur unerheblich beein-
trächtigt oder

c)   das Gebäude erneuerungsbedürftig ist und wegen sei-
ner städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen 
oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll. 
Dafür ist nicht erforderlich, dass es sich um ein Bau-
denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetz, im Fol-
genden DSchG,  vom 11. März 1980, das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934) geändert worden ist, handelt.

Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, die auf die 
Wiederherstellung des baulichen Zustandes gerichtet 
sind, der ursprünglich vorhanden war, vergleiche aber 
Nummer 3.3. Laufende Instandhaltungsmaßnahmen sind 
nicht steuerlich begünstigt.

2
Belegenheit des Gebäudes in einem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich

2.1
Das Gebäude muss in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich 
belegen sein, vergleiche auch Nummer 4. Aufwendungen 
für Maßnahmen an Gebäuden in anderen Gebieten, zum 
Beispiel Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen im 
Rahmen von Landesprogrammen ohne Anwendung des 
Besonderen Städtebaurechts des BauGB oder Maßnah-
men im Sinne der §§ 171a – 171e BauGB, sind nicht be-
günstigt.

2.2
Sanierungsgebiete werden durch Beschluss der Ge-
meinde in der Form einer Sanierungssatzung gemäß 
§ 142 BauGB förmlich festgelegt.

2.3
Städtebauliche Entwicklungsbereiche können nach dem 
31. Mai 1990 und vor dem 1. Mai 1993 durch gemeindli-
che Satzung nach §§  6 und 7 Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch oder nach dem 30. April 1993 durch ge-
meindliche Satzung nach § 165 BauGB förmlich festge-
legt worden sein.

3
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG oder andere Maß-
nahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG

Die Gemeinde hat zu bescheinigen, dass

a)   Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen 
im Sinne des §  177 BauGB, vergleiche Nummer  3.1, 
oder

b)   Maßnahmen, zu deren Durchführung sich die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer gegenüber der Ge-
meinde verpfl ichtet hat und die der Erhaltung, Er-
neuerung und funktionsgerechten Verwendung eines 
Gebäudes dienen, das wegen seiner geschichtlichen, 
künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung er-
halten bleiben soll, vergleiche Nummer 3.2,

durchgeführt worden sind und die Maßnahmen den Zie-
len und Zwecken der städtebaulichen Sanierung nach 
§ 136 BauGB oder Entwicklung nach § 165 BauGB ent-
sprechen.

3.1
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 177 BauGB (§ 7h Absatz 1 Satz 1 EStG)

3.1.1
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in 
Sanierungsgebieten oder Entwicklungsbereichen im 
Sinne des §  177 BauGB sind Maßnahmen, die eine Ge-
meinde zur Beseitigung von Missständen durch ein Mo-
dernisierungsgebot und zur Behebung von Mängeln 
durch ein Instandsetzungsgebot anordnet, vergleiche 
auch Nummer  4. Die Beseitigung von Missständen und 
Behebung von Mängeln sind Maßnahmen, die den Zielen 
und Zwecken der städtebaulichen Sanierung und Ent-
wicklung dienen.

3.1.2
Bescheinigungsfähig sind auch Modernisierungs- oder 
Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB, 
die auf Grund einer vor Beginn der Baumaßnahme abge-
schlossenen, schriftlich festgehaltenen Vereinbarung zwi-
schen der Eigentümerin oder dem Eigentümer und der 
Gemeinde durchgeführt worden sind. Bei der Vereinba-
rung kann sich die Gemeinde der Antragsunterlagen zur 
Genehmigung nach § 144 Absatz 1 BauGB bedienen. Die 
fehlende Vereinbarung kann nicht durch die Erteilung 
einer Baugenehmigung oder den Genehmigungsbescheid 
nach § 145 BauGB ersetzt werden.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 19 vom 24. September 2019476

keit durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung nachge-
wiesen werden.

3.2.6
Bei Umnutzungen und Nutzungserweiterungen ist auch 
der rechtfertigende Ausnahmetatbestand zu bescheini-
gen und zu begründen, dass die Aufwendungen zur sinn-
vollen Nutzung unerlässlich sind und ohne sie eine Nut-
zung entsprechend den Zielen und Zwecken der städte-
baulichen Sanierung oder Entwicklung objektiv und 
nicht nur nach den Bedürfnissen der oder des Berechtig-
ten ausgeschlossen ist.

3.2.7
Entsteht durch die Baumaßnahmen ein steuerrechtlich 
selbständiges Wirtschaftsgut, zum Beispiel eine getrennt 
vom Gebäude errichtete Tiefgarage oder Außenanlagen, 
zum Beispiel Straßenzufahrten, Hofbefestigung, Grün- 
und Gartenanlagen, sind die Aufwendungen grundsätz-
lich nicht nach §  7h EStG begünstigt. Die Prüfung, ob 
ein selbständiges Wirtschaftsgut entstanden ist, obliegt 
dem Finanzamt, vergleiche Nummer 7.

3.2.8
Die Kosten für die Installation von Photovoltaikanlagen 
sind nicht begünstigt.

3.2.9
Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, zu deren 
Durchführung sich die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer gegenüber der Gemeinde vertraglich verpfl ichtet 
hat, zum Zeitpunkt der Verpfl ichtung vergleiche auch 
Nummer 4.

3.3
Wiedererrichtung eines Gebäudes

3.3.1
Der Abbau und die anschließende Wiedererrichtung des 
Gebäudes unter weitestgehender Wiederverwendung der 
alten Bauteile (zum Beispiel Teile der Fachwerktrag-
konstruktion und Dachdeckung) ist nur dann eine be-
scheinigungsfähige Sanierungsmaßnahme im Sinne des 
§  177 BauGB in Verbindung mit §  7h Absatz  1 Satz  2 
EStG, wenn diese Rekonstruktion aus bautechnischen, 
sicherheitstechnischen oder wirtschaftlichen Gründen 
geboten ist.

3.3.2
Die Kosten der Wiedererrichtung eines Gebäudes nach 
historischem Vorbild nach dem Abriss oder des Wieder-
aufbaus eines zerstörten Gebäudes oder Gebäudeteils, 
zum Beispiel in einer Baulücke sind keine bescheini-
gungsfähigen Aufwendungen nach § 7h EStG.

4
Festlegung des Sanierungsgebiets oder städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs und Modernisierungs- oder In-
standsetzungsverpfl ichtung vor Beginn der Baumaß-
nahme

4.1
Vor Beginn der Baumaßnahme muss

a)   das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche Ent-
wicklungsbereich förmlich festgelegt sein und

b)   das Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot 
ausgesprochen oder die Vereinbarung abgeschlossen 
worden sein, vergleiche Nummer 3.1.

Soweit einzelne Baumaßnahmen bereits vor Erfüllung 
dieser Voraussetzungen durchgeführt wurden, kann eine 
Bescheinigung nicht erteilt werden. Die nachträgliche 
Festlegung oder Verpfl ichtung reicht nicht aus.

4.2
Werden das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche 
Entwicklungsbereich oder die Verpfl ichtung im Verlaufe 
einer Baumaßnahme festgelegt, können nur die nach die-
sem Zeitpunkt durchgeführten Maßnahmen bescheinigt 
werden.

3.2

Andere Maßnahmen an Gebäuden, die wegen ihrer ge-
schichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Be-
deutung erhalten bleiben sollen (§  7h Absatz  1 Satz  2 
EStG)

3.2.1
Die Gemeinde muss neben der Belegenheit des Gebäudes 
in einem Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich bescheinigen, dass es sich um ein we-
gen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städte-
baulichen Bedeutung erhaltenswertes Gebäude handelt. 
Diese bescheinigungsfähigen Aufwendungen für Herstel-
lungskosten von Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneue-
rung und funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes 
dienen, gehen über die Aufwendungen nach §  7h Ab-
satz 1 Satz 1 EStG hinaus, vergleiche Nummer 3.1. Das 
Gebäude muss kein Baudenkmal im Sinne des DSchG 
sein. Soweit es sich bei dem Gebäude um ein Baudenk-
mal handelt, ist auf die Möglichkeit der erhöhten Abset-
zung bei Baudenkmälern nach §  7i EStG hinzuweisen. 
Im Übrigen sind in diesen Fällen die Bestimmungen des 
DSchG zu beachten.

3.2.2

In Betracht kommen Maßnahmen, die zur sinnvollen 
Nutzung des erhaltenswerten Gebäudes objektiv und 
nicht nur nach den Bedürfnissen der oder des Berechtig-
ten notwendig sind. Zu solchen Maßnahmen zählen zum 
Beispiel

a)   der Erhalt und die Erneuerung eines Gebäudes oder 
Gebäudeteiles, das für die Raumbildung eines Stra-
ßenzuges oder Marktplatzes von besonderer Bedeu-
tung ist,

b)   die Umnutzung oder Umgestaltung eines Gebäudes – 
zum Beispiel im Rahmen einer Konversion – oder Ge-
bäudeteils, zum Beispiel im Erd- oder Dachgeschoss, 
zum Beispiel wenn das Gebäude unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten sonst nicht mehr nutzbar ist 
oder wenn das Gebäude nach den Zielen und Zwe-
cken der städtebaulichen Sanierung nach §  136 in 
Verbindung mit §  140 Nummer  3 BauGB oder Ent-
wicklung nach § 165 BauGB eine andere Funktion er-
halten soll,

c)   Maßnahmen zur notwendigen Anpassung an den all-
gemeinen Wohnungsstandard über die Mindestanfor-
derungen für Modernisierung im Sinne des §  177 
BauGB hinaus, vergleiche Nummer 3.1.1. Dazu gehört 
jedoch zum Beispiel nicht der Einbau eines offenen 
Kamins oder eines Kachelofens, wenn bereits eine 
Heizungsanlage vorhanden ist, oder von Schwimmbe-
cken, Sauna, Bar oder ähnlichem.

3.2.3
Maßnahmen zur Errichtung neuer Stellplätze oder Gara-
gen innerhalb oder außerhalb des Gebäudes können nur 
bescheinigt werden, wenn sie zur sinnvollen Nutzung des 
Gebäudes unerlässlich sind. 

3.2.4
Aufwendungen für neue Gebäudeteile zur Erweiterung 
der Nutzfl äche, zum Beispiel Anbauten oder Erweiterun-
gen, können nicht bescheinigt werden. Ausnahmen sind 
denkbar, wenn die Aufwendungen zur sinnvollen Nut-
zung unerlässlich sind und ohne sie eine Nutzung ent-
sprechend den Zielen und Zwecken der städtebaulichen 
Sanierung gemäß §  136 in Verbindung mit §  140 Num-
mer 3 BauGB oder Entwicklung gemäß § 165 BauGB ob-
jektiv und nicht nur nach den Bedürfnissen der Berech-
tigten ausgeschlossen ist. Entsprechendes gilt für Aus-
bauten, zum Beispiel des Dachgeschosses zur Erweite-
rung der Nutzfl äche.

3.2.5
Ergibt sich nicht schon aus den tatsächlichen Gegeben-
heiten, zum Beispiel nicht zeitgemäßer Umfang der 
Nutzfl äche oder bauphysikalische Sensibilität eines Ge-
bäudes, dass die Aufwendungen zur Erweiterung der 
Wohn- oder Nutzfl äche beziehungsweise zur sinnvolle 
Umnutzung unerlässlich sind, so kann die Erforderlich-
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Gewinnaufschlag des Bauträgers, die Grunderwerb-
steuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Sie sind 
in einer von der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
vorzulegenden Aufstellung, vergleiche Muster 1 – Anlage 
1, Anlage zu Nummer 5, zu erfassen, die der Bescheini-
gung beizufügen ist. Die Entscheidung, ob diese Aufwen-
dungen zum Beispiel den Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten oder den sofort abziehbaren Werbungskos-
ten zuzurechnen sind, obliegt dem Finanzamt.

5.2.5
Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer oder 
weitere Nebenkosten sind dementsprechend nicht zu be-
scheinigen. Stattdessen ist der Bescheinigung die unter 
Nummer  5.2.4 genannte, von der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller vorzulegende Aufstellung dieser Kos-
ten nachrichtlich beizufügen. In die Bescheinigung ist 
folgender Zusatz aufzunehmen:

„Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen 
Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie 
weitere Nebenkosten, vergleiche die beigefügte Anlage 
„Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebüh-
ren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer 
Nebenkosten“. Davon ist jedoch nur der Anteil gemäß 
§§ 7h, 10f, 11a EStG begünstigt, der nach den Feststel-
lungen des Finanzamts zu den Anschaffungskosten im 
Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstel-
lungskosten gehört, die auf die begünstigten Baumaß-
nahmen entfallen.“

5.3
Zur hieraus folgenden Prüfverpfl ichtung des Finanzamts 
vergleiche Nummer 7.

6
Nachweis der Aufwendungen

6.1
Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvoll-
ziehbaren und prüffähigen Originalrechnungen sind von 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller vollständig 
nach Gewerken geordnet entsprechend dem Vordruck, 
Muster 1 – Anlage 1, Anlage zu Nummer 4, aufzulisten. 
Darin sind auch Angaben zum Zahlbetrag und Zah-
lungsdatum der einzelnen Rechnungen sowie zum Zeit-
punkt der Ausführung der Baumaßnahme zu tätigen. Au-
ßerdem muss daraus hervorgehen, welche der Rechnun-
gen und in welcher Höhe Aufwendungen aus 
zusammengefassten Rechnungen auf Außenanlagen ent-
fallen und welcher Art diese Außenanlagen sind. Der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller nur elektronisch zu-
gegangene Rechnungen können als Originalrechnungen 
nur berücksichtigt werden, wenn die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des Inhalts der Rechnun-
gen durch die Vorlage weiterer Unterlagen, zum Beispiel 
Werkvertrag, Überweisungs- oder Zahlungsbeleg, nach-
gewiesen werden und die Lesbarkeit der Rechnungen 
und weiteren Unterlagen gewährleistet ist.

6.2
Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Ab-
schlagsrechnungen und Kostenvoranschläge ersetzen 
keine Schlussrechnung. Kassenzettel müssen Menge, Ar-
tikel und Preis eindeutig erkennen lassen. Pauschalrech-
nungen von Handwerkern können nur berücksichtigt 
werden, wenn das Original-Angebot, das dem Pauschal-
vertrag zugrunde liegt, beigefügt ist. Wenn es zur Prü-
fung der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vor-
lage der Original-Kalkulation verlangt werden. 

6.3
Genehmigungs- und Prüfungsgebühren gehören zu den 
Kosten der genehmigten oder geprüften Baumaßnahme.

6.4
Bei Bauherrinnen oder Bauherren, beziehungsweise Er-
werberinnen oder Erwerbern, die einen Bauträger, Bau-
betreuer oder Generalunternehmer mit der Durchfüh-
rung der Maßnahmen beauftragt haben, und in ver-

4.3
Wird die dem Objekt zugrunde liegende Sanierungssat-
zung während der Durchführung der Baumaßnahme 
oder danach aufgehoben, ist dies für die Begünstigung 
der bereits entstandenen oder noch entstehenden Auf-
wendungen ohne Bedeutung. Ausschlaggebend ist alleine 
die förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet oder städ-
tebaulicher Entwicklungsbereich im Zeitpunkt des Be-
ginns der Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaß-
nahme.

4.4
Die Gemeindebehörde hat bereits bei Anordnung des 
Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebots oder im 
Rahmen der Vereinbarung, vergleiche Nummer  3.1 hin-
zuweisen auf

a)   die Bedeutung für die Erteilung einer Bescheinigung 
und

b)   das eigenständige Prüfungsrecht des Finanzamts, ver-
gleiche Nummer 7.

5
Höhe der zu bescheinigenden Aufwendungen 

5.1
Die Gemeinde hat nur tatsächlich angefallene Aufwen-
dungen zu bescheinigen. Dazu gehört nicht die eigene 
Arbeitsleistung der Eigentümerin oder des Eigentümers 
oder die Arbeitsleistung unentgeltlich Beschäftigter. Zu 
den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehören aber 
die auf begünstigte Maßnahmen entfallenden Lohn- und 
Gehaltskosten für eigene Arbeitnehmerinnen oder Ar-
beitnehmer, Material und Betriebskosten sowie Aufwen-
dungen für Arbeitsgeräte. Genehmigungs- und Prü-
fungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten 
oder geprüften Baumaßnahme. Skonti, anteilige Beiträge 
zur Bauwesenversicherung oder sonstige Abzüge min-
dern die zu berücksichtigenden Kosten. Die Prüfung 
schließt keine Preis- oder Angebotskontrolle ein.

5.2
Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge, Grunderwerbsteuer und weitere Nebenkosten

5.2.1
Zu den begünstigten Aufwendungen gehören grundsätz-
lich auch die Gemeinkosten. 

5.2.2 
Werden bei in Eigenleistung durchgeführten Maßnah-
men Nebenkosten wie zum Beispiel Aufwendungen für 
angeschaffte Werkzeuge oder Maschinen, Fahrtkosten 
und ähnliches geltend gemacht, hat die Bescheinigungs-
behörde deren Erforderlichkeit dem Grunde nach zu be-
stätigen, jedoch nicht zu bescheinigen. Dem Finanzamt 
bleibt die Prüfung der Höhe der steuerbegünstigten Kos-
ten vorbehalten. In diesen Fällen ist in der Spalte „Prüf-
vermerk“ der Rechnungsaufstellung, vergleiche Muster 1 
– Anlage 1, Anlage zu Nummer  4, ein entsprechender 
Hinweis aufzunehmen. 

5.2.3 
In die Bescheinigung ist in diesem Fall folgender Zusatz 
aufzunehmen:

„Der Bauherr hat Maßnahmen in Eigenleistung durchge-
führt. In diesem Zusammenhang wurden über die be-
scheinigte Summe hinaus Nebenkosten beantragt, ver-
gleiche Rechnungsaufstellung. Die Prüfung und Zurech-
nung dieser Kosten zu den gemäß §§  7i, 10f und 11b 
Einkommensteuergesetz begünstigten Aufwendungen 
obliegt dem Finanzamt.“

5.2.4
In Bauträgerfällen gehören zu den begünstigten Aufwen-
dungen außerdem die sogenannten Funktionsträgerge-
bühren, zum Beispiel Kosten eines Sanierungs- oder 
Entwicklungsträgers oder von Beauftragten im Sinne 
der §§  157 und 167 BauGB, Baubetreuungskosten, ver-
gleiche im Einzelnen das Schreiben des Bundesfi nanzmi-
nisteriums vom 20. Oktober 2003 (BStBl.  I S.  546), der 
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7.6

Bei mehrjährigen Baumaßnahmen sind der Beginn und 
das Ende der Baumaßnahmen in die Bescheinigung auf-
zunehmen.

7.7

Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat in der 
Rechnungsaufstellung, vergleiche Muster 1 – Anlage 1, 
Anlage zu Nummer  4, kenntlich zu machen, in welcher 
Höhe Aufwendungen auf Außenanlagen entfallen und 
welcher Art diese Außenanlagen sind, vergleiche Num-
mer  6. Die Gemeindebehörde hat in der Rechnungsauf-
stellung zu vermerken, ob und inwieweit Aufwendungen 
für Außenanlagen in der bescheinigten Summe enthalten 
sind. Die Gemeindebehörde soll Aufwendungen für Au-
ßenanlagen, die eindeutig nicht zu den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten oder zum Erhaltungsaufwand 
des Gebäudes gehören, von vornherein nicht bescheini-
gen. Das Finanzamt prüft für die bescheinigten Aufwen-
dungen für Außenanlagen, ob diese zu den Herstellungs- 
oder Anschaffungskosten oder zum Erhaltungsaufwand 
des Gebäudes gehören und damit nach §§  7h, 10f, 11a 
EStG begünstigt sind. § 10g EStG bleibt unberührt.

7.8

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört 
auch die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. 
Schuldet der Bauherr die Umsatzsteuer aus den von ihm 
bezogenen Leistungen nach §  13b des Umsatzsteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl.  I S.  386), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl.  I S.  2338) 
geändert worden ist , kann die von ihm an das Finanz-
amt abgeführte Umsatzsteuer in die Bescheinigung ein-
bezogen werden. Voraussetzung ist, dass die Anmeldung 
und Zahlung der nach §  13b Umsatzsteuergesetz ge-
schuldeten Umsatzsteuer nachgewiesen ist. 

7.9

Soweit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, 
kann die Bescheinigung auf Begehren der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers auf die Nettorechnungsbe-
träge beschränkt werden.

8

Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

8.1

In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, 
die aus Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmit-
teln – in der Regel Städtebauförderung – bewilligt wur-
den. Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmittel 
sind Mittel des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder 
der Gemeindeverbände, die zur Förderung der Entwick-
lung oder Sanierung bestimmt sind, vergleiche §§  164a 
und 164b BauGB. Etwaige Zuschüsse aus anderen För-
derprogrammen brauchen nicht bescheinigt zu werden.

8.2

Durch geeignete organisatorische Maßnahmen ist sicher-
zustellen, dass die Bescheinigung entsprechend § 7h Ab-
satz  2 Satz  2 EStG (eigenständige Korrekturvorschrift) 
geändert werden kann, wenn solche Zuschüsse nach dem 
Ausstellen der Bescheinigung gewährt werden, verglei-
che § 4 MV. Die steuerliche Festsetzungsfrist ist insoweit 
unbeachtlich. Die Bescheinigungsbehörde ist gemäß § 4 
MV verpfl ichtet, dem zuständigen Finanzamt die Ände-
rung der Bescheinigung mitzuteilen 

9

Prüfungsrecht des Finanzamts

9.1

Die Bindungswirkung der ausgestellten Bescheinigung 
erstreckt sich nicht auf folgende Punkte, die einer ab-
schließenden Prüfung durch das Finanzamt vorbehalten 
sind: 

gleichbaren Fällen ist die notwendige Prüfung der 
Einzelleistungen nur möglich, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller die spezifi zierten Originalrech-
nungen der Handwerker, Subunternehmer und Lieferan-
ten an den Bauträger oder Ähnliche sowie einen detail-
lierten Einzelnachweis über die Vergütungen für dessen 
eigene Leistungen vorlegt. Wenn es zur Prüfung der Ein-
zelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Origi-
nal-Kalkulation verlangt werden. 

6.5
Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der Insol-
venz des Bauträgers nicht möglich, kann die Bescheini-
gung nur erteilt werden, wenn die begünstigten Aufwen-
dungen einzeln nach Gewerken durch ein von der Erwer-
berin oder vom Erwerber vorzulegendes Gutachten einer 
oder eines Bausachverständigen nachgewiesen werden 
und sie oder er die Insolvenz des Bauträgers glaubhaft 
macht. Der an den Bauträger gezahlte Kaufpreis bildet 
die Obergrenze der bescheinigungsfähigen Aufwendun-
gen. Dies gilt analog, wenn eine Schlussrechnung für ein 
einzelnes Gewerk wegen Insolvenz des beauftragten Un-
ternehmens nicht vorgelegt werden kann.

7
Inhalt der Bescheinigung

7.1
Die Gemeindebehörde hat zu bescheinigen, ob die dem 
Bescheinigungsantrag zugrunde liegende Maßnahme 
durchgeführt wurde und die Kosten durch Vorlage der 
Originalrechnungen nachgewiesen wurden.

7.2
Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Be-
standteil der Bescheinigung. Sie ist daher der Bescheini-
gung immer beizufügen. Die Gemeindebehörde hat dar-
auf die anerkannten Aufwendungen kenntlich zu ma-
chen.

7.3
Betreffen Baumaßnahmen mehrere Sanierungs- oder 
Entwicklungsobjekte, für die jeweils selbständige Be-
scheinigungen auszustellen sind, zum Beispiel mehrere 
Eigentumswohnungen in einem Gesamtobjekt, verglei-
che Nummer 1.1, oder für die eine Gesamtbescheinigung 
ausgestellt wird, ist die Zuordnung der Gesamtaufwen-
dungen grundsätzlich nach den vorgelegten Aufteilungs-
schlüsseln vorzunehmen, sofern diese nach rein wirt-
schaftlichen Kriterien erfolgten. Andernfalls sind die 
Gesamtaufwendungen nach den folgenden Grundsätzen 
auf die Einzelobjekte aufzuteilen:

a)   Die das Gesamtgebäude, also Gemeinschaftseigen-
tum, zum Beispiel tragende Elemente, Fassade, Dach, 
Treppenhaus, betreffenden Kosten sind den eigen-
ständigen Gebäudeteilen jeweils anteilig nach dem 
Verhältnis der Nutzfl ächen zuzuordnen.

b)   Aufwendungen, die nicht das Gesamtgebäude betref-
fen, sind ebenfalls im Nutzfl ächenverhältnis aufzutei-
len, soweit die Ausstattung der einzelnen Gebäude-
teile identisch ist, zum Beispiel vergleichbare Fliesen, 
Bodenbeläge, Sanitärinstallationen. Weichen die Aus-
stattungsmerkmale, zum Beispiel aufgrund von Son-
derwünschen der Eigentümerinnen oder Eigentümer, 
voneinander ab oder betreffen Baumaßnahmen nur 
eine Wohnung, zum Beispiel im Falle eines Dachge-
schossausbaus, ist eine direkte Zuordnung zum Ein-
zelobjekt vorzunehmen.

7.4
In Fällen, in denen der Bauträger die einzelnen Eigen-
tumseinheiten zu unterschiedlichen Quadratmeterprei-
sen veräußert, kann eine abweichende Aufteilung in Be-
tracht kommen.

7.5
Gesamtaufwendungen sind die dem Bauträger in Rech-
nung gestellten und an die Erwerberin oder den Erwer-
ber weitergegebenen Kosten für Baumaßnahmen.
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11.2
Dieser Runderlass tritt am 31. Dezember 2024 außer 
Kraft.

9.2
Das Finanzamt hat zu prüfen,

a)   ob die vorgelegte Bescheinigung von der zuständigen 
Gemeindebehörde ausgestellt worden ist,

b)   ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich 
dem Gebäude zuzuordnen sind,

c)   ob die bescheinigten Aufwendungen zu den Herstel-
lungskosten an einem bereits bestehenden Gebäude 
oder den nach § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG begünstig-
ten Anschaffungskosten, zu den sofort abziehbaren 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten, insbesondere 
zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht abziehba-
ren Ausgaben gehören,

d)   ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwen-
dungen gewährt werden oder worden sind,

e)   ob die Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder bei 
einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude 
wie Sonderausgaben berücksichtigt werden können,

f)   in welchem Veranlagungszeitraum die erhöhten Ab-
setzungen, die Verteilung von Erhaltungsaufwand 
oder der Abzug wie Sonderausgaben erstmals in An-
spruch genommen werden können und

g)   in welcher Höhe Gemeinkosten, Funktionsträgerge-
bühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer sowie 
weitere Anschaffungsnebenkosten angefallen sind, 
vergleiche hierzu Nummer  5, und in welcher Höhe 
diese auf die begünstigten Maßnahmen entfallen.

9.3
In die Bescheinigung ist daher folgender Hinweis aufzu-
nehmen: 

„Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Das 
Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzun-
gen, insbesondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen 
als Betriebsausgaben, als Werbungskosten oder wie Son-
derausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen 
zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 
Satz  3 EStG oder zu den Herstellungskosten, zu den 
Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, 
oder zu den nicht abziehbaren Kosten.“

9.4
Der Bescheinigung ist gemäß § 37 Absatz 6 VwVfG NRW 
eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen.

10
Schlussbestimmungen

10.1
Die in diesen Richtlinien angegebenen und erläuterten 
Beispiele sind Regelbeispiele, die Inhalt, Ziel und Zweck 
der Richtlinien erläutern sollen. Eine im Einzelfall ab-
weichende Sachbehandlung durch die zuständige Be-
hörde im Rahmen der §§ 7h, 10f, 11a EStG kann durch 
besondere Umstände des Einzelfalls gerechtfertigt sein. 
Ein Remonstrationsrecht steht dem Finanzamt in diesen 
Fällen nur zu, wenn solche besonderen Umstände im 
Einzelfall nicht vorliegen. 

10.2
Ausnahmen von diesen Richtlinien bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde.

11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

11.1
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft. Der gemeinsame Runderlass des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und des 
Finanzministeriums vom 27. Juni 2016 (MBl. NRW. 
2016 S. 644) tritt gleichzeitig außer Kraft.
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Anlage 1 
Muster 1: Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) 

 
Antrag bitte einsenden an: 

Gemeindebehörde 
 
 
 

 
A N T R A G 

auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

Eigentümer/in/Bauträger 

Name, Vorname 

__________________________________________________________________________ 
Anschrift 

__________________________________________________________________________ 
Telefon, E-Mail 

__________________________________________________________________________ 
Wohnsitzfinanzamt bzw. Finanzamt des Bauträgers, Steuernummer 

 

 
   Vertreter/in des Eigentümers/der Eigentümerin/des Bauträgers (Vollmacht ist beigefügt) 
    
  

  

  

Anlagen zum Antrag: 
Rechnungsaufstellung zu Nr. 4 

In Bauträgerfällen/bei Generalübernehmerverträgen: Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 
Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten zu Nr. 5 

In Bauträgerfällen/bei Generalübernehmerverträgen bzw. bei Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften: 
Aufteilung der Gesamtaufwendungen/Zuschüsse auf die Teilobjekte zu Nr. 8 

Modernisierungs-/Instandsetzungsgebot oder Vereinbarung 

Pläne des Bestands 

Pläne mit Eintragung der Baumaßnahmen 

Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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1. Die Maßnahmen wurden durchgeführt an einem Gebäude bzw. Gebäudeteil, der ein selbständiges 

unbewegliches Wirtschaftsgut ist, einer Eigentumswohnung oder im Teileigentum stehenden Räumen 

 
   in einem Sanierungsgebiet. 
    
   in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich. 
 

 Genaue Adresse des Objektes (Bei Gebäudeteilen zusätzlich Beschreibung) 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Bezeichnung der Baumaßnahmen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

3. Wohn-/Nutzflächen 

 
 Vor Beginn der Baumaßnahme:  
   
  Wohnfläche: ___________ m² Nutzfläche: ___________ m² 
   

 Nach Beendigung der Baumaßnahme:  
   
  Wohnfläche: ___________ m² Nutzfläche: ___________ m² 
   

 
4. Aufstellung der Rechnungen (vgl. Anlage) 

 
Die Originalrechnungen sind beigefügt. Die Kosten sind in der Rechnungsaufstellung nach Gewerken oder 
Bauteilen zu ordnen und laufend zu nummerieren. Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag 
abzusetzen. 
 

   Wegen der Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten  
   einer/eines Bausachverständigen sowie Nachweis/Beleg der Insolvenz sind beigefügt). 
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   Die Antragstellerin/Der Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt und die Aufwendungen sollen ohne 
   Vorsteuer bescheinigt werden. 
    
   Für die in der Rechnungsaufstellung enthaltenen Aufwendungen wurde Umsatzsteuer  
   nach § 13b UStG an das Finanzamt abgeführt (Nachweise sind beigefügt; die Umsatzsteuer ist als 

gesonderte Position in der Rechnungsaufstellung einzutragen). 
    

 
5. In Bauträgerfällen/bei Generalübernehmerverträgen: Aufstellung der Gemeinkosten, 

Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten (vgl. Anlage) 
 
Die in der Anlage eingetragenen Aufwendungen werden von der Gemeindebehörde nicht bescheinigt. Die 
Zuordnung zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den Anschaffungskosten des Altgebäudes 
bzw. den Anschaffungskosten i. S. des § 7h Abs. 1 Satz 3 EStG, den Herstellungskosten bzw. 
Modernisierungsaufwendungen, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen, oder den sofort 
abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben nimmt das Finanzamt vor. 
 

6. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 

 Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z. B. Städtebauförderung) gewährt worden sind, bitte hier 
auflisten: 

 

Zuschussgeber Baumaßnahme Bewilligungsdatum Betrag in EUR Auszahlungsdatum 

Gesamt: 

 
7. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge 
 

 
 Ein Bauträger/Generalübernehmer hat die Planungs-, Ingenieurs- und Ausführungsleistungen 

übernommen: 
    
   Ja 
    
   Nein 
    
 Wenn ja: 
    
   Die Eigentümerin/Der Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung. 
    
   Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung. 
    
   Kauf einer Eigentumswohnung von einem Bauträger. 
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8. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge/Wohn-/Teileigentumsgemeinschaften 

 
 Die durchgeführten Baumaßnahmen betreffen mehrere Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten: 
    
   Ja 
    
   Nein 
    
 Wenn ja: 
    
   Für jedes Teilobjekt/jede Wohn- oder Teileigentumseinheit wird eine Einzelbescheinigung beantragt. 
    
   Für alle Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten wird eine Gesamtbescheinigung beantragt. 
    
 In der Rechnungsaufstellung zu Nr. 4, der Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 

Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten zu Nr. 5 und der Aufstellung der 
Zuschüsse zu Nr. 6 sind die Gesamtaufwendungen bzw. alle Zuschüsse einzutragen. Die 
Eigentümerinnen/Eigentümer sowie die Aufteilung auf die Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten 
sind auf einem gesonderten Blatt zu vermerken und zu erläutern (vgl. Anlage). 

    

 

Ort, Datum Unterschrift 
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Anlage 2 
Muster 2: Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 
 
Gemeindebehörde 
 

__________________________________ 
 

 
    als Vertreter/in für 

     

     

     

     

 

B E S C H E I N I G U N G 

 
gemäß §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 

Ihr Antrag vom: _____________________________________________________ 

Anlagen zur Bescheinigung: 
Rechnungsaufstellung (Bestandteil der Bescheinigung) 

Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer und weiterer 
Nebenkosten (nachrichtlich) 

Aufteilung der Gesamtaufwendungen/Zuschüsse auf die Teilobjekte in Bauträgerfällen/bei 
Generalübernehmerverträgen bzw. bei Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften (Bestandteil der Bescheinigung) 

Pläne zur Rückgabe 

Originalrechnungen zur Rückgabe (bitte für Rückfragen des Finanzamts aufbewahren) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

1. Die Gemeindebehörde bestätigt, dass das Gebäude bzw. Gebäudeteil, der ein selbständiges 
unbewegliches Wirtschaftsgut ist, eine Eigentumswohnung oder im Teileigentum stehende Räume 

 
 Genaue Adresse des Objektes (Bei Gebäudeteilen zusätzlich Beschreibung) 
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 in dem 
   
  förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
   

______________________________________________ 
  (Bezeichnung des Sanierungsgebiets) 
   
  förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereich 
   

______________________________________________ 
  (Bezeichnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs) 
  
 belegen ist. 
  

 

2. An dem Gebäude sind durchgeführt worden: 

 
  Modernisierungsmaßnahmen i. S. des § 177 BauGB. 
    
   Instandsetzungsmaßnahmen i. S. des § 177 BauGB. 
    
   Baumaßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines  
   Gebäudes dienen, das wegen seiner 
    
    geschichtlichen 
     
    künstlerischen 
     
    städtebaulichen 
     
   Bedeutung erhaltenswert ist. 
    

 

3. Der Durchführung der Baumaßnahme lag zugrunde: 

 
   Modernisierungsgebot vom _________________. 
    
   Instandsetzungsgebot vom _________________. 
    
   eine Vereinbarung zwischen der Antragstellerin/dem Antragsteller und der Gemeindebehörde vom  
    

_________________. 

 

4. Die hieran in der Zeit vom ___________________ bis ___________________ durchgeführten Arbeiten 
(konkrete Bezeichnung/Beschreibung), 
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 haben zu Aufwendungen von ___________________ EUR (vgl. Rechnungsaufstellung) 
   
  einschließlich Umsatzsteuer 
   
  ohne Umsatzsteuer 
   
 geführt. Die anerkannten Aufwendungen sind in der anliegenden Rechnungsaufstellung gekennzeichnet. 

Die Rechnungsaufstellung ist Bestandteil der Bescheinigung. Die Kosten sind durch die 
Originalrechnungen nachgewiesen worden. 

    
   Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 
   Gewinnaufschläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Nebenkosten (vgl. die 

beigefügte Anlage „Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, 
Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten“). Davon ist jedoch nur der Anteil gemäß §§ 7h, 10f, 
11a EStG begünstigt, der nach den Feststellungen des Finanzamts zu den Anschaffungskosten i. S. 
des § 7h Abs. 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigten 
Baumaßnahmen entfallen. 
 
Die Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer 
und weiterer Nebenkosten ist nachrichtlich beigefügt. Die eingetragenen Aufwendungen sind nicht in 
der bescheinigten Summe enthalten. 

    

 
5. Es liegt eine 

  Umnutzung 
   
  Nutzungserweiterung 
   
 vor. Aus folgenden Gründen ist sie ausnahmsweise gemäß §§ 7h, 10f, 11a EStG begünstigt: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
6. Für die Baumaßnahmen wurden aus öffentlichen Mitteln (z. B. Städtebauförderung) 

  keine Zuschüsse gewährt. 
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  folgende Zuschüsse gewährt: 
       
  

Zuschussgeber Baumaßnahme Bewilligungsdatum Betrag in EUR Auszahlungsdatum 

       

       

       

    
Gesamt 

  

  
 Werden Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z. B. Städtebauförderung) nach Ausstellung der Bescheinigung 

bewilligt, wird diese entsprechend geändert und dem Finanzamt Mitteilung hiervon gemacht. Im Übrigen 
bleibt die Empfängerin/der Empfänger verpflichtet, für die Baumaßnahme vereinnahmte oder bewilligte 
Zuschüsse in ihrer/seiner Steuererklärung dem Finanzamt anzugeben, da sie zu einer Minderung der 
berücksichtigungsfähigen Aufwendungen führen. 

 

7. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge 
 

 
 Ein Bauträger/Generalübernehmer hat die Planungs-, Ingenieurs- und Ausführungsleistungen 

übernommen: 
    
   Ja 
    
   Nein 
  
 Wenn ja: 
    
   Die Eigentümerin/Der Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung. 
    
   Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung. 
    
   Kauf einer Eigentumswohnung von einem Bauträger. 
    

 
8. Bauträgerfälle/Generalübernehmerverträge/Wohn-/Teileigentumsgemeinschaften 

 
 Die durchgeführten Baumaßnahmen betreffen mehrere Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten: 
    
   Ja 
    
   Nein 
    
 Wenn ja: 
    
   Es handelt sich um eine Einzelbescheinigung. Es werden lediglich die auf das Teilobjekt/die Wohn-/ 
   Teileigentumseinheit entfallenden Aufwendungen (vgl. oben zu Nr. 4) und Zuschüsse (vgl. oben zu 

Nr. 6) bescheinigt. 
    
   Es handelt sich um eine Gesamtbescheinigung für alle Teilobjekte/Wohn-/Teileigentumseinheiten. 
    
 Die Eigentümer sowie die Aufteilung auf die Teilobjekte/Wohn- oder Teileigentumseinheiten ergeben sich 

aus der Anlage „Aufteilung der Gesamtaufwendungen/Zuschüsse auf die Teilobjekte in Bauträgerfällen/bei 
Generalübernehmerverträgen bzw. bei Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften“. 

    

 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 19 vom 24. September 2019492

5 
 

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage beim Finanzamt. 

Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Das 
Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen 
als Betriebsausgaben, als Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen 
zu den Anschaffungskosten i. S. des § 7h Abs. 1 Satz 3 EStG oder zu den Herstellungskosten, zu den 
Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, oder zu den nicht abziehbaren Kosten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 

Datum, Unterschrift 
  

 

 Gemeindebehörde 
 

 –  MBl. NRW. 2019 S. 474
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lagenverstoßes widerrufen wurde, können die zuge-
lassenen Beratungsorganisationen durch Nachreichen 
entsprechender Unterlagen für diesen Personenkreis 
die erneute Zulassung beantragen.

  Die Beratungsdienstleistungen dieser Beratungs-
kräfte sind erst dann förderfähig, wenn die nachge-
reichten Unterlagen geprüft und die Anerkennung 
dem Beratungsanbieter in Textform per Mail mitge-
teilt wurde.“

4.   In Nummer  4.4 werden nach Satz  2 folgende Sätze 
eingefügt:

  „Der Einsatz von mehreren Beratern (höchstens drei) 
in einem Modul wird ausdrücklich zugelassen. In die-
sem Fall müssen alle Beratungskräfte im Beratungs-
vertrag benannt sein.“

5.  Nummer 5.5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 4 werden nach den Wörtern „Beratung vor 
Ort“ die Wörter “, telefonisch oder elektronisch“ 
eingefügt.

 b)  Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

   „Dabei ist zu beachten, dass mindestens ein Vor-
Ort-Termin pro Antrag zu erfolgen hat, dessen 
Dauer in der Regel 20 Prozent der Beratungsstun-
den umfassen soll.“

 c)   In dem neuen Satz  6 werden nach den Wörtern 
„oder Reisekosten“ die Wörter „sowie Kosten für 
allgemeine Verwaltungstätigkeiten (beispielsweise 
Erstellung oder Versand des Beratungsprotokolls 
oder der Rechnung)“ eingefügt.

 d)   In dem neuen Satz  7 werden nach den Wörtern 
„Beratung vor Ort“ die Wörter “beziehungsweise 
telefonisch oder elektronisch,“ eingefügt.

 e)  Der neue Satz 8 wie folgt gefasst:

   „Darüber hinaus ist im Beratertagebuch das Da-
tum jeder Beratung (vor Ort, telefonisch oder elek-
tronisch) auszuweisen und das Beratertagebuch 
von der Beratungskraft oder den Beratungskräften 
sowie dem Beratungsklienten oder der Beratungs-
klientin nach Abschluss der Beratung zu unter-
zeichnen“.

 f)   Im letzten Satz werden die Wörter „Teilberatun-
gen oder nicht“ durch das Wort „Nicht“ ersetzt.

6.  Nummer 6.1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die im vorgeschalteten Vergabeverfahren zuge-
lassenen Beratungsorganisationen reichen bei der 
Bewilligungsbehörde die Zuwendungsanträge zu 
den Beratungsverträgen laufend, spätestens an 
den vom für Landwirtschaft zuständigen Ministe-
rium festgelegten Eingangsterminen ein.“

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „Die Priorisierung der eingegangenen Anträge er-
folgt nach Höhe des Fördersatzes und nach Anzahl 
der von einem Beratungsklienten bereits in An-
spruch genommenen geförderten Beratungsmodu-
len in der Regel zwei Wochen später durch die Be-
willigungsbehörde.“

 d)  Der neue Satz 7 wird aufgehoben.

7.  Nummer 6.3 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 5 wird wie folgt gefasst

   „Das Beratungsprotokoll muss neben der Nen-
nung des beratenden Moduls zudem das Datum je-
der Beratung (vor Ort, telefonisch oder elektro-
nisch) ausweisen und von der Beratungskraft oder 
den Beratungskräften sowie dem Beratungsklien-
ten oder der Beratungsklientin nach Abschluss der 
Beratung unterzeichnet worden sein.“

 b)   Die Sätze 10 bis 13 werden durch folgende Sätze 
ersetzt:

   „Der Auszahlungsantrag der Beratungsorganisa-
tion mit allen vorgenannten Unterlagen kann so-
fort nach Abschluss der Beratung, spätestens aber 

751

Änderung der
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Durchführung eines kommunalen Qualitäts-

management- und Zertifi zierungsverfahrens 
zur Klimafolgenanpassung

Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz

– VIII-2-30.35.01 –

Vom 5. September 2019

Der Runderlass über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanage-
ment- und Zertifi zierungsverfahrens zur Klimafolgenan-
passung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz vom 5. Oktober 2018 
(MBl. NRW. S.  565), der durch Runderlass vom 8. Mai 
2019 (MBl. NRW. S.  197) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Nummer 7.3 wird aufgehoben.

2.  Nummer 7.4 wird Nummer 7.3 und wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „Ihren Verwendungs-
nachweis erhalten Sie“ durch die Wörter „den Ver-
wendungsnachweis erhält die Zuwendungsemp-
fängerin oder der Zuwendungsempfänger“ ersetzt.

 b)   In Satz  2 wird die Angabe „6“ durch das Wort 
„sechs“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

 –  MBl. NRW. 2019 S. 493

7861

Änderung der Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen 

zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung
Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz
 – II-6 2572.03 –

Vom 4. September 2019

Der Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 
28. Juni 2016 (MBl. NRW. S. 464), der durch Runderlass 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 28. Juni 2017 
(MBl. NRW. S.  669) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.   In Nummer 1.2 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslätzen“ 
durch das Wort „Arbeitsplätzen“ ersetzt.

2.   In Nummer  2 wird Satz  2 durch folgende Sätze er-
setzt:

  „Bei der Beratung müssen nicht alle Aspekte der vor-
genannten Beratungsinhalte berücksichtigt werden. 
Es reichen jeweils zwei der in der jeweiligen Modul-
beschreibung aufgeführten Unterpunkte.

  Die Module können mit Ausnahme der Module 1 der 
Beratungsthemen 8.1. und 9.1 pro Betrieb mehr als 
einmal gefördert werden, wenn die neue Beratung auf 
der vorhergehenden aufbaut und andere Aspekte als 
diese berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass die vor-
herige Beratung komplett abgeschlossen ist (Verwen-
dungsnachweisprüfung und Auszahlung sind er-
folgt).“

3.  Nummer 4.3 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

  „d) Sofern Unterlagen für gemeldete Beratungskräfte 
nicht vollständig sind, die Qualifi kation nicht ausrei-
chend nachgewiesen oder die Zulassung der Bera-
tungskräfte nach Anerkennung auf Grund eines Auf-
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Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

Sitzung des Verwaltungsrates 
der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 
am Donnerstag, 26. September 2019

Bekanntmachung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Vom 13. September 2019

Am Donnerstag, 26. September 2019, 10:30 Uhr, fi ndet im 
Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz, 45127 Essen, 
Raum 2.20, eine Sitzung des Verwaltungsrates der VRR 
AöR statt.

Öffentlicher Teil

1.  Form und Frist der Ladung

2.  Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Verwaltungsrates vom 02.07.2019

4.  Sachstandsbericht

5.  Förderkatalog 2020 gemäß § 12 ÖPNVG NRW

6.  Verkehrskonzept 2030/50

7.   Bericht erste Monate RRX-Betrieb (RE11/RE5) Qua-
lität/Pünktlichkeit

8.  Fortschreibung Marketingplan

9.  VRR eTarif

10.  Tarifangelegenheiten

11.  Anfragen und Mitteilungen 

Nicht öffentlicher Teil

12.  Entwicklung eines Benchmarkmodells

13.  Interne AöR-Angelegenheiten

14.  Anfragen und Mitteilungen

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, 13. September 2019

Erik  O. S c h u l z

Vorsitzender

 –  MBl. NRW. 2019 S. 494

zwei Monate nach Ablauf des Durchführungszeit-
raums bei der Bewilligungsbehörde gestellt wer-
den. Geht der Auszahlungsantrag nicht in dem 
vorgenannten Zeitraum ein, entfällt ein sich in der 
Sache aus dem Antrag ergebender Zahlungsan-
spruch aus Gründen des Zeitablaufs.“

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

 –  MBl. NRW. 2019 S. 493

III.

Ministerium des Innern 

Wahltag 
für die allgemeinen Kommunalwahlen 2020

– Wahlausschreibung –
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern

Vom 4. September 2019

Gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
in der Fassung der Be kanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) geän-
dert worden ist, wird bestimmt:

Die allgemeinen Kommunalwahlen fi nden am

13. September 2020

statt.

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

 –  MBl. NRW. 2019 S. 494

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

12. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe

Vom 23. September 2019

Die 12. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Westfa-
len-Lippe fi ndet am 10. Oktober 2019, 10.00 Uhr in 
Münster, Plenarsaal des Landeshauses, Freiherr-vom-
Stein-Platz 1, statt. Die Einberufung mit Tagesordnung 
wird im Internet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/Zah-
len-Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht.

Münster, den 23. September 2019

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

 –  MBl. NRW. 2019 S. 494
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Sitzungen der Fachausschüsse
des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR)

Bekanntmachung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Vom 16. September

Abweichend von der Veröffentlichung der Sitzungster-
mine der Fachausschüsse in der letzten Ausgabe des Mi-
nisterialblatte Nummer  18, vom 13. September 2019, 
gebe ich Folgendes bekannt:

Änderung des Sitzungsraumes:

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR

Mittwoch, 25. September 2019, 10.00 Uhr,

im Rathaus der Stadt Duisburg, Raum 50

Zusätzliche Sitzung:

Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR

Freitag, 27. September 2019, 10.15 Uhr,

im Rathaus der Stadt Essen, Raum 1.16

Essen, 16. September 2019

Elke  A n d e r s

 –  MBl. NRW. 2019 S. 498

 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Sitzung der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

am Donnerstag, 26. September 2019
Bekanntmachung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Vom 13. September 2019

Am Donnerstag, 26. September 2019, 10:45 Uhr, fi ndet im 
Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 
45127 Essen, eine Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes VRR statt.

Öffentlicher Teil

1.  Form und Frist der Ladung

2.  Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung der Verbandsversammlung vom 2. Juli 2019

4.  Wahlen zu den Gremien

5.  Anfragen und Mitteilungen

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, 13. September 2019

Guido  G ö r t z

Vorsitzender

 –  MBl. NRW. 2019 S. 495
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